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Steuerpolitischer Ausblick: Mögliche Aktivitäten auf Bundes-, EU- und 

OECD-Ebene im Jahr 2019 

Das Jahr hat gerade erst begonnen, aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass 

2019 in vielerlei Hinsicht steuerpolitisch interessant werden wird. Dies gilt insbe-

sondere für die Bundesebene, aber auch für die EU und die OECD. 

Bundesebene 

Als erste Aktion des Gesetzgebers in diesem Jahr ist die Umsetzung der EU-

Richtlinie zur Einführung einer Anzeigepflicht bezogen auf grenzüberschreitende 

Steuergestaltungen zu erwarten. Der Referentenentwurf hierzu wird in den 

nächsten Tagen erwartet und wird auch eine von der Richtlinie nicht umfasste 

Anzeigepflicht hinsichtlich nationaler Steuergestaltungen enthalten. Der Kabi-

nettsbeschluss soll voraussichtlich im Februar erfolgen. 

Vorgesehen ist auch der Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2019, 

der verschiedene einzelgesetzliche Maßnahmen, allerdings nicht aus dem Be-

reich der Unternehmensbesteuerung, enthalten wird. 

Die dritte angedachte Maßnahme soll ein „Unternehmensteuergesetz“ sein, mit 

dem zunächst die EU-Richtlinien ATAD I+II umgesetzt werden sollen. Hierunter 

fällt insbesondere die Hinzurechnungsbesteuerung – inklusive deren von der 

Richtlinienumsetzung unabhängige Reform – sowie die Aufnahme einer Rege-

lung gegen hybride Gestaltungen. Denkbar sind auch einige Nachbesserungen 

bzw. Vereinfachungen des KStG/UmwStG sowie eine Nachbesserung der The-

saurierungsbegünstigung in § 34a EStG. 

Der Gesetzgeber arbeitet ebenfalls aktiv an der Einführung einer steuerlichen 

Forschungsförderung. Hierzu ist eine Ressortabstimmung bis Ende Januar 2019 

denkbar. Inhaltlich wird es sich voraussichtlich um ein „Prämienmodell“ nach dem 

Vorbild Österreichs handeln. Dem Vernehmen nach könnten alle Unternehmen 

einbezogen werden, somit würde keine Begrenzung auf kleine und mittlere Un-

ternehmen erfolgen. Allerdings würde dann wahrscheinlich eine Deckelung der 

Förderhöhe je Unternehmen vorgenommen werden. Die Auftragsforschung soll 

wohl beim Auftragnehmer und nur im Inland gefördert werden. 

EU-Ebene 

Auf EU-Ebene ist im Dezember letzten Jahres die DST („Digital Services Tax“) im 

Rat der Finanzminister gescheitert. Allerdings haben Deutschland und Frankreich 

ein gemeinsames Papier vorgelegt, in dem sie sich für eine DAT („Digital Adverti-

sing Tax“) aussprechen. Somit wäre der Steuergegenstand im Vergleich zur DST 

stark eingeschränkt. Eine Einigung soll nach den Vorstellungen von Deutschland 

und Frankreich bis März 2019 erfolgen. Offen ist allerdings, ob jene Staaten, die 

gegen die DST gestimmt haben, ihre grundsätzlichen Bedenken nun aufgeben 

werden. 

Weiterhin steht – immer noch – die Einführung einer Finanztransaktionssteuer 

zur Debatte. Über die entsprechende EU-Richtlinie soll eine Entscheidung dem 

Vernehmen nach ebenfalls im März 2019, also vor der Europawahl, getroffen 
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werden. Wenn keine Einigung auf EU-Ebene zustande kommt, könnte die Mög-

lichkeit eines Vorschlags für eine nationale Finanztransaktionssteuer wieder in 

den Vordergrund rücken. 

Von ganz grundsätzlicher steuerpolitischer Bedeutung ist eine Initiative der EU-

Kommission, die Möglichkeit von qualifizierten Mehrheiten – anstatt der in Steu-

erangelegenheiten vorgesehenen Einstimmigkeit – einzuführen. Art. 48 Abs. 7 

EUV sieht vor, dass aufgrund eines Beschlusses des Ministerrats in einzelnen 

Bereichen der Gesetzgebung generell mit qualifizierter Mehrheit beschlossen 

werden kann. Allerdings ist auch für diesen Beschluss, der solche Bereiche fest-

legt, Einstimmigkeit erforderlich und da angeblich kaum Mitgliedstaaten diese Ini-

tiative der Kommission unterstützen, erscheint die Realisierungswahrscheinlich-

keit eher gering.  

OECD-Ebene 

Auf OECD-Ebene werden – wie bereits berichtet – drei verschiedene Maßnah-

men/Ansätze diskutiert: 

 „User Contribution“ aus dem Vereinigten Königreich: der (angebliche) Wert-

schöpfungsbeitrag von „aktiven“ Usern (insbesondere) sozialer Netzwerke 

durch Übergabe von Nutzerdaten an bspw. Google oder Facebook. 

 „Marketing Intangibles“ aus USA: deren Wert soll erhöht werden, mithin könn-

te der Zugang zu lokalen Märkten darin berücksichtigt werden, wobei noch 

völlig unklar ist, ob dies auf Basis des Fremdvergleichsgrundsatzes oder even-

tuell mit Hilfe einer Formelaufteilung erfolgen soll. 

 „Minimum Tax“ aus Deutschland und Frankreich: parallel und in Ergänzung zu 

den beiden zuvor genannten Vorschlägen wird ein Mechanismus zur Etablie-

rung eines Mindestbesteuerungsniveaus diskutiert. 

Während die letzten beiden Maßnahmen/Ansätze auf alle Unternehmen erstreckt 

würden, stellt der erste Vorschlag den letzten Versuch dar, die sog. digitale Wirt-

schaft zu „ringfencen“. Insofern nehmen die Diskussionen in der TFDE eine 

Wendung, die aus Sicht der Wirtschaft unerwartet ist. 

Die beiden „allgemeinen“ Maßnahmen/Ansätze passen – obwohl sie nicht auf die 

digitale Wirtschaft zugeschnitten sind – zu der diesbezüglichen Diskussion: denn 

die beiden von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Probleme im Zusammen-

hang mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft waren zum einen die angebli-

che zu geringe Besteuerung dieser Unternehmen und zum anderen, dass sie die 

Ertragsteuern am falschen Ort gezahlt haben. In Bezug auf die „Unterbesteue-

rung“ könnte ein Mindestbesteuerungsniveau Abhilfe schaffen, hinsichtlich der 

Besteuerung am falschen Ort die Reallokation von Besteuerungsrechten im 

Rahmen der Höherbewertung von „Marketing Intangibles“. 

In der letzten Sitzung der TFDE (Task Force on Digital Economy) der OECD am 

04./05.12.2018 wurde beschlossen, diese Maßnahmen in das Arbeitsprogramm 

der OECD aufzunehmen. In diesem Januar wird das Inclusive Framework (insge-
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samt 124 Staaten) der OECD über den weiteren Fortgang dieser Diskussion ent-

scheiden. 

 

Bundesrat: Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 

von der Tagesordnung genommen 

Am 29.11.2018 hatte der Bundestag den Gesetzentwurf zur steuerlichen Förde-

rung des Mietwohnungsneubaus in der Fassung „Beschlussempfehlung und Be-

richt“ seines Finanzausschusses beschlossen. Im Vergleich zum Regierungsent-

wurf ergaben sich keine wesentlichen Änderungen.  

Die Zustimmung des Bundesrats war eigentlich am 14.12.2018 geplant. Der fe-

derführende Finanzausschuss empfahl dem Bundesrat auch, dem Gesetz in die-

ser Fassung zuzustimmen. Lediglich in einer Entschließung sollte zum Ausdruck 

gebracht werden, dass die Empfehlungen und Prüfbitten des Bundesrats aus 

dem ersten Durchgang im Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags keine 

hinreichende Berücksichtigung gefunden haben. 

Dann aber wurde die Sonderabschreibung beim Mietwohnungsbau überraschend 

von der Tagesordnung der Plenarsitzung des Bundesrats am 14.12.2018 abge-

setzt (vgl. Mitteilung des Bundesrats). Das Gesetzgebungsverfahren sei damit al-

lerdings nicht beendet. Auf Antrag eines Landes oder der Bundesregierung kön-

ne der Gesetzesbeschluss auf eine der nächsten Tagesordnungen des Bundes-

rats genommen werden. Das Gesetz benötige die Zustimmung des Bundesrats, 

um in Kraft zu treten. 

Dieses Vorgehen ist unüblich, weil das Gesetz so auch nicht in ein Vermittlungs-

verfahren gebracht wird. Es ist derzeit unklar, wie es mit dem Gesetzgebungsver-

fahren weitergehen wird. Nach Art. 77 Abs. 2a GG hat aber der Bundesrat, wenn 

ein Vermittlungsverfahren nicht verlangt wird oder das Vermittlungsverfahren oh-

ne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in an-

gemessener Frist über die Zustimmung Beschluss zu fassen. 

 

BFH: Betrieb eines Blockheizkraftwerks durch eine Wohnungseigentümer-

gemeinschaft 

Im Urteil vom 20.09.2018 (IV R 6/16 mit Pressemitteilung) hatte der BFH zu ent-

scheiden, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), welche ein Block-

heizkraftwerk (BHKW) betreibt und den (überschüssigen) Strom an einen außen-

stehenden Abnehmer liefert, selbst gewerblich tätig sein kann.  

Im Streitfall war eine Wohnanlage errichtet worden, zu der ein BHKW gehörte, 

mit dem der eigene Wärmeenergiebedarf gedeckt werden sollte. Der zusätzlich 

erzeugte und nicht von den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wurde ge-

gen Erhalt einer Vergütung in das Netz eines Energieversorgers eingespeist. Das 

Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die WEG selbst mit der Stromeinspeisung 

einen Gewerbebetrieb unterhalte. Es erließ daraufhin gegenüber der Gemein-

schaft für das Streitjahr 2009 einen Bescheid, mit dem gewerbliche Einkünfte 

festgestellt wurden.  
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Hiergegen erhoben die klagenden Eigentümer einer Wohnung Einspruch. Nach 

deren Auffassung war der Bescheid rechtswidrig, weil nicht die WEG selbst, son-

dern allenfalls eine zusätzlich von den Eigentümern gegründete Gesellschaft des 

bürgerlichen Rechts (GbR) hätte gewerblich tätig sein können. Zusätzlich wurde 

geltend gemacht, dass der Gewinn zu hoch festgestellt worden sei, u.a. weil nicht 

die richtigen Folgen aus der Nutzung der selbst erzeugten Energie durch die 

Wohnungseigentümer gezogen worden seien.  

Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage wies das Finanzgericht als un-

begründet zurück. Zu Recht habe das Finanzamt angenommen, dass die WEG 

selbst Betreiberin des BHKW sei; zutreffend sei auch die Höhe der vom Finanz-

amt festgestellten laufenden Einkünfte sowie ihre Verteilung auf die betroffenen 

Wohnungseigentümer.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz dahingehend bestätigt, dass die 

WEG infolge ihrer zivilrechtlichen Verselbständigung ähnlich einer Personenge-

sellschaft steuerrechtlich als gewerbliche Mitunternehmerschaft (§ 15 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 EStG) anzusehen sein könne, soweit sie innerhalb ihres Verbandszwecks 

tätig werde. Die Lieferung von Strom halte sich jedenfalls dann innerhalb dieses 

Zwecks, wenn der Strom von einem eigenen BHKW erzeugt werde, das vor-

nehmlich der Erzeugung von Wärme für das Wohnungseigentum diene und der 

zusätzlich erzeugte Strom ein zwangsläufig entstehendes Nebenprodukt sei, so 

wie im Streitfall.  

Der BFH widerspricht damit einer Meinung, wonach eine Wohnungseigentümer-

gemeinschaft nicht selbst eine Mitunternehmerschaft sein könne, sondern nur ei-

ne von den Wohnungseigentümern zusätzlich ggf. konkludent gegründete GbR. 

Zutreffender Weise  seien die gewerblichen Einkünfte aus der Stromlieferung in 

einem eigenständigen Verfahren gegenüber der Wohnungseigentümergemein-

schaft, nicht aber gegenüber einer daneben bestehenden GbR gesondert festge-

stellt worden. Die betreffende Steuererklärung habe der Hausverwalter als inso-

weit geschäfts- und vertretungsbefugte Person der WEG abzugeben. 

Ungeklärt blieb, von welchen Anschaffungskosten des BHKW bei der Ermittlung 

des Gewinns Abschreibungen vorzunehmen waren. Dies sei u.a. davon abhän-

gig, in welchem Umfang die bei der Lieferung in Rechnung gestellte Umsatzsteu-

er als Vorsteuer vom Finanzamt erstattet werden könne. Zur Ermittlung des rich-

tigen Aufteilungsschlüssels (§ 15 Abs. 4 UStG) verwies der BFH deshalb das 

Verfahren an das Finanzgericht zurück. 

 

BFH: Zur Anwendbarkeit des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG bei Rückabwicklung 

von Grundstückskaufverträgen und der damit im Zusammenhang stehen-

den Weiterveräußerung von Gesellschaftsanteilen 

Der BFH hat mit seinem Urteil vom 19.09.2018 (II R 10/16) nochmals klargestellt, 

dass die Anwendung des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ausgeschlossen ist, wenn der 

Ersterwerber eine ihm verbliebene Rechtsposition aus dem ursprünglichen Kauf-

vertrag in seinem eigenen (wirtschaftlichen) Interesse verwertet. Danach verbleibt 

dem Ersterwerber die Möglichkeit der Verwertung einer aus dem "rückgängig 
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gemachten" Erwerbsvorgang herzuleitenden Rechtsposition jedenfalls dann, 

wenn z.B. der Aufhebungs- und der Weiterveräußerungsvertrag in einer einzigen 

Urkunde zusammengefasst sind. 

Neu ist die Aussage des BFH in seinem Urteil vom 19.09.2018 dahingehend, 

dass die Grundsätze bei Weiterveräußerungen auch dann anwendbar sind, wenn 

die Verkäuferin eine Gesellschaft ist, der Kaufvertrag rückgängig gemacht wird 

und in derselben Urkunde die Anteile an der Gesellschaft auf den Ersterwerber 

oder einen bzw. mehrere von diesem bestimmte(n) Dritte(n) übertragen werden. 

Im Urteilsfall erwarb X, eine Kapitalgesellschaft niederländischen Rechts, mit no-

tariellem Kaufvertrag von der A-GmbH ein Gebäude auf fremdem Grund und Bo-

den. Die A-GmbH hatte das Gebäude auf einem von ihr angemieteten Grund-

stück errichtet. X sollte (vorbehaltlich der Zustimmung der Grundstückseigentü-

merin) anstelle der A-GmbH in den bestehenden Mietvertrag eintreten. Als die 

Grundstückseigentümerin die Übernahme des Mietvertrags durch X ablehnte, 

schlug die A-GmbH vor, die Transaktion in einen Erwerb ihrer Geschäftsanteile 

umzugestalten, um den Mietvertrag unverändert fortsetzen zu können. X und die 

A-GmbH hoben daher in Ausübung ihres vertraglich vereinbarten Rücktrittrechts 

den Kaufvertrag auf und die Gesellschafter der A-GmbH veräußerten in dersel-

ben Urkunde 94 % ihrer Geschäftsanteile an die Muttergesellschaft der X und 6 

% an eine im Konzern eingebundene dritte Gesellschaft. 

Der BFH vertritt in seinem Urteil die Auffassung, dass dem Ersterwerber eine 

Rechtsposition aus dem ursprünglichen Kaufvertrag verblieben ist, da der Aufhe-

bungs- und der Weiterveräußerungsvertrag der Gesellschaftsanteile an der  

A-GmbH in einer Urkunde zusammengefasst wurde. Hierfür reicht es aus, wenn 

der Ersterwerber (X) durch seine Unterschrift unter den Vertrag über die Aufhe-

bung des Grundstückskaufvertrags mit einer grundbesitzenden Gesellschaft be-

stimmen kann, wer die Anteile an der A-GmbH erwerben darf. Stellt der Erster-

werber (X) damit sicher, dass er selbst oder ein von ihm bestimmter Dritter die 

Anteile erwerben kann, liegt darin eine die Anwendung des § 16 Abs. 1 Nr. 1 

GrEStG ausschließende Verwertung der Rechtsposition aus dem ursprünglichen 

Kaufvertrag im eigenen wirtschaftlichen Interesse. 

Nach Ansicht des BFH ist entscheidend, ob der Erwerber sich oder einem oder 

mehreren Dritten einen maßgeblichen Einfluss auf die grundbesitzende Gesell-

schaft verschafft. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn der (spätere) Anteils-

erwerb nicht zu einem (weiteren) grunderwerbsteuerbaren Vorgang führt. 

 

FG Hamburg: Umwandlungssteuerrecht – Buchwertfortführung bei Abspal-

tung 

Das FG Hamburg hat mit Urteil vom 18.09.2018 (6 K 77/16) entschieden, dass 

§ 15 Abs. 2 S. 3 UmwStG einen eigenständigen Anwendungsbereich unabhängig 

von § 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG hat. Wenn durch die Spaltung nachweislich die Vo-

raussetzungen für eine Veräußerung geschaffen würden, sei eine Spaltung zu 

Buchwerten auch dann nicht möglich, wenn die schädliche Veräußerung tatsäch-

lich erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist erfolge oder die 20%-Grenze nicht über-
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schritten werde. § 15 Abs. 2 S. 3 UmwStG betreffe insbesondere solche Fall-

konstellationen, in denen bereits im Zeitpunkt der Spaltung durch vertragliche 

Vereinbarung zwischen den späteren Vertragsparteien sichergestellt worden sei, 

dass die geplante Veräußerung abgewickelt werden solle. 

Im Streitfall spaltete eine GmbH zum 31.12.2007 ihre 100-prozentige Beteiligung 

an einer Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten auf ihre 

neu gegründete Schwesterkapitalgesellschaft ab. Die Zielstruktur mit der Abspal-

tung und der späteren Anteilsveräußerung an eine außenstehende Person war 

im Streitfall nach Auffassung des Finanzgerichts Hamburg vertraglich geregelt. 

Deshalb stehe der Buchwertfortführung § 15 Abs. 2 S. 3 UmwStG entgegen, 

denn durch die Spaltung seien die Voraussetzungen für eine Veräußerung ge-

schaffen worden. § 15 Abs. 2 S. 3 UmwStG beziehe sich auf die subjektive Ab-

sicht der Gesellschafter, durch die Spaltung eine Möglichkeit der Veräußerung 

der Gesellschaftsanteile herbeizuführen. Die subjektive Veräußerungsabsicht 

müsse zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Zeitraum von der Planung und Vorberei-

tung der Spaltung bis zu der Anmeldung der Spaltung zum Handelsregister ge-

geben sein. 

§ 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG beinhalte entgegen der Ansicht der Klägerin keine ab-

schließende enumerative Aufzählung der Fallkonstellationen des Satzes 3 der 

Vorschrift. Wegen Auslösens der Nachspaltungsveräußerungssperre des § 15 

Abs. 2 S. 3 UmwStG versagte das Finanzgericht die Buchwertfortführung. Ob die 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG vorlagen, sei nicht entscheidend 

gewesen, da § 15 Abs. 2 S. 3 UmwStG einen eigenständigen Anwendungsbe-

reich unabhängig von § 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG aufweise.  

Gegen das Urteil ist die Revision beim BFH anhängig (I R 39/18). 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 04.01.2019 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-374/17 19.12.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Staatliche Beihilfen – Art. 107 Abs. 1 
AEUV – Grunderwerbsteuer – Befreiung – Übergang des Eigentums an einem 
Grundstück aufgrund von Umwandlungsvorgängen innerhalb bestimmter Kon-
zerne – Begriff der staatlichen Beihilfe – Voraussetzung der Selektivität – 
Rechtfertigung 

C-17/18 19.12.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuer – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 19, Art. 29 und Art. 135 Abs. 1 Buchst. l – Übertragung 
eines Gesamt- oder Teilvermögens – Steuerbefreiung der Vermietung von 
Grundstücken – Pachtvertrag über eine für einen Geschäftsbetrieb genutzte 
Immobilie und die für diesen Betrieb erforderlichen beweglichen Gegenstände 
– Leistungen in Bezug auf die Immobilie, die zu einem Vorsteuerabzug berech-
tigten – Berichtigung 

C-422/17 19.12.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Harmonisierung des Steuerrechts – Ge-
meinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Steuertatbe-
stand – Sonderregelung für Reisebüros – Art. 65 und 308 – Von einem Reise-
büro erzielte Marge – Bestimmung der Marge – Anzahlungen vor der Erbrin-
gung von Reiseleistungen durch das Reisebüro – Dem Reisebüro tatsächlich 
entstandene Kosten 

C-552/17 19.12.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Harmonisierung des Steuer-
rechts – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – 
Sonderregelung für Reisebüros – Bereitstellung einer von anderen Steuer-
pflichtigen gemieteten Ferienwohnung – Zusätzliche Leistungen – Wesen einer 
Leistung als Haupt- oder Nebenleistung – Ermäßigte Steuersätze – Von einem 
Reisebüro im eigenen Namen zur Verfügung gestellte Unterkunft 

C-414/17 19.12.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 2 Abs. 1 Buchst. b Ziff. i und iii – Art. 3 Abs. 1 – 
Innergemeinschaftlicher Erwerb verbrauchsteuerpflichtiger Waren – Art. 138 
Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b – Innergemeinschaftliche Lieferungen – Reihen-
geschäfte mit einer einzigen Beförderung – Zuordnung der Beförderung – Be-
förderung im Verfahren der Steueraussetzung – Auswirkung auf die Einstufung 
eines innergemeinschaftlichen Erwerbs 

 

Alle am 02. / 09.01.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 13/16 27.06.2018 
Maßgeblicher Zeitpunkt für den Ausschluss des Verlustabzugs nach § 8 Abs. 4 
KStG 2002 a.F. - Zulässigkeit der Klage gegen einen Folgebescheid 

II R 51/15 22.08.2018 
Kein Ausschluss der Berichtigung des Kapitalwerts eines Vorerwerbs nach § 
14 Abs. 2 BewG durch die Fiktion nach § 10 Abs. 3 ErbStG 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209352&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2883324
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209350&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2892079
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209345&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2890230
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209347&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2891527
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209342&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2891147
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38885&pos=0&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38888&pos=1&anz=34
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV R 6/16 20.09.2018 
Betrieb eines Blockheizkraftwerks - Wohnungseigentümergemeinschaft als 
gewerbliche Mitunternehmerschaft  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 1/19 vom 9.1.2019 

VI R 5/17 23.10.2018 
Generationen- und betriebsübergreifende Totalgewinnprognose bei Übertra-
gung eines Landwirtschaftsbetriebs (Pferdepension) unter Nießbrauchsvorbe-
halt 

VII R 44/17 23.10.2018 
Duldungsbescheid wegen auf Vorauszahlungsbescheid beruhender Steuerfor-
derung 

VII R 21/18 23.10.2018 
Duldungsbescheid wegen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehender 
Steuerforderungen 

II R 10/16 19.09.2018 Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs 

V R 37/17 02.08.2018 Zur Steuerbefreiung von notärztlichen Bereitschaftsdiensten 

VII R 13/17 23.10.2018 Insolvenzplanverfahren 

VII R 19/17 23.10.2018 Zur Erkennbarkeit von Teilen und Zubehör 

 

 

Alle am 02. / 09.01.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 37/17 08.08.2018 
Kein Anspruch auf Altersvorsorgezulage während des Sonderurlaubs nach § 
28 TVöD 

XI R 54/17 18.09.2018 
Zum Einwendungsausschluss des Geschäftsführers einer GmbH bei unterlas-
senem Widerspruch gegen die Forderungsanmeldung des FA 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38891&pos=2&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38876&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38894&pos=3&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38897&pos=4&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38900&pos=5&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38837&pos=0&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38840&pos=1&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38843&pos=2&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38846&pos=3&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38882&pos=6&anz=34
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38849&pos=4&anz=38
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28.03.2014 
Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 28/17 20.07.2018 

Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags für die Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften gemäß § 10d Abs. 4 Sätze 4 und 5 EStG a.F., § 23 
Abs. 3 Satz 9 EStG - Verlustausgleichsbeschränkung des § 23 Abs. 3 Satz 8 
erster Halbsatz EStG - Bedingte Revisionseinlegung 

IV B 44/18 20.11.2018 
Beschwerde gegen Beiladungsbeschluss; Klagebefugnis bei prozessualer 
Rechtsnachfolge, Insolvenz von Gesellschaft und Gesellschafter, Vollbeendi-
gung bei und nach Klageerhebung 

I R 58/16 24.07.2018 Wohnsitz eines Piloten bei mehrjähriger Auslandsabordnung 

VII R 36/17 23.10.2018 Zur Eignung von Waren für den menschlichen Verzehr 

 

Alle bis zum 11.01.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV A 3 -S 
0338/17 
/10007 
 

10.01.2019 

Vorläufige Steuerfestsetzung im Hinblick auf anhängige Musterverfahren (§ 
165 Absatz 1 Satz 2 AO); Aussetzung der Steuerfestsetzung nach § 165 Ab-
satz 1 Satz 4 AO; Aufhebung der Aussetzung der Steuerfestsetzung hinsicht-
lich § 8c Satz 1 KStG a.F. sowie des § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG a.F. 
 

 
III C 2 - 
S7244/07 
/10007 
 

02.01.2019 
Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf von Mietwagenunternehmen 
durchgeführte Krankenfahrten (Abschnitt 12.13 Abs. 8 Satz 4 UStAE) 

2018/0005519 02.01.2019 

 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018 
 

 
III C 3 -
S7492/07 
/10001 
 

02.01.2019 
Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund des Zusatzabkommens zum NATO-
Truppenstatut; Neuauflage der Liste der amtlichen Beschaffungsstellen 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38852&pos=5&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38855&pos=6&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38858&pos=7&anz=38
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38864&pos=8&anz=38
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-01-10-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-anhaengige-Musterverfahren-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-01-10-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-anhaengige-Musterverfahren-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-01-10-Vorlaeufige-Steuerfestsetzung-anhaengige-Musterverfahren-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-01-02-anwendung-des-ermaessigten-steuersatzes-auf-von-mietwagenunternehmen-durchgefuehrte-krankenfahrten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-01-02-anwendung-des-ermaessigten-steuersatzes-auf-von-mietwagenunternehmen-durchgefuehrte-krankenfahrten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2019-01-02-anwendung-des-ermaessigten-steuersatzes-auf-von-mietwagenunternehmen-durchgefuehrte-krankenfahrten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2019-01-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-01-02-amtliche-beschaffungsstellen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-01-02-amtliche-beschaffungsstellen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2019-01-02-amtliche-beschaffungsstellen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/6140 
19. Wahlperiode 28.11.2018 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 19/4949, 19/5417, 19/5647 Nr. 15 – 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 


A. Problem 
Für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen herrscht Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum. Außerdem sind steigende Mieten zu beobachten. Nur 
durch verstärkten Mietwohnungsneubau kann die Nachfrage gedeckt werden. Pri-
vate Investoren sollen sich verstärkt im bezahlbaren Mietwohnungsneubau enga-
gieren. 


B. Lösung 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die in der von der Bundesregierung 
gestarteten Wohnraumoffensive vorgesehenen steuerlichen Anreize für den Miet-
wohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment in die Tat umgesetzt werden. 


Die Sonderabschreibung als ein steuerliches Instrument der Förderung des Miet-
wohnungsneubaus kann im freifinanzierten Wohnungsmarkt Anreize setzen, um 
die Bautätigkeit anzuregen. Durch die Regelung werden nicht nur Wohnungen im 
Zusammenhang mit dem Neubau von Gebäuden gefördert, sondern auch Maß-
nahmen zur Schaffung neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden. Die Maß-
nahme soll auch in Gebieten mit Flächenknappheit für die entsprechenden An-
reize sorgen. Zudem werden mit einer steuerlichen Förderung die Maßnahmen 
der Länder im sozialen Mietwohnungsbau ergänzt und unterstützt, um insbeson-
dere private Investoren zum Bau bezahlbaren Mietwohnraumes anzuregen. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


 


– Redaktionelle Änderung in § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG 


– Gesetzliche Klarstellung der Vermietung zu Wohnzwecken (§ 7b Absatz 2 
Nummer 3 EStG) 


– Anlaufhemmung zur Rückgängigmachung (§ 7b Absatz 4 Satz 3 EStG) 
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– Änderung der Steuerbefreiung für Wohnungsbaugenossenschaften und – 


vereine in § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG beim Betrieb von Mieterstroman-
lagen. 


 


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 
Die steuerliche Förderung in Form einer bis Ende des Jahres 2021 befristeten Son-
derabschreibung ist im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vorgese-
hen. 


Dort ist bereits festgelegt, dass die Sonderabschreibung zusätzlich zur linearen 
Abschreibung über vier Jahre 5 Prozent pro Jahr beträgt. Daher scheiden weitere 
Alternativen aus. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft 


volle Jah-
reswirkung 


1) 


Kassenjahr 


2018 2019 2020 2021 2022 


Insgesamt - 235 - - -5 -95 -310 


Bund - 98 - - -2 -41 -131 


Länder - 90 - - -2 -35 -117 


Gemeiden - 47 - - -1 -19 -62 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Durch die Einfügung des § 7b des Einkommensteuergesetzes (EStG) soll die 
Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment ge-
fördert werden. Der gemäß § 7b Absatz 5 EStG vom Steuerpflichtigen zu füh-
rende Nachweis über erhaltene De-minimis-Beihilfen führt zu einem Erfüllungs-
aufwand für Bürgerinnen und Bürger in Höhe von 38 189 Stunden. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Durch die Einfügung des § 7b EStG soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im 
unteren und mittleren Mietpreissegment gefördert werden. Bei Inanspruchnahme 
der Sonderabschreibung fällt jedoch zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand i. 
H. von rund 632 400 Euro für den Nachweis über die Einhaltung der De-minimis-
Verordnung gemäß § 7b Absatz 5 EStG an. Dieser unterliegt der „One in, one 
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out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015) und stellt ein „In“ von 
632 400 Euro dar. Die erforderliche Kompensation wird durch andere Vorhaben 
aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen erbracht. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand von 632 400 Euro entfällt in voller 
Höhe auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Auf Grund der geplanten Änderungen ist für die Steuerverwaltung der Länder mit 
einem im Laufe des Förderzeitraums steigenden, aber geringfügigen Mehrauf-
wand zu rechnen. Dieser beläuft sich voraussichtlich für den Veranlagungszeit-
raum (VZ) 2019 auf 32 000 Euro und für die folgenden VZ auf 323 000 Euro (VZ 
2020), 936 500 Euro (VZ 2021), 1 702 000 Euro (VZ 2022), 2 327 500 Euro (VZ 
2023), 2 577 000 Euro (VZ 2024) und 2 624 000 Euro (VZ 2025). Auch in den 
Folgejahren nach Auslaufen der Regelung müssen die Tatbestandsmerkmale 
überwacht werden, was ebenfalls zu Mehraufwand führt. Es ist weiterhin damit 
zu rechnen, dass zusätzlich zu diesen bezifferten Mehraufwendungen weiterer 
Mehraufwand auf Grund von Änderungsbescheiden und ggf. eingelegten Rechts-
behelfen anfallen wird. 


Durch die Einführung des § 7b EStG entsteht in den Ländern einmaliger automa-
tionstechnischer Umstellungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Auf Grund der Einführung eines neuen Sonderabschreibungstatbestandes ist für 
die anspruchsberechtigten Unternehmen nicht mit weiterem Mehraufwand zu 
rechnen. Durch die günstigere Finanzierung und das angestrebte höhere Angebot 
an Wohnraum werden die Mieten tendenziell sinken bzw. der Mietanstieg ge-
bremst. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 19/6140 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 28. November 2018 


Der Finanzausschuss 


Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende 


 
 


 
 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Bernhard Daldrup 
Berichterstatter 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 
– Drucksachen 19/4949, 19/5417 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung des Mietwohnungs-


neubaus 


Entwurf eines Gesetzes zur steuerli-
chen Förderung des Mietwohnungs-


neubaus 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3214) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 7a folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 7b Sonderabschreibung für Mietwoh-
nungsneubau“. 


 


2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 7b „§ 7b 


Sonderabschreibung für Mietwohnungsneu-
bau 


Sonderabschreibung für Mietwohnungsneu-
bau 


(1) Für die Anschaffung oder Herstel-
lung neuer Wohnungen, die in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union belegen 
sind, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 
angewendet wird, können nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung und in den folgenden 
drei Jahren Sonderabschreibungen bis zu jähr-
lich 5 Prozent der Bemessungsgrundlage ne-
ben der Absetzung für Abnutzung nach § 7 
Absatz 4 in Anspruch genommen werden. Im 
Fall der Anschaffung ist eine Wohnung neu, 
wenn sie bis zum Ende des Jahres der Fertig-
stellung angeschafft wird. In diesem Fall kön-
nen die Sonderabschreibungen nach Satz 1 
nur vom Anschaffenden in Anspruch genom-
men werden. Bei der Anwendung des Satzes 
1 sind den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union Staaten gleichgestellt, die auf Grund 
vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe ent-
sprechend dem EU-Amtshilfegesetz in einem 
Umfang leisten, der für die Überprüfung der 
Voraussetzungen dieser Vorschrift erforder-
lich ist. 


(1) Für die Anschaffung oder Herstel-
lung neuer Wohnungen, die in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union belegen 
sind, können nach Maßgabe der nachfolgen-
den Absätze im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung und in den folgenden drei Jahren 
Sonderabschreibungen bis zu jährlich 5 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage neben der Ab-
setzung für Abnutzung nach § 7 Absatz 4 in 
Anspruch genommen werden. Im Fall der An-
schaffung ist eine Wohnung neu, wenn sie bis 
zum Ende des Jahres der Fertigstellung ange-
schafft wird. In diesem Fall können die Son-
derabschreibungen nach Satz 1 nur vom An-
schaffenden in Anspruch genommen werden. 
Bei der Anwendung des Satzes 1 sind den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Staaten gleichgestellt, die auf Grund vertrag-
licher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend 
dem EU-Amtshilfegesetz in einem Umfang 
leisten, der für die Überprüfung der Voraus-
setzungen dieser Vorschrift erforderlich ist. 


(2) Die Sonderabschreibungen können 
nur in Anspruch genommen werden, wenn  


(2) Die Sonderabschreibungen können 
nur in Anspruch genommen werden, wenn  


1. durch Baumaßnahmen auf Grund eines 
nach dem 31. August 2018 und vor dem 
1. Januar 2022 gestellten Bauantrags o-
der einer in diesem Zeitraum getätigten 
Bauanzeige neue, bisher nicht vorhan-
dene, Wohnungen geschaffen werden, 
die die Voraussetzungen des § 181 Ab-
satz 9 des Bewertungsgesetzes erfüllen; 
hierzu gehören auch die zu einer Woh-
nung gehörenden Nebenräume, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten 3 000 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche nicht übersteigen und  


2. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. die Wohnung im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden 
neun Jahren der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dient.  


3. die Wohnung im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung und in den folgenden 
neun Jahren der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dient; Wohnun-
gen dienen nicht Wohnzwecken, so-
weit sie zur vorübergehenden Beher-
bergung von Personen genutzt wer-
den. 


(3) Bemessungsgrundlage für die Son-
derabschreibungen nach Absatz 1 sind die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
nach Absatz 2 begünstigten Wohnung, jedoch 
maximal 2 000 Euro je Quadratmeter Wohn-
fläche. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Die nach Absatz 1 in Anspruch ge-
nommenen Sonderabschreibungen sind rück-
gängig zu machen, wenn 


(4) Die nach Absatz 1 in Anspruch ge-
nommenen Sonderabschreibungen sind rück-
gängig zu machen, wenn 


1. die begünstigte Wohnung im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden neun Jahren nicht der ent-
geltlichen Überlassung zu Wohnzwe-
cken dient, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die begünstigte Wohnung oder ein Ge-
bäude mit begünstigten Wohnungen im 
Jahr der Anschaffung oder der Herstel-
lung oder in den folgenden neun Jahren 
veräußert wird und der Veräußerungsge-
winn nicht der Einkommen- oder Kör-
perschaftsteuer unterliegt oder 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Baukostenobergrenze nach Absatz 2 
Nummer 2 innerhalb der ersten drei 
Jahre nach Ablauf des Jahres der An-
schaffung oder Herstellung der begüns-
tigten Wohnung durch nachträgliche An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
überschritten wird.  


3. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Steuer- oder Feststellungsbescheide, in denen 
Sonderabschreibungen nach Absatz 1 berück-
sichtigt wurden, sind insoweit aufzuheben o-
der zu ändern. Das gilt auch dann, wenn die 
Steuer- oder Feststellungsbescheide bestands-
kräftig geworden sind; die Festsetzungsfristen 
für das Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und für die folgenden drei Kalenderjahre be-
ginnen insoweit mit Ablauf des zehnten Ka-
lenderjahres nach dem Kalenderjahr der An-
schaffung oder Herstellung. § 233a Absatz 2a 
der Abgabenordnung ist insoweit nicht anzu-
wenden. 


Steuer- oder Feststellungsbescheide, in denen 
Sonderabschreibungen nach Absatz 1 berück-
sichtigt wurden, sind insoweit aufzuheben o-
der zu ändern. Das gilt auch dann, wenn die 
Steuer- oder Feststellungsbescheide bestands-
kräftig geworden sind; die Festsetzungsfristen 
für das Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und für die folgenden drei Kalenderjahre be-
ginnen insoweit mit Ablauf Kalenderjahres, 
in dem das Ereignis im Sinne des Satzes 1 
eingetreten ist. § 233a Absatz 2a der Abga-
benordnung ist insoweit nicht anzuwenden. 


(5) Die Sonderabschreibungen nach 
Absatz 1 werden nur gewährt, soweit die Vo-
raussetzungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. De-
zember 2013 über die Anwendung der Arti-
kel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf 
De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
24.12.2013, S. 1, De-minimis-Verordnung) in 
der jeweils geltenden Fassung eingehalten 
sind. Unter anderem darf hiernach der Ge-
samtbetrag der einem einzigen Unternehmen 
gewährten De-minimis-Beihilfe in einem 
Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen 
200 000 Euro nicht übersteigen. Bei dieser 
Höchstgrenze sind auch andere in diesem 
Zeitraum an das Unternehmen gewährte De-
minimis-Beihilfen gleich welcher Art und 
Zielsetzung zu berücksichtigen. Die Sonder-
abschreibungen werden erst gewährt, wenn 
der Anspruchsberechtige in geeigneter Weise 
den Nachweis erbracht hat, in welcher Höhe 
ihm in den beiden vorangegangenen sowie im 
laufenden Veranlagungszeitraum De-mini-
mis-Beihilfen gewährt worden sind, für die 
die vorliegende oder andere De-minimis-Ver-
ordnungen gelten, und nur soweit, wie die Vo-
raussetzungen der De-minimis-Verordnung 
bei dem Unternehmen im Sinne der De-mini-
mis-Verordnung eingehalten werden.“ 


(5) u n v e r ä n d e r t  


3. § 37 Absatz 3 Satz 10 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Satz 8 gilt nicht für negative Einkünfte aus 
der Vermietung oder Verpachtung eines Ge-
bäudes, für das Sonderabschreibungen nach 
§ 7b dieses Gesetzes oder erhöhte Absetzun-
gen nach den §§ 14a, 14c oder 14d des Ber-
linfördergesetzes in Anspruch genommen 
werden.“ 


 


4. Nach § 52 Absatz 15 wird folgender Ab-
satz 15a eingefügt: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„(15a) Die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibungen nach § 7b in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] kann letztmalig für den Veranlagungs-
zeitraum 2026, in den Fällen des § 4a letztma-
lig für Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. Januar 
2027 enden, geltend gemacht werden. Das gilt 
auch dann, wenn der Abschreibungszeitraum 
nach § 7b Absatz 1 noch nicht abgelaufen 
ist.“ 


 


 


Artikel 2 


 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


 Das Körperschaftsteuergesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 1. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 2 wird das 
Semikolon am Ende durch einen Punkt er-
setzt und werden die folgenden Sätze ange-
fügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 „Erzielt das Unternehmen Einnahmen aus 
der Lieferung von Strom aus Anlagen, für 
den es unter den Voraussetzungen des § 21 
Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes einen Anspruch auf Zahlung eines Mie-
terstromzuschlags hat, erhöht sich die 
Grenze des Satzes 2 für diese Einnahmen 
auf 20 Prozent, wenn die Grenze des Sat-
zes 2 nur durch diese Einnahmen über-
schritten wird. Zu den Einnahmen nach 
Satz 3 gehören auch Einnahmen aus der 
zusätzlichen Stromlieferung im Sinne des 
§ 42a Absatz 2 Satz 6 des Energiewirt-
schaftsgesetzes sowie Einnahmen aus der 
Einspeisung von Strom aus diesen Anla-
gen;“. 


 2. § 34 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 3a wird folgender Ab-
satz 3b eingefügt: 


 „(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in 
der Fassung des Artikels ... des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2019 anzuwenden.“ 


 b) Der bisherige Absatz 3b wird Ab-
satz 3c. 


Artikel 2 Artikel 3 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting, Bernhard Daldrup und Lisa Paus 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 in seiner 59. Sitzung am 19. 
Oktober 2018 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie sowie dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zur Mit-
beratung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist außerdem nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer zeitlich befristeten Sonderabschreibung in § 7b EStG für die An-
schaffung oder Herstellung neuer Mietwohngebäude mit dem Ziel vor, private Investitionen anzuregen. 


Eine vergleichbare Regelung gibt es bisher nicht. 


Ziel der Maßnahme ist es, möglichst zeitnah private Investoren zum Neubau von Mietwohnungen anzuregen. Die 
steuerliche Regelung soll ergänzend zu den von den Ländern initiierten Förderprogrammen laufen. Im Rahmen 
der Wohnraumoffensive sollen insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime zusätzlich gebaut wer-
den. 


Die Sonderabschreibung trägt hierzu durch gezielte Förderung des Neubaus von Mietwohnungen bei. Die Son-
derabschreibung als ein steuerliches Instrument der Förderung des Mietwohnungsneubaus kann im freifinanzier-
ten Wohnungsmarkt Anreize setzen, um die Bautätigkeit anzuregen. Durch die Regelung werden nicht nur Woh-
nungen im Zusammenhang mit dem Neubau von Gebäuden gefördert, sondern auch Maßnahmen zur Schaffung 
neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden. Die Maßnahme soll auch in Gebieten mit Flächenknappheit für die 
entsprechenden Anreize sorgen. Zudem werden mit einer steuerlichen Förderung die Maßnahmen der Länder im 
sozialen Mietwohnungsbau ergänzt und unterstützt, um insbesondere privaten Investoren zum Bau bezahlbaren 
Mietwohnraumes anzuregen. 


Von der Inanspruchnahme der Förderung ausgeschlossen ist die Anschaffung und Herstellung von Wohnungen 
jedoch dann, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 3 000 Euro je m² 
Wohnfläche betragen. Fallen höhere Anschaffungs- oder Herstellungskosten an, führt dies ohne weiteren Ermes-
sensspielraum zum vollständigen Ausschluss der Förderung. Mit dieser Begrenzung soll die Anschaffung oder 
Herstellung hochpreisigen Mietwohnraums vermieden werden. Ziel der Förderung ist es, Investoren zum Bau von 
Mietwohnungen im unteren und mittleren Mietpreissegment zu bewegen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 22. Sitzung am 19. November 2018 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Insti-
tutionen hatten Gelegenheit zur Stellungnahme: 


1. Bundesrechnungshof  


2. Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) 


3. Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V. (BFW) 


4. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände/Deutscher Städtetag, Hilmar von Lojewski 
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5. Deutscher Mieterbund e. V.  


6. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


7. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW) 


8. Haus und Grund Deutschland 


9. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Technische Universität Kaiserslautern 


10. Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 


11. UTB Projektmanagement GmbH 


12. Zentraler Immobilien Ausschuss e. V. 


13. Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 27. Sitzung am 28. November 2018 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 24. Sitzung am 28. November 2018 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs. 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 10. Sit-
zung am 28. November 2018 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des 
Gesetzentwurfs. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 8. Sitzung am 17. Oktober 2018 
mit dem Gesetzentwurf gutachtlich befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwur-
fes gegeben sei. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Lediglich die Benennung des Bezugs 
zu dem SDG 11 (Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen) fehle. Eine 
Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 in seiner 20. Sitzung am 7. No-
vember 2018 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchfüh-
rung der Anhörung am 19. November 2018 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 
24. Sitzung am 28. November 2018 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf Druck-
sachen 19/4949, 19/5417 in geänderter Fassung. 


Die Fraktion der CDU/CSU erinnerte daran, man habe im Rahmen der so genannten „Wohnraumoffensive“ der 
Bundesregierung auch eine steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus beschlossen. Hintergrund sei, dass 
gegen den Wohnraummangel die Schaffung von neuem, zusätzlichem Wohnraum oberste Priorität genießen 
müsse. Man werde dafür alles Notwendige tun. Ein Baustein neben vielen anderen Maßnahmen der Wohnraum-
offensive sei die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene steuerliche Sonder-AfA (Absetzung für Abnutzungen) für 
Mietwohnungsneubau. Diese soll neben der regulären linearen AfA im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
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und den drei Folgejahren zusätzlich fünf Prozent betragen. Damit könnten insgesamt 28 Prozent der absetzungs-
fähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten in den ersten vier Jahren abgeschrieben werden. Dies setze zu-
sätzliche Anreize, um neuen, bezahlbaren Mietwohnraum zu schaffen. Die Bezahlbarkeit folge aus den im Gesetz 
eingezogenen Grenzen: Die Förderung werde auf Vorhaben begrenzt, die maximal 3 000 Euro Herstellungs- oder 
Anschaffungskosten pro Quadratmeter Wohnfläche aufweisen würden. Kosten für Grund und Boden seien dabei 
nicht beinhaltet. Die Anhörung habe gezeigt, dass man mit der Grenze von 3 000 Euro richtig liege, denn einige 
Sachverständige hätten sie als zu niedrig, andere als zu hoch bezeichnet. Die Belastung für den Bundeshaushalt 
sei ebenfalls überschaubar, man habe die Bemessungsgrundlage auf 2 000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 
begrenzt. Das Regelungsvorhaben sei schlank, effektiv, handhabbar und praxistauglich. Die Fraktion der 
CDU/CSU strebe an, dass schnell zusätzlicher Mietwohnungsbau entstehe. Die zeitliche Befristung der Sonder-
AfA führe zu einer zielgenauen Anreizwirkung. Man sei überzeugt, dass sich hierdurch kurzfristig zusätzliches 
privates Kapital für den Mietwohnungsbau aktivieren lasse. 


Die von der Fraktion der FDP in ihrem Entschließungsantrag für das Plenum des Deutschen Bundestags gefor-
derte Erhöhung der regulären linearen AfA von 2 auf 3 Prozent müsste vor dem Hintergrund der Auswirkungen 
auf die öffentlichen Haushalte getrennt vom vorliegenden Gesetzentwurf diskutiert werden. Der vorliegende Ge-
setzentwurf schließe eine solche Maßnahme nicht aus. 


Die Fraktion der SPD unterstrich, es müsse sich zeigen, ob die vorgesehenen Maßnahmen effektiv wirken wür-
den. Den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP für das Plenum des Deutschen Bundestags, der eine Erhö-
hung der linearen Abschreibung auf drei Prozent fordere, habe man ernsthaft geprüft und diskutiert. Dieser Vor-
schlag wäre gerechtfertigt, wenn man den Kapazitätsaufbau in der Bauwirtschaft dauerhaft unterstützen wollte. 
Bei der Abwägung zwischen dem Nutzen einer solchen Maßnahme und deren starken Auswirkungen auf die 
öffentlichen Haushalte sei man zum Schluss gekommen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon abzusehen. 


Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene Sonder-AfA müsse man in das Gesamtkonzept der Bundesre-
gierung zur Wohnraumförderung einordnen. Dazu zählten unter anderem auch Maßnahmen des sozialen Woh-
nungsbaus, das Baukindergeld und baurechtliche Anpassungen. Das Steuerrecht sei hierbei nicht die gegenwärtig 
wichtigste Stellschraube. Andere Aspekte hätten eine höhere Bedeutung, wie etwa das Planungsrecht, die Perso-
nalsituation in den Behörden und der Bauwirtschaft oder die Bodenbereitstellung – die Wohnraumoffensive der 
Bundesregierung berücksichtige diese Aspekte. Der steuerliche Impuls wirke zusätzlich. Die Anhörung zum vor-
liegenden Gesetzentwurf habe wenig positive Reaktionen erbracht. Dennoch könne die geplante Regelung dazu 
beitragen, zusätzliche Investitionen im Mietwohnungsbau auszulösen. Dabei sei zu vermuten, dass vor dem Hin-
tergrund der Beziehungen zwischen den Städten und ihrem Umland insbesondere die Investitionen in peripheren 
Lagen stimuliert werden könnten. 


Die Fraktion der SPD betonte, sie habe die Frage einer Mietobergrenze diskutiert. Unter dem Gesichtspunkt des 
Ziels einer einfachen, unbürokratischen Regelung sei man zum Schluss gekommen, dass die im Gesetzentwurf 
eingezogene Begrenzung der Förderung auf Neubauten mit maximal 3 000 Euro Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten pro Quadratmeter sowie die Deckelung der Bemessungsgrundlage der Sonder-AfA auf 2 000 Euro 
pro Quadratmeter geeignete Steuerungselemente seien, um günstigen Wohnraum schaffen zu können. Mit den 
eingebrachten Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD seien außerdem die 
Fremdnutzung von Mietwohnungen bei der Förderung ausgeschlossen und die Bedingungen für Mieterstroman-
lagen bei Wohnungsbaugenossenschaften und -vereinen verbessert worden. Insgesamt sei der vorliegende Ge-
setzentwurf ein sinnvoller Teil der Wohnraumoffensive der Bundesregierung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, für die Einhaltung des in der De-minimis-Verord-
nung vorgesehenen Höchstbetrages von 200 000 Euro im gleitenden Zeitraum von drei Steuerjahren sei der rele-
vante wirtschaftliche Vorteil der Maßnahme zu ermitteln, der durch die vorgezogene höhere Abschreibungsmög-
lichkeit innerhalb des fünfzigjährigen Referenzzeitraumes (und nicht durch die Höhe der Sonderabschreibung 
selber) entstehe. Das bedeute, dass nicht die Höhe der Sonderabschreibung selber ausschlaggebend sei, sondern 
der über den gesamten Abschreibungszeitraum abgezinste Gesamtvorteil (sog. „Barwert“). 


Bei der geplanten Sonderabschreibung würden Steuervorteile nur in den ersten vier Jahren auftreten; in den da-
rauffolgenden 46 Jahren würden Steuernachteile eintreten. Je früher der Steuervorteil entstehe, desto günstiger sei 
dies für den Steuerpflichtigen, der die gesparte Steuer anlegen und somit Zinsgewinne erzielen könne, die sich 
durch in späteren Jahren auftretende Steuernachteile jedoch mindern würden. Bei der Barwertberechnung würden 
daher jährlich die jeweiligen nominalen Vor- bzw. Nachteile auf den Investitionszeitpunkt diskontiert. Die 
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Summe der entsprechenden Barwerte über 50 Jahre ergebe den Liquiditätsvorteil der Investition insgesamt, wel-
cher auf die ersten vier Jahre aufgeteilt werde, in denen die Steuervorteile eintreten würden. Dabei werde als 
Steuersatz der persönliche Steuersatz und zur Diskontierung der Abzinsungszinssatz aus der entsprechenden Mit-
teilung der Kommission (aktuell im Amtsblatt 2018/C 327/09 veröffentlicht) zugrunde gelegt. 
 


Berechnungsbeispiel: 


Unter Zugrundelegung von Anschaffungskosten in Höhe von 500 000 Euro, einem persönlichen Steuersatz zur 
Einkommensteuer in Höhe von 42 % zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % sowie dem aktuellen Abzin-
sungssatz in Höhe von 0,82 %ermittelt sich der relevante wirtschaftliche Vorteil wie folgt: 


 


Über den gesamten Abschreibungszeitraum von 50 Jahren wird zunächst für jedes Jahr die Differenz ermittelt 
zwischen dem Wert der zulässigen Abschreibung nach § 7b EStG-E, d. h. der Sonderabschreibung zzgl. der re-
gulären linearen AfA (vier Jahre 7 %) bzw. ab dem 5. Jahr der Restwert-AfA (46 Jahre 1,565 %), und dem Wert, 
der sich ohne Inanspruchnahme der Sonderabschreibung ergeben hätte, d. h. der regulären linearen AfA (2 %): 
 


 1. Jahr 2. Jahr 3.Jahr 4.Jahr 5.-50. Jahr 
In Anspruch ge-
nommene Ab-
schreibungen  


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


35.000 € 
(500.000 € x 7 %) 


7.825 € 
(500.000 € x 1,565 %) 


Reguläre lineare 
AfA 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


10.000 € 
(500.000 € x 2%) 


Differenz 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € -2.175 € 


 


Die sich jährlich ergebende Differenz (in den ersten vier Jahren: 25 000 Euro; in den darauffolgenden 46 Jahren 
rund -2 175 Euro) wird in jedem einzelnen Jahr mit dem persönlichen Steuersatz (Grenzsteuersatz) des Erstjahres 
multipliziert und mit dem Abzinsungssatz von 0,82 % diskontiert. Die Summe der so ermittelten Werte über 50 
Jahre ergibt einen wirtschaftlichen Vorteil in Höhe von insgesamt rund 7 857 Euro. Dieser Vorteil wird auf die 
Jahre der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung gleichmäßig verteilt. D. h. für die Einhaltung des in der De 
minimis Verordnung vorgesehenen 200 000 Euro Höchstbetrages sind für den Steuerpflichtigen in diesem Bei-
spiel jährlich rund 1 964 Euro relevant. 


Die Fraktion der AfD betonte, die von den Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD vorgesehenen Ände-
rungen würden den vorliegenden schlechten Gesetzentwurf etwas verbessern, dies sei positiv zu bewerten. Den-
noch sei das Vorhaben nicht zustimmungsfähig. Der Gesetzentwurf sei keinesfalls als schlank zu bezeichnen. 
Dazu reiche als Beweis allein schon die komplizierte Regelung für den Fall des Verkaufs einer Immobilie inner-
halb der ersten zehn Jahre nach Inanspruchnahme der Förderung aus. Insgesamt werde der vorliegende Gesetz-
entwurf kontraproduktiv wirken. Er führe eine Investitionshilfe bzw. eine Steuererleichterung in einen ohnehin 
überhitzten Markt ein. In diesem überhitzten Markt werde dann gleichzeitig die tatsächliche Beantragung der 
Förderung reglementiert. Würde die vorgesehene Maßnahme sich bis zu den Jahren 2028 oder 2030 erstrecken, 
könnte sie Grundlage einer sinnvollen Diskussion sein. Aber der Dirigismus der Regierungskoalition führe dazu, 
dass Investoren in einem zu engen Zeitfenster handeln müssten. 


Die Investitionen, die mit dem Gesetzentwurf gefördert werden sollten, könnten in den kritischen Ballungsgebie-
ten gar nicht stattfinden, da die Kostengrenze zu eng gewählt worden sei. Hätte man diese auf 4 000 Euro pro 
Quadratmeter gesetzt, hätte man auch diesbezüglich eine bessere Diskussionsgrundlage gehabt. Doch auch so 
wären die Anreize in einen überhitzten Markt geflossen. So erreiche man das Gegenteil des Gewollten und werde 
diese Effekte auch mit der Mietpreisbremse nicht einfangen können. 
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Die geplante Regelung werde vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils in der Rechtssache C‑35/08 (Grundstücks-
gemeinschaft Busley und Cibrian Fernandez) dazu führen, dass deutsche Steuermittel zur Förderung des Miet-
wohnungsneubaus beispielsweise auch in Polen, Bulgarien und Rumänien verwendet werden könnten. Dies wäre 
eine Verschwendung von Steuermitteln. Die Regierungskoalition versuche, den Mietwohnungsneubau mit Hilfe 
einer Gießkanne zu fördern. Man werde sehen, ob man sich zukünftig damit befassen werden müsse, dass die 
geplante Regelung zu Geldwäschegeschäften missbraucht werde. Eine entsprechende Rechtsfolgeabschätzung 
sollte mit Hilfe der zuständigen Behörden vorgenommen werden. 


Ein weiterer Kritikpunkt am Gesetzentwurf sei, dass die geplante Förderung Eigenheimnutzern nicht zugutekom-
men werde. Jeder, der sich eigenen Wohnraum schaffe, mindere den Druck auf den Mietmarkt. Daher hätte die 
Regelung auch Selbstnutzer von neugeschaffenem Wohnraum begünstigen müssen. 


Insgesamt schaffe der Gesetzentwurf Bürokratie, sei unwirtschaftlich, und berge die Gefahr von Missbrauch und 
Geldwäschegeschäften. 


Die Fraktion der FDP unterstrich, dass man den vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls ablehne, obwohl man 
anerkenne, dass es auf dem Wohnungsmarkt Probleme gebe. Es bedürfe neben steuerlicher auch anderer Anreize. 
Insbesondere müssten die Baukosten gesenkt werden. 


Man könne über den Gesetzentwurf nicht diskutieren, ohne die Anhörung vom 19. November 2018 zu themati-
sieren. Keiner der Sachverständigen habe den Gesetzentwurf positiv bewertet. Der Gesetzentwurf sei ein „Büro-
kratiemonster“: Er beinhalte eine zeitliche Befristung und mehrere Beschränkungslinien, und es bestehe für einen 
Zeitraum von zehn Jahren die Gefahr, rückwirkend die steuerliche Veranlagung korrigieren zu müssen. Außerdem 
greife der gewährte Steuervorteil nur bei kleineren Vorhaben – dabei seien große Lösungen notwendig, die schnell 
wirken könnten und unbürokratisch eine starke Belebung des Mietwohnungsneubaus auslösen würden, insbeson-
dere in den Ballungsgebieten. 


Die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD seien eher als Kosmetik zu betrachten. 
Die Fraktion der FDP schlage im Einklang mit vielen Sachverständigen vor, eine einfache, unbürokratische und 
effektive Regelung zu etablieren, die dauerhaft wirke: Die Erhöhung der linearen AfA von zwei auf drei Prozent. 
Der Gesetzentwurf weise eine Jahreswirkung von 235 Millionen Euro Mindereinnahmen bei den öffentlichen 
Kassen aus, eine Erhöhung der regulären linearen AfA auf drei Prozent würde hingegen 315 Millionen Euro pro 
Jahr kosten. Der Unterschied zwischen diesen Beträgen sei überschaubar. Man dürfe die Kosten einer Erhöhung 
der regulären linearen AfA nicht unbeachtet lassen, müsse aber auch deren nachhaltige positive Effekte würdigen. 
Die Fraktion der FDP appelliere an alle Beteiligten, anstelle des vorgelegten Gesetzentwurfes eine Erhöhung der 
regulären linearen AfA auf drei Prozent zu verabschieden. 


Die Fraktion DIE LINKE. rief einige Aussagen aus der Anhörung zum Gesetzentwurf am 19. November 2018 
in Erinnerung: Der Vertreter des Deutschen Mieterbundes habe vorgetragen, dass der Gesetzentwurf ohne einen 
Mietendeckel keinen bezahlbaren Wohnraum schaffen werde. Der Vertreter des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) habe vorgetragen, er gehe nicht davon aus, dass die geplante Regelung zusätzlichen 
Mietwohnraum in einer relevanten Größenordnung schaffen werde. Der Bundesrechnungshof (BRH) habe eine 
lange Liste von Verfahrensproblemen und Schwierigkeiten für die Steuerverwaltung vorgetragen. Keiner der 
Sachverständigen hätte den Gesetzentwurf positiv bewertet. Zusätzlich sei deutlich geworden, dass die Befristung 
auf vier Jahre jegliche Stärkung einer längerfristigen Orientierung von Investoren auf den Mietwohnungsbau ver-
hindere. Es bleibe der Eindruck, es handle sich beim vorliegenden Gesetzentwurf um ein Geschenk an die Immo-
bilienwirtschaft, das diese sich zwar anders gewünscht, sich aber dennoch dafür bedankt habe. 


Die Fraktion DIE LINKE. lehnte den Gesetzentwurf ab. Man könne auch den Koalitionsfraktionen nur dringend 
empfehlen, sich den Empfehlungen des BRH anzuschließen, man möge von der Verfolgung des Gesetzesvorha-
bens absehen. Viel deutlicher könne der BRH nicht werden. Das richtige Ziel der Schaffung von zusätzlichem, 
bezahlbarem Mietwohnungsneubau werde die geplante Regelung nicht erreichen.  


Man werde den Anträgen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen, denn eine Mietobergrenze wäre 
eine sinnvolle Ergänzung des vorliegenden Gesetzentwurfs gewesen. Allerdings wäre der Konstruktionsfehler 
des Gesetzentwurfs, mit Hilfe von Steuervergünstigungen zusätzlichen Wohnraum schaffen zu wollen, auch 
dadurch nicht behoben worden. Es sei unverständlich, dass die Regierungskoalition die konkreten Anregungen 
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aus der Anhörung nicht aufgegriffen habe: Neben der Mietobergrenze sei mehr Langfristigkeit angemahnt wor-
den, außerdem habe das DIW eine gezielte Zulagenförderung und Nachrangdarlehen als bessere Mittel dargelegt. 
Selbst wenn man den Vorschlag der Fraktion DIE LINKE. zur Übernahme des „Wiener Modells“ auf dem Miet-
wohnungsmarkt nicht aufgreife, hätte es ein enormes Verbesserungspotential des Gesetzentwurfs gegeben. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstrich ebenfalls ihre Ablehnung des vorliegenden Gesetzent-
wurfs. Er sei es nicht wert, die gesamte von den Sachverständigen in der Anhörung am 19. November 2018 vor-
getragene Kritik zu wiederholen. Niemand habe in der Anhörung den Gesetzentwurf positiv bewertet. Es werde 
durch die vorgesehene Regelung keine zusätzliche Wohnung entstehen, die mit einer Nettokaltmiete von unter 
zehn Euro vermietet werde, und es würden keine zusätzlichen Wohnungen in angespannten Wohnlagen geschaf-
fen. Lediglich die Wohnungswirtschaft könne sich über das mit der Sonder-AfA geschenkte Geld freuen. Auf 
diese Art und Weise Gesetze zu machen, sei des Deutschen Bundestags nicht würdig. Es sei offensichtlich, dass 
die Koalition aus CDU/CSU und SPD ein Paket aus Änderungen im Mietrecht und der hier vorliegenden Sonder-
AfA geschnürt habe, man könne aber nicht verstehen, dass die CDU/CSU auch nach der Anhörung weiterhin auf 
dem vorliegenden Gesetzentwurf beharre. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe einen Änderungsan-
trag und einen Entschließungsantrag vorgelegt, die Mietobergrenzen vorsehen würden. Man brauche bezahlbaren 
Wohnraum. Dafür würden niedrige Baukosten nicht ausreichen, sondern es bedürfe niedriger Mietpreise. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU 
und SPD brachten insgesamt 4 Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Änderung in § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Gesetzliche Klarstellung der Vermietung zu Wohnzwecken) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Anlaufhemmung zur Rückgängigmachung) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE. 
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Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Mieterstromanlagen) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: - 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Begrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete) 


 


Änderung: 


„Artikel 1 wird in der dortigen Nummer 2 wie folgt geändert: 


1. In § 7b Absatz 2 Nr. 2 EStG wird nach dem Wort „übersteigen“ das Wort „und“ gestrichen und durch ein 
Komma ersetzt. 


2. In § 7b Absatz 2 Nr. 3 EStG wird nach dem Wort „dient“ das durch einen Punkt markierte Satzende durch 
das Wort „und“ ersetzt. 


3. Nach § 7b Absatz 2 EStG Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt: 
 
„die Miete für die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren 
die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2 BGB) nicht übersteigt.“ 


4. In § 7b Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 EStG wird nach dem Wort „unterliegt“ das Wort „oder“ durch das Setzen 
eines Kommas ersetzt.“ 


5. In § 7b Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 EStG wird nach dem Wort „wird“ das durch einen Punkt markierte Satzende 
durch das Wort „oder“ ersetzt. 


6. Nach § 7b Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 EStG ist folgende Nr. 4 einzufügen: 
 
„die für die begünstigte Wohnung verlangte Miete im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder in den 
folgenden neun Jahren die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 2 BGB) übersteigt.““ 


 


Begründung: 


„Im Entwurf des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus hat die Bundesregierung darauf 
verzichtet, eine Mietobergrenze für die geförderten Wohnungen einzuziehen. Daraus folgt, dass sich die Miet-
preise der geförderten Wohnungen am Markt bilden werden. Da es sich um eine steuerliche Förderung für den 
Neubau von Wohnungen handelt, gilt hier die Mietpreisbremse nicht. In angespannten Wohnungsmärkten heißt 
das, dass keine Entlastung durch ein größeres Angebot an günstigen Mietwohnungen zu erwarten ist, sondern 
vielmehr die geförderten Wohnungen zu hohen Marktmieten angeboten würden. 


Ziel dieses Änderungsantrages ist es, mindestens eine Begrenzung auf die ortsübliche Vergleichsmiete sicherzu-
stellen.“ 
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Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte folgenden Entschließungsantrag ein: 


„Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt in die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 19/4949, 19/5417 folgende Ausschlussentschließung auf-
zunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Im Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus hat die Große Koalition darauf 
verzichtet, eine Mietobergrenze für die geförderten Wohnungen einzuziehen. Daraus folgt, dass sich die Miet-
preise der geförderten Wohnungen am Markt bilden werden. Da es Neubauwohnungen sind, gilt auch die Miet-
preisbremse nicht. In angespannten Wohnungsmärkten heißt das, dass keine Entlastung durch ein größeres An-
gebot an günstigen Mietwohnungen zu erwarten ist, sondern vielmehr die geförderten Wohnungen zu hohen 
Marktmieten angeboten würden. 


Zudem verzichtet die Große Koalition darauf, dass geförderte Wohnungen an Menschen mit besonderem Bedarf 
vermietet werden; es soll keine soziale Bindung der Wohnung erfolgen. Daraus folgt, dass Personen mit höheren 
Einkommen hier einen klaren Vorteil haben. Menschen mit besonderen Bedarfslagen, die Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein haben, mit kleineren bis mittleren Einkommen, haben das Nachsehen. 


Schon bei der Anhörung zum Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus in der letzten 
Wahlperiode hatten sich Abgeordnete und Sachverständige für eine Mietobergrenze und eine soziale Bindung 
ausgesprochen. Daran war die Zustimmung zu dem Gesetz seinerzeit letztlich gescheitert. Auch in dieser Wahl-
periode wurde bei der Anhörung deutlich, dass aus Sicht der Sachverständigen das Ziel, Wohnraum zu bezahlba-
ren Mieten zu schaffen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht erreicht werden kann. 


Statt die gleichen Fehler jetzt zu wiederholen, ist eine Mietobergrenze ebenso als Voraussetzung der steuerlichen 
Förderfähigkeit einzuziehen wie eine soziale Bindung der Wohnungen. 


So kann mit Hilfe des Gesetzes eine Entlastung auf dem Mietwohnungsmarkt erfolgen. 


 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


den Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus zu ändern, indem die steuerliche För-
derung 


– an eine wirksame Mietobergrenze gebunden wird, die sicherstellt, dass Haushalte mit kleinen und mittleren 
Einkommen nicht finanziell überlastet werden, sowie 


– an die soziale Bindung der Wohnungen durch Vermietung an Zielgruppen mit besonderen Bedarfen bei der 
Wohnraumversorgung gemäß der Bestimmungen nach Wohnraumförderungsgesetz und Wohnberechtigte 
gemäß der Bestimmungen nach Wohnungsbindungsgesetz oder gegebenenfalls nach den Wohnraumförder-
gesetzen und –richtlinien der Bundesländer geknüpft wird und 
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– nur für Mietwohnungsneubau in ausgewiesenen Fördergebieten gewährt wird, dabei sollen Fördergebiete 


diejenigen sein, die nach §1 Abs. 3 der Wohngeldverordnung den Mietenstufen IV bis VI zugewiesen sind 
und/oder als Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten nach §556d Abs. 2 BGB und/oder mit abgesenkter 
Kappungsgrenze nach §558 Abs. 3 Satz 2 und 3 BGB bestimmt worden sind.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Enthaltung: - 


 


 


 
  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 







Drucksache 19/6140 – 20 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 


B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 


§ 7b Absatz 1 Satz 1 
Der Bundesrat hat vorgeschlagen, in § 7b Absatz 1 Satz 1 EStG einen Textteil „oder in einem Staat“ zu ergänzen, 
da der nachfolgende Nebensatz ohne diese Ergänzung inhaltsleer sei. 


Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag grundsätzlich zu. Allerdings sollte nicht ein Textteil „oder in einem 
Staat“ ergänzt werden, sondern der Textteil „auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Abkommen) angewendet wird“ gestrichen werden. Grund dafür, die EWR-Staaten in Satz 1 nicht aus-
drücklich aufzunehmen, ist Satz 4, der allgemein die Gleichstellung von Staaten außerhalb der EU vor dem Hin-
tergrund der Kapitalverkehrsfreiheit davon abhängig macht, ob der andere Staat in vergleichbarer Weise wie in-
nerhalb der EU Amtshilfe leistet, um die Möglichkeit zur Überprüfung der Einhaltung der Voraussetzungen der 
Sonderabschreibung im jeweiligen Staat sicherzustellen. Die EWR-Staaten bedürfen insoweit unionsrechtlich 
keiner Sonderbehandlung. 


§ 7b Absatz 2 Nummer3 
In § 7b Absatz 2 Nummer 3 EStG ist vorgesehen, dass die Sonderabschreibungen nur in Anspruch genommen 
werden können, wenn die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren 
der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient. Um die nachhaltige Versorgung mit Mietwohnraum si-
cherzustellen, d. h. um zu verhindern, dass die neu geschaffenen Wohnungen nicht als Ferienwohnungen (un-
ter)vermietet und damit dem eigentlichen Wohnungsmarkt entzogen werden, knüpft die Vorschrift an den ertrags-
steuerrechtlichen Begriff der Wohnung an. Danach dient eine Wohnung Wohnzwecken, wenn sie dazu bestimmt 
und geeignet ist, Menschen auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu ermöglichen. Wohnungen dienen dahingehen 
nicht Wohnzwecken, soweit sie zur vorübergehenden Beherbergung von Personen genutzt werden, wie z. B. Fe-
rienwohnungen. Letzteres soll zur Klarstellung in § 7b Absatz 2 Nummer 3 EStG ausdrücklich gesetzlich geregelt 
werden. 


§ 7b Absatz 4 Satz 3 
In § 7b Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2 EStG ist vorgesehen, dass die Sonderabschreibungen rückgängig zu 
machen sind, wenn im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder in den folgenden neun Jahren ein schädliches 
Ereignis im Sinne der Nummern 1 und 2 eintritt. In § 7b Absatz 4 Satz 3 EStG wurde daher für die Umsetzung 
dieser Rückgängigmachung eine Anlaufhemmung der Festsetzungsverjährung bis zum zehnten Kalenderjahr nach 
dem Kalenderjahr der Anschaffung oder Herstellung vorgesehen. Dieser langen Anlaufhemmung bedarf es aller-
dings nur für Fälle, in denen erst im letzten Jahr der Verwendungs-/Haltefrist ein solches schädliches Ereignis 
eintritt. Es ist zielgenauer und ausreichend rechtssicher, wenn sich die Anlaufhemmung der Festsetzungsverjäh-
rung entsprechend § 175 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung am Eintritt des schädlichen Ereignisses orientiert 
und somit bei früherem Eintritt dieses Ereignisses auch ein früherer Beginn der Festsetzungsfrist geregelt wird, 
denn der Wegfall der Vermietung und auch die Veräußerung sind aus der Steuererklärung ersichtlich. 


Zu Artikel 2 - neu- (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 und 4 - neu - 


Bisher sind Wohnungsgenossenschaften und -vereine nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG steuerfrei, soweit 
sie Einnahmen aus der Überlassung eigener Wohnungen an Genossen oder Mitglieder erzielen. Übrige Tä-
tigkeiten unterliegen der Steuerpflicht. Übersteigen die Einnahmen der übrigen Tätigkeiten 10 Prozent der 
Gesamteinnahmen, entfällt die Steuerbefreiung insgesamt. Der Betrieb von Stromerzeugungsanlagen und 
der Stromverkauf rechnen zu den nicht von § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG begünstigten Tätigkeiten. Wird 
hierdurch die 10 Prozent-Grenze überschritten, entfällt die Steuerbefreiung für die Wohnungsgenossenschaf-
ten und -vereine insgesamt. 
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Um Anreize für den Ausbau der Solarstromerzeugung auf Wohngebäuden zu setzen und Mieter unmittelbar 
an der Energiewende zu beteiligen, wurde durch das Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 253) im EEG 
2017 eine Mieterstromförderung eingeführt. § 21 Absatz 3 EEG 2017 sieht die Zahlung eines Mieterstrom-
zuschlags für Strom aus bestimmten Solaranlagen vor, soweit dieser Strom an einen Letztverbraucher in 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang geliefert und dort verbraucht wird.  


Die bestehende 10 Prozent-Grenze des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG kann die Bereitschaft der Wohnungs-
genossenschaften und -vereine mindern, sich im Bereich der Erzeugung von Solarstrom im Rahmen von 
Mieterstrommodellen zu betätigen. Die Änderung sieht daher vor, dass Wohnungsgenossenschaften und -
vereine für ihre Vermietungserträge auch dann die Steuerbefreiung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG er-
halten, wenn ihre übrigen Einnahmen nur wegen der Strom-lieferung aus Mieterstromanlagen zwar die bis-
herige Unschädlichkeitsgrenze von 10 Prozent der Gesamteinnahmen übersteigen, die Einnahmen aus diesen 
Stromlieferungen aber nicht 20 Prozent ihrer Gesamteinnahmen übersteigen. Nach dem neuen § 5 Absatz 1 
Nummer 10 Satz 4 KStG gehören auch Einnahmen aus der Lieferung von Strom an den Mieter in Zeiten, in 
denen kein Strom aus den Mieterstromanlagen geliefert werden kann (vgl. § 42a Absatz 2 Satz 6 EnWG), 
zu der begünstigten Stromlieferung aus Mieterstromanlagen. Ebenfalls zu diesen Einnahmen gehören Ein-
nahmen aus der Einspeisung des nicht an die Mieter abgegebenen Überschussstroms aus diesen Anlagen, da 
der Anteil des erzeugten Stroms, der an Mieter abgegeben wird, starken Schwankungen unterliegen kann, 
d. h. der Überschuss dann ins Netz eingespeist wird. 


Die Änderung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG ändert nichts daran, dass Wohnungsgenossenschaften und 
-vereine mit den Einnahmen aus der Stromlieferung der Besteuerung unterliegen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 34 Absatz 3b - neu - 


Die Mieterstrombegünstigung in § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2019 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


§ 34 Absatz 3c - neu - 


Auf Grund der Einfügung des § 34 Absatz 3b - neu - KStG durch das vorliegende Änderungsgesetz wird der 
durch Artikel 6 Nummer 6 Buchstabe a des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel 
mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften eingefügte § 34 Absatz 3b KStG in 
Absatz 3c umbenannt. 
 


Berlin, den 28. November 2018 


Olav Gutting 
Berichterstatter 


Bernhard Daldrup 
Berichterstatter 


Lisa Paus 
Berichterstatterin 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 
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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse


Fz


zu Punkt 11 der 973. Sitzung des Bundesrates am 14. Dezember 2018


Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus


A 


1. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat,  


dem Gesetz gemäß Artikel 105 Absatz 3 des Grundgesetzes zuzustimmen.


B 


2. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat ferner, 


folgende Entschließung anzunehmen:


a) Im Rahmen des Wohngipfels am 21. September 2018 wurde festgestellt, 


dass die Wohnungsfrage eine zentrale soziale Frage unserer Zeit ist und 


Wohlstand für alle eine angemessene Wohnungsversorgung für alle 


voraussetzt. Als Reaktion auf die derzeitige Wohnungsmisere und die 


hohen Mieten ist auf dem Wohngipfel ein umfassendes Maßnahmenbündel 


zur Stärkung des Wohnungsneubaus und zur Sicherung bezahlbaren 


Wohnens vereinbart worden. 







Empfehlungen, 607/1/18  - 2 -


b) Der Bundesrat bezweifelt jedoch, dass diese Ziele mit der beschlossenen 


steuerlichen Förderung aus dem vorliegenden Gesetz effektiv, effizient und 


zielgenau erreicht werden können. Er sieht insofern die Gefahr von 


Fehlallokationen. 


c) Der Bundesrat stellt fest, dass die Empfehlungen und Prüfbitten des 


Bundesrates aus dem ersten Durchgang im Gesetzesbeschluss des 


Deutschen Bundestages keine hinreichende Berücksichtigung gefunden 


haben. 








Top 11


Mietwohnungsbau


©�panthermedia | Arne Dedert


zugehörige Drucksachen [https://www.bundesrat.de/bv.html?id=0607-18] 


Beschluss


Bundesrat setzt Sonderabschreibung beim Mietwohnungsbau ab


Der Bundesrat hat am 14. Dezember 2018 kurzfristig den Gesetzesbeschluss 


des Bundestages zu Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau von 


der Tagesordnung abgesetzt. 


Zeitplan offen


Das Gesetzgebungsverfahren ist damit allerdings nicht beendet. Auf Antrag 


eines Landes oder der Bundesregierung kann der Gesetzesbeschluss auf eine 


der nächsten Tagesordnungen des Bundesrates genommen werden. Das 


Gesetz benötigt die Zustimmung des Bundesrates, um in Kraft zu treten. 


Insgesamt 28 Prozent abzuschreiben


Es ermöglicht privaten Investoren, befristet für vier Jahre fünf Prozent der 


Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen Wohnung bei der Steuer 


geltend zu machen. Die bereits geltende lineare Sonderabschreibung über zwei 


Prozent soll bestehen bleiben. Damit könnten in den ersten vier Jahren 


insgesamt 28 Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen 


Mietwohnung steuerlich abgeschrieben werden. 


Bezahlbaren Wohnraum schaffen


Voraussetzung für die Sonderabschreibung ist laut Gesetzesbeschluss, dass die 


Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
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nicht übersteigen. Hierdurch soll der Bau bezahlbarer Mietwohnungen angeregt 


werden. 


Voraussetzung: dauerhaft bewohnt


Außerdem muss die Wohnung im Jahr der Herstellung und in den folgenden 


neun Jahren der entgeltlichen Überlassung Wohnzwecken dienen. Um 


sicherzustellen, dass die neuen Wohnungen nicht als Ferienwohnungen (unter-)


vermietet werden, hat der Bundestag in seinem Gesetzesbeschluss klargestellt, 


dass die Wohnungen dauerhaft bewohnt sein müssen. 


Vorgesehen sind darüber hinaus auch Steuerbegünstigungen für Investitionen in 


bestehende Gebäude. Auch sie greifen allerdings nur, wenn sie zu neuem 


Wohnraum führen. 


Kritik der Länder im ersten Durchgang


Die Vorlage geht ursprünglich auf die Bundesregierung zurück. Der Bundesrat 


hatte am 19. Oktober 2018 dazu Stellung genommen und dabei vor allem eine 


fehlende Begrenzung der Miethöhe bemängelt. Er bat deshalb zu prüfen, wie 


verhindert werden kann, dass Investoren für ihre Wohnungen die 


höchstmögliche Miete verlangen. Außerdem hatte er kritisiert, dass die 


Begrenzung der abschreibungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten 


auf 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche allein nicht ausreicht, um neue 


Wohnungen im bezahlbaren Mietsegment zu schaffen.


Stand: 14.12.2018 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 20.9.2018, IV R 6/16


ECLI:DE:BFH:2018:U.200918.IVR6.16.0


Betrieb eines Blockheizkraftwerks - Wohnungseigentümergemeinschaft als gewerbliche Mitunternehmerschaft


Leitsätze


1. Die Wohnungseigentümergemeinschaft als Rechtssubjekt i.S. des § 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG kann eine gewerbliche
Mitunternehmerschaft i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG begründen, für die ein Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO durchzuführen ist.
2. Es bedarf nicht der Annahme einer konkludent errichteten GbR, wenn die gewerbliche Tätigkeit der
Wohnungseigentümergemeinschaft innerhalb des in § 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG vorgegebenen Verbandszwecks liegt (hier
bei dem Betrieb eines Blockheizkraftwerks).


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 15. Januar 2015  4 K 1102/14
aufgehoben.
Die Sache wird an das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zurückverwiesen.
Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens übertragen.


Tatbestand


A.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft der Wohnanlage ... in
... (WEG). Zur Wohnanlage gehören neben dem Reihenhaus der Kläger zehn weitere Reihenhäuser und ein
Blockheizkraftwerk (BHKW).


2 Die WEG bestellte nach Übergabe der Wohnanlage an die Eigentümer durch den Bauträger in einer
Eigentümerversammlung Ende Juli 2009 die X-GmbH zum Verwalter der Wohnanlage. Daneben erteilte die WEG,
vertreten durch den in dieser Versammlung gewählten Verwaltungsbeirat, der X-GmbH am 18. August 2009 eine
Hausverwaltervollmacht. Mit Schreiben vom 17. Februar 2010 beantragte die X-GmbH beim Finanzamt A eine
Steuernummer, da die WEG ein BHKW betreibe und Strom an Versorger gegen Entgelt zur Verfügung stelle. Nach
Ansicht des Finanzamts B war die Zuständigkeit des Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt --FA--) gegeben.


3 In dem Stromeinspeisevertrag mit der M-GmbH vom 22. Juni 2010 ist die WEG als Vertragspartner aufgeführt. Dieser
von der X-GmbH für die WEG unterschriebene Vertrag wurde rückwirkend zum 28. August 2009 abgeschlossen. In
der Eigentümerversammlung vom 26. August 2010 wurde beschlossen, dass die Umsatzsteuererklärungen von einem
selbständigen Berater gefertigt und die Erträge aus der Einspeisung des Stroms aus dem BHKW in die Rücklage
eingestellt werden sollen.


4 Mit Schreiben vom 21. Februar 2011 teilten die Kläger dem FA mit, sie hätten gegen den Beschluss der WEG über die
Abrechnung des Jahres 2009 Klage beim Amtsgericht erhoben. Als Miteigentümer legten sie vorsorglich Einspruch
gegen den --noch zu erlassenden-- Feststellungsbescheid 2009 ein und beantragten, diesen Bescheid auch ihnen
bekanntzugeben.


5 Am 25. Februar 2011 ging beim FA die von der X-GmbH für die WEG abgegebene Feststellungserklärung für 2009
(Streitjahr) ein, in welcher die X-GmbH als Empfangsbevollmächtigte dieser Gemeinschaft genannt war. Im Mai 2011
teilte die X-GmbH dem FA mit, dass der selbständige Buchhalter E von der WEG bezüglich des BHKW beauftragt
worden sei, die erforderlichen Steuererklärungen für 2009 zu erstellen. Der Gewinn wurde für das BHKW nach § 4
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) durch Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt. Im Juni 2011 teilte E
dem FA mit, dass er das BHKW --zur Vermeidung einer kostenintensiven Ermittlung des Eigenverbrauchs-- nicht voll
dem unternehmerischen Bereich zugeordnet habe. Er habe den unternehmerischen Anteil auf 30 % geschätzt. Die
Anschaffungskosten (AK) für das BHKW hätten sich auf 20.345 EUR einschließlich der Umsatzsteuer belaufen.


6 Im Feststellungsbescheid 2009 vom 21. März 2011 stellte das FA die Besteuerungsgrundlagen erklärungsgemäß fest.
Es wurden laufende Einkünfte der WEG aus dem Betrieb des BHKW in Höhe von ./. 597,30 EUR festgestellt und
jedem der elf Beteiligten ein Anteil in Höhe von ./. 54,30 EUR zugewiesen. Der Gewinnermittlung lagen
Betriebseinnahmen in Höhe von 520,22 EUR und Betriebsausgaben in Höhe von 1.117,50 EUR zugrunde. Das FA
gab den Bescheid der X-GmbH als der gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten sowie den Klägern einzeln bekannt.
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7 Hiergegen legten die Kläger Einspruch ein. Sie wandten sich gegen die unterlassene Erfassung der durch das BHKW
produzierten und von den Wohnungseigentümern privat verbrauchten Mengen an Strom und Wärme. Die X-GmbH sei
nicht befugt gewesen, das BHKW nur zu 30 % dem Betriebsvermögen zuzuordnen. Sie begehrten, die als
Betriebsausgaben abzugsfähige Vorsteuer und Absetzung für Abnutzung (AfA) aus den gesamten AK des BHKW auf
Basis einer zehnjährigen Nutzungsdauer zu ermitteln. Nach ihrer Auffassung hätten die laufenden Einkünfte
./. 2.209,32 EUR betragen. Das FA zog die WEG zum Einspruchsverfahren hinzu und wies den Rechtsbehelf unter
teilweiser Änderung der Besteuerungsgrundlagen mit Einspruchsentscheidung vom 11. Oktober 2011 im Übrigen als
unbegründet zurück. Die X-GmbH sei befugt gewesen, den Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung zu
ermitteln und das BHKW dem steuerrechtlichen Privatvermögen zuzuordnen. Das FA berücksichtigte jedoch --anders
als im Ausgangsbescheid-- mangels Zuflusses im Streitjahr keine Betriebseinnahmen. Es änderte auch die
Betriebsausgaben. Bei der AfA auf das BHKW nahm es nur noch eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von zehn
--anstelle von bisher 15-- Jahren an. Zudem werde das BHKW nur zu 25 % für betriebliche Zwecke genutzt. Es
ermittelte danach einen abzugsfähigen AfA-Betrag in Höhe von 178 EUR (= AK netto 17.096,64 EUR x 1/10 x 5/12 x
25 %) und eine abzugsfähige Vorsteuer aus der Anschaffung des BHKW in Höhe von 812 EUR (= AK netto
17.096,64 EUR x 19 % x 25 %). Es stellte für die WEG laufende Einkünfte in Höhe von ./. 990 EUR fest und rechnete
jedem der elf Beteiligten einen Anteil in Höhe von ./. 90 EUR zu.


8 Die dagegen von den Klägern erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) im ersten Rechtsgang als unzulässig ab.
Die Klagebefugnis habe allein der X-GmbH nach § 48 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) als
Klagebevollmächtigte der WEG zugestanden. Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Kläger hob der Senat das FG-
Urteil mit Beschluss vom 19. Dezember 2013 IV B 73/13 auf und verwies die Sache an das FG zurück, weil die Klage
zulässig gewesen sei.


9 Im zweiten Rechtsgang wies das FG die Klage mit Urteil vom 15. Januar 2015  4 K 1102/14 --berichtigt durch
Beschluss vom 27. Februar 2015-- als unbegründet ab. Es lud den neuen Verwalter der WEG --die Y-GmbH-- als
Empfangsbevollmächtigte zum Klageverfahren bei. Zur Begründung führte das FG aus, die WEG selbst und nicht eine
neben ihr errichtete GbR sei Betreiber des BHKW gewesen. Aus der Möglichkeit, Gebrauchsregeln i.S. des § 15 des
Wohnungseigentumsgesetzes (WoEigG) zu treffen, ergebe sich, dass die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft
unternehmerisch tätig sein könnten. Außerdem habe die Erzeugung und Vermarktung des Stroms zu den
Verwaltungsangelegenheiten der WEG nach § 10 Abs. 6 WoEigG gehört. Eine GbR könne zwar auch konkludent
errichtet werden. Hierfür bestünden im Streitfall aber keine Anhaltspunkte. Zutreffend seien auch die Höhe der
laufenden Einkünfte und der Anteil der Kläger daran festgestellt worden. Insbesondere habe das FA zu Recht eine
betriebliche Nutzung des BHKW in Höhe von 25 % angenommen. Das BHKW produziere nach den Leistungsangaben
auf dem Datenblatt eine elektrische Leistung von 4,7 bis 4,4 kW und eine thermische Leistung von 12,5 bis 11,8 kW.
Danach liege der betriebliche Nutzungsanteil bei einem Wirkungsgrad von 90 % zwischen 24,59 bis 24,44 %.


10 Zur Begründung ihrer Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen und formellen Rechts.


11 Sie beantragen,


das FG-Urteil sowie den Feststellungsbescheid 2009 vom 21. März 2011 und die hierzu ergangene
Einspruchsentscheidung vom 11. Oktober 2011 aufzuheben,


hilfsweise das FG-Urteil aufzuheben und die angegriffenen Bescheide dahingehend zu ändern, dass der laufende
Gewinn der WEG unter Beachtung der von den Klägern erhobenen Einwände entsprechend niedriger festgestellt
wird.


12 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B.


13 Die Revision der Kläger ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung
der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).


14 Das FG-Urteil war nicht schon deshalb als verfahrensfehlerhaft aufzuheben, weil das FG (auch) die Frage geprüft hat,
ob das FA den laufenden Gemeinschaftsgewinn der Höhe nach zutreffend festgestellt hat (dazu I.). Ebenso kann
dahinstehen, ob das FG es verfahrensfehlerhaft unterlassen hat, zwischenzeitlich aus der WEG ausgeschiedene
Wohnungseigentümer nach § 60 Abs. 3 FGO notwendig zum Klageverfahren beizuladen (dazu II.). Das FG hat zu
Recht entschieden, dass für eine Wohnungseigentümergemeinschaft ein Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung (AO) durchgeführt werden kann (dazu III.) und dies im Streitfall auch so
zu geschehen hatte (dazu IV.). Im Übrigen ist die Feststellungserklärung 2009 von einer hierzu befugten Person
abgegeben worden (dazu V.). Das FG-Urteil ist jedoch deshalb aufzuheben, weil die vom FA und FG durchgeführte
Ermittlung des Vorsteuerbetrags aus der Lieferung des BHKW, die bei der Feststellung des laufenden
Gemeinschaftsgewinns der WEG als Betriebsausgabe in Höhe von 812 EUR berücksichtigt wurde, gegen § 9b
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Abs. 1, § 4 Abs. 4 EStG verstößt (dazu VI.). Die Sache ist nicht spruchreif, weil es hierzu weiterer tatsächlicher
Feststellungen bedarf (dazu VII.).


15 I. Das FG hat zu Recht geprüft, ob das FA die Höhe des laufenden Gemeinschaftsgewinns der WEG zutreffend
festgestellt hat. Insoweit liegt kein Verstoß gegen § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO vor.


16 1. Nach § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO darf das FG über das Klagebegehren nicht hinausgehen, ist aber an die Fassung der
Anträge nicht gebunden. Dabei ist --wie sich § 96 Abs. 1 FGO entnehmen lässt-- zwischen Klagebegehren und
Klageantrag zu unterscheiden. Das FG verstößt gegen § 96 Abs. 1 FGO, wenn es die wörtliche Fassung des
Klageantrags als maßgeblich ansieht, obwohl diese dem erkennbaren Klageziel nicht entspricht. Die Verletzung des
§ 96 Abs. 1 Satz 2 FGO ist ein von Amts wegen zu beachtender Verstoß gegen die Grundordnung des Verfahrens
(z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 14. September 2017 IV R 34/15, Rz 16).


17 2. Auch wenn nach dem in der Sitzungsniederschrift vom 15. Januar 2015 protokollierten Antrag die Kläger allein die
Aufhebung der angegriffenen Bescheide begehrten, haben sie in dem Verfahren vor dem FG zahlreiche Einwände
gegen die Ermittlung der laufenden Einkünfte der WEG erhoben. Die Kläger begehren daher zumindest hilfsweise
auch die Herabsetzung des festgestellten laufenden Gewinns. Bei Außengesellschaften mit Gesamthandsvermögen
stellt der festgestellte laufende Gesamthandsgewinn eine selbständig anfechtbare Regelung des
Gewinnfeststellungsbescheids dar (z.B. BFH-Urteil vom 30. November 2017 IV R 33/14, Rz 22, m.w.N.).
Entsprechendes muss für Wohnungseigentümergemeinschaften gelten, wenn --wie hier-- im
Gewinnfeststellungsbescheid ein laufender Gewinn der Gemeinschaft (Gemeinschaftsgewinn) festgestellt ist.


18 II. Der Senat muss nicht entscheiden, ob es das FG verfahrensfehlerhaft versäumt hat, aus der WEG zwischenzeitlich
ausgeschiedene Wohnungseigentümer nach § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO notwendig zum Klageverfahren beizuladen.
Denn das Urteil des FG ist schon deshalb aufzuheben, weil --wie unter VI. näher ausgeführt-- der als Betriebsausgabe
abzugsfähige Vorsteuerbetrag aus der Lieferung des BHKW rechtsfehlerhaft ermittelt wurde. Im Übrigen wäre der
Senat nicht nach § 123 Abs. 1 Satz 2 FGO gehalten, eine ggf. unterlassene Beiladung selbst vorzunehmen, weil die
Berechnung des als Betriebsausgabe abzugsfähigen Vorsteuerbetrags weitere Ermittlungen zum Sachverhalt
erfordert (dazu unter VI.).


19 III. Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft als Rechtssubjekt i.S. des
§ 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG eine gewerbliche Mitunternehmerschaft i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG begründen
kann, für die ein Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO durchzuführen ist.


20 1. Nach § 179 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO werden gesondert und einheitlich
festgestellt die körperschaft- und einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, wenn an den Einkünften mehrere Personen
beteiligt und die Einkünfte diesen Personen steuerlich zuzurechnen sind. Diese Voraussetzungen sind insbesondere
dann erfüllt, wenn ein Gewerbebetrieb von mehreren Personen als Unternehmer (Mitunternehmer) i.S. des § 15
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG geführt wird (z.B. BFH-Urteil vom 13. Juli 2017 IV R 41/14, BFHE 258, 459, BStBl II 2017,
1133, Rz 19). Für ein nach § 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) steuerpflichtiges Gebilde hat hingegen
ein Feststellungsverfahren mangels gemeinschaftlicher Tatbestandsverwirklichung zu unterbleiben (Söhn in
Hübschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 180 AO Rz 175 f.).


21 Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb u.a. die Gewinnanteile der Gesellschafter
einer Offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Mitunternehmer des Betriebs anzusehen ist (Mitunternehmerschaft). Der BFH legt diese Vorschrift
in ständiger Rechtsprechung dahingehend aus, dass eine Mitunternehmerschaft steuerlich nur durch ein
Gesellschaftsverhältnis oder ein wirtschaftlich vergleichbares Gemeinschaftsverhältnis begründet wird, das den
Mitunternehmern ein Unternehmerrisiko auferlegt und Unternehmerinitiative einräumt (z.B. BFH-Urteil vom
25. September 2008 IV R 16/07, BFHE 224, 490, BStBl II 2009, 989, unter II.2., m.w.N.).


22 2. Die Wohnungseigentümergemeinschaft kann ein dem Gesellschaftsverhältnis wirtschaftlich vergleichbares
Gemeinschaftsverhältnis i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG sein, welches den Wohnungseigentümern
(Mitgliedern) nach dem gesetzlichen Regelstatut eine Mitunternehmerstellung einräumt.


23 a) Der BFH hat bereits für den Fall der Vermietung des Sondereigentums auf Grundlage einer Gebrauchsregelung
nach § 15 WoEigG entschieden, dass die Mitglieder der Wohnungseigentümergemeinschaft gemeinschaftlich
unternehmerisch tätig sein können, ohne dass sie sich dazu zusätzlich zu einer GbR zusammenschließen müssten.
Dies gelte unabhängig davon, ob diese Gemeinschaft als Bruchteilsgemeinschaft oder --wegen ihrer höheren
Organisationsform-- als vereinsähnliches Gebilde anzusehen sei. Denn das Gesetz verweise hinsichtlich der
Zuordnung der gemeinsamen Einkünfte auf die für Bruchteilsgemeinschaften geltende Regelung (§ 16 Abs. 1
WoEigG, § 743 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs --BGB--; BFH-Urteil vom 10. April 1997 IV R 73/94, BFHE 183,
127, BStBl II 1997, 569, unter 1.b, zur Wohnungseigentümergemeinschaft als Besitzunternehmen im Rahmen einer
Betriebsaufspaltung). An dieser Möglichkeit der gemeinschaftlichen Einkünfteerzielung hat sich durch den Beschluss
des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 2. Juni 2005 V ZB 32/05 (BGHZ 163, 154) und den mit Wirkung zum 1. Juli 2007
eingefügten --diesen BGH-Beschluss bestätigenden-- § 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG (vgl. Gesetz zur Änderung des
Wohnungseigentumsgesetzes und anderer Gesetze vom 26. März 2007, BGBl I 2007, 370) nichts geändert (gleicher
Ansicht Kahlen, Zeitschrift für Miet- und Raumrecht --ZMR-- 2006, 838, 840). § 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG bestimmt
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zwar, dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer im Rahmen der gesamten Verwaltung des gemeinschaftlichen
Eigentums gegenüber Dritten und Wohnungseigentümern selbst Rechte erwerben und Pflichten eingehen kann. Diese
Teilrechtsfähigkeit führt aber nicht dazu, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft ein nach § 1 Abs. 1 KStG
steuerpflichtiges Gebilde ist. Auch wenn sie ein sich von der GbR in wesentlichen Punkten unterscheidender,
Elemente verschiedener Verbandstypen vereinigender "Verband sui generis" ist (BGH-Beschluss in BGHZ 163, 154,
unter III.8.c; Suilmann in Bärmann, WEG, 14. Aufl., § 10 Rz 201 f.) und sich damit zivilrechtlich keinem bestehenden
Typus einer Personengesellschaft oder juristischen Person zuordnen lässt (Krampen-Lietzke, Rheinische Notar-
Zeitschrift --RNotZ-- 2013, 575, 576), unterfällt die Wohnungseigentümergemeinschaft keinem der in § 1 Abs. 1 Nrn. 1
bis 5 KStG genannten Körperschaftsteuersubjekte.


24 b) Vielmehr sind die Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft, die gemeinschaftlich unternehmerisch tätig
werden, nach dem gesetzlichen Regelstatut als Mitunternehmer i.S. des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG anzusehen.
Sie entfalten kumulativ Mitunternehmerinitiative und tragen Mitunternehmerrisiko (zu diesen beiden Merkmalen z.B.
BFH-Urteil in BFHE 258, 459, BStBl II 2017, 1133, Rz 20, m.w.N.).


25 aa) Die Wohnungseigentümer können das Merkmal der Mitunternehmerinitiative erfüllen. Sie sind es, die nach § 20
Abs. 1, § 21 Abs. 1 WoEigG die eigentlichen Herren und Träger der Verwaltung sind und bleiben (vgl. Becker in
Bärmann, a.a.O., § 27 Rz 5), auch wenn ein Verwalter nach § 26 WoEigG bestellt ist. Denn der Verwalter ist ein
weisungsgebundener Sachwalter fremden Vermögens und daher stets den rechtmäßigen Weisungen der
Wohnungseigentümer unterworfen (Engelhardt in MünchKommBGB, Band 7, 7. Aufl., § 27 WEG Rz 1). Daneben
stehen den Wohnungseigentümern ausreichende Stimm- (§ 23 WoEigG) und Kontrollrechte (z.B. § 24 Abs. 6, § 28
Abs. 4 WoEigG) zu.


26 bb) Ebenso können die Wohnungseigentümer Mitunternehmerrisiko tragen. Sie sind --anknüpfend an die Regelungen
über die Bruchteilsgemeinschaft (§ 743 Abs. 1 BGB)-- nach § 16 Abs. 1 WoEigG anteilig am Gewinn und Verlust der
Wohnungseigentümergemeinschaft beteiligt. Dies gilt unabhängig davon, ob das zur Erzielung der Einkünfte
eingesetzte Vermögen gemeinschaftliches Eigentum der Wohnungseigentümer (§ 10 Abs. 1 WoEigG) oder
Verwaltungsvermögen der Wohnungseigentümergemeinschaft (§ 10 Abs. 7 Satz 1 WoEigG) ist. Für die Einkünfte aus
dem gemeinschaftlichen Eigentum ergibt sich dies unmittelbar aus § 13 Abs. 2 Satz 2, § 16 Abs. 1 WoEigG, wonach
jedem Wohnungseigentümer ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Nutzungen des gemeinschaftlichen
Eigentums zusteht. Ebenso werden die Einkünfte aus dem Verwaltungsvermögen wie Nutzungen des
gemeinschaftlichen Eigentums i.S. des § 16 Abs. 1 WoEigG behandelt, so dass auch diese den
Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zustehen (vgl. BGH-Urteil vom 11. Oktober 2013 V ZR 271/12, Rz 7; Timme
in Beck`scher Online-Kommentar, § 16 WEG Rz 6). Daneben haftet nach § 10 Abs. 8 Satz 1 WoEigG jeder
Wohnungseigentümer einem Gläubiger nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils (§ 16 Abs. 1 Satz 2 WoEigG)
für Verbindlichkeiten der Wohnungseigentümergemeinschaft (quotale Außenhaftung mit eigenem Vermögen).


27 IV. Zutreffend hat das FG entschieden, dass im Streitfall das Feststellungsverfahren für die WEG und nicht für eine
personengleiche GbR durchzuführen ist (dazu 1. und 2.). Auf dieses Feststellungsverfahren kann nicht nach § 180
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO verzichtet werden (dazu 3.).


28 1. Das Feststellungsverfahren ist für diejenige Mitunternehmerschaft durchzuführen, die zivilrechtlich errichtet wurde,
um die entsprechende gewerbliche Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 2 EStG auszuüben. Im Streitfall ist dies die WEG als
mitunternehmerische Personenmehrheit selbst und kein daneben bestehender Zusammenschluss der
Wohnungseigentümer zu einer GbR.


29 a) Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Rechtsfähigkeit einer Wohnungseigentümergemeinschaft nicht
umfassend, sondern auf die Teilbereiche des Rechtslebens beschränkt, bei denen die Wohnungseigentümer im
Rahmen der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums als Gemeinschaft am Rechtsverkehr teilnehmen (BGH-
Urteil vom 18. März 2016 V ZR 75/15, Rz 27, m.w.N.); hiernach markiert § 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG die Grenze ihrer
Rechtsfähigkeit (weiter gehend für uneingeschränkte Rechtsfähigkeit z.B. Suilmann in Bärmann, a.a.O., § 10 Rz 210;
Weber, Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht --ZWE-- 2017, 68, 69). Nach Maßgabe dieses zivilrechtlichen
Vorverständnisses ist das Feststellungsverfahren jedenfalls dann für die am Rechtsverkehr teilnehmende
Wohnungseigentümergemeinschaft durchzuführen, wenn sie innerhalb ihres in § 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG
vorgegebenen Verbandszwecks tätig wird. Denn eine unternehmerische Tätigkeit innerhalb des Verbandszwecks
schließt es ohne anderslautende Vereinbarungen der Wohnungseigentümer aus, dass die Mitglieder einer derartigen
Gemeinschaft in der Rechtsform einer daneben bestehenden Gesellschaft tätig geworden sind. Dabei wird ein
Überschreiten des Verbandszwecks im Hinblick auf den weiten Verwaltungsbegriff und das Erfordernis des Schutzes
des Rechtsverkehrs erst dann anzunehmen sein, wenn offenkundig kein Verwaltungshandeln mehr gegeben ist (vgl.
BGH-Urteil vom 18. März 2016 V ZR 75/15, Rz 27). Dies ist regelmäßig erst dann anzunehmen, wenn das
Verwaltungshandeln ein völlig untergeordneter Nebenzweck ist (vgl. Weber, ZWE 2017, 68, 70).


30 b) Auch die Erzeugung und Vermarktung von Strom durch eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann innerhalb
ihres Verbandszwecks liegen. Zwar geht ein derartiges Handeln über die Verwaltung des gemeinschaftlichen
Eigentums hinaus, soweit Wohnungseigentümergemeinschaften nicht dazu bestimmt sind, Wirtschaftsgüter zu
vermarkten und als Unternehmen am Wirtschaftsleben teilzunehmen (Suilmann, ZWE 2014, 302, 304). Gleichwohl ist
es der Wohnungseigentümergemeinschaft mit Blick auf den weiten Verwaltungsbegriff nicht von vornherein verwehrt,
durch den Betrieb eines BHKW als Stromerzeugerin gewerblich tätig zu sein (so im Ergebnis auch Richter/Haats,


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


4 von 8 11.01.2019, 16:20







Infrastrukturrecht 2011, 125, 127; Schmidt, Neue Wirtschafts-Briefe 2012, 1140, 1146; Krampen-Lietzke, RNotZ 2013,
575, 595; Suilmann, ZWE 2014, 302, 303; anderer Ansicht wohl die Finanzverwaltung). Dies gilt jedenfalls dann,
wenn das BHKW vornehmlich der Erzeugung von Wärme für das Wohnungseigentum dient und der zusätzlich
erzeugte Strom ein zwangsläufig entstehendes Nebenprodukt ist. Ob sich eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit
einer gewerblichen Tätigkeit noch innerhalb ihres Verbandszwecks bewegt, hat das FG unter Würdigung der
Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.


31 2. Nach diesen Maßstäben ist die Würdigung des FG, dass es im Streitfall zivilrechtlich keiner neben der WEG
gegründeten GbR bedurfte und eine solche von den Wohnungseigentümern auch nicht freiwillig errichtet worden ist,
frei von Rechtsfehlern.


32 a) Da zwischen den Beteiligten zu Recht nicht in Streit steht, dass die Erzeugung und Vermarktung des Stroms eine
gewerbliche Tätigkeit i.S. des § 15 Abs. 2 EStG ist (dazu BFH-Urteil vom 7. Februar 2018 X R 10/16, BFHE 260, 490,
BStBl II 2018, 630, Rz 43 ff.), sieht der Senat insoweit von weiteren Ausführungen ab.


33 b) Auch unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des BGH, wonach die Rechtsfähigkeit der
Wohnungseigentümergemeinschaft nicht uneingeschränkt ist, besteht im Streitfall zivilrechtlich kein Anlass, für den
Betrieb des BHKW eine ggf. konkludent errichtete GbR anzunehmen.


34 Das FG ist aufgrund einer möglichen und damit für den Senat bindenden Tatsachenwürdigung (vgl. § 118 Abs. 2
FGO) zu dem Ergebnis gekommen, dass der Betrieb des BHKW und die damit einhergehende Erzeugung und
Vermarktung des Stroms vom Verbandszweck des § 10 Abs. 6 Satz 1 WoEigG gedeckt ist.


35 Nach den Feststellungen des FG dient das BHKW im Streitfall als integraler Bestandteil der Heizungsanlage
überwiegend der Beheizung und damit der Wohnanlage selbst und nicht in erster Linie der Stromerzeugung, weil das
BHKW zu 3/4 Energie in Form von Wärme und nur zu 1/4 Energie in Form von Strom gewinnt. Das FG hat hieraus
geschlossen, dass die Stromeinspeisung in das Netz gegen Entgelt von untergeordneter Bedeutung gewesen sei.
Diese Tatsachenwürdigung ist nicht nur möglich, sondern gut vertretbar; sie verstößt weder gegen Denkgesetze noch
gegen Erfahrungssätze. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass für Zwecke des Vorsteuerabzugs aus der
Lieferung des BHKW ein anderer Aufteilungsmaßstab gewählt werden muss (dazu unter VI.).


36 c) Das FG ist in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise auch davon ausgegangen, dass sich die
Wohnungseigentümer im Streitfall auch nicht freiwillig zu einer GbR zusammengeschlossen haben.


37 aa) Das FG hat für den Senat bindend festgestellt, dass der Stromeinspeisevertrag mit der M-GmbH von der WEG,
vertreten durch den Verwalter, abgeschlossen wurde. Damit ist die WEG entsprechend den Anforderungen des § 10
Abs. 6 Satz 4 WoEigG als teilrechtsfähiger Verband nach außen im eigenen Namen und für eigene Rechnung
aufgetreten. Schon dies spricht gegen einen neben der WEG bestehenden freiwilligen Zusammenschluss zu einer
GbR.


38 bb) Die Wohnungseigentümer haben sich nach den für den Senat bindenden Feststellungen des FG für den Betrieb
des BHKW auch nicht im Wege einer konkludenten oder ausdrücklichen Vereinbarung freiwillig zu einer GbR
zusammengeschlossen. Soweit die Kläger in ihrer Revisionsbegründung ausführen, dass mittlerweile auch die
anderen Wohnungseigentümer davon ausgingen, der Betrieb des BHKW sei im Rahmen einer GbR erfolgt, liegt hierin
keine ordnungsgemäß erhobene Verfahrensrüge.


39 d) Anhaltspunkte dafür, dass die Mitglieder der WEG --darunter die Kläger-- im Rahmen des streitbefangenen Betriebs
eines BHKW keine Mitunternehmer sind, bestehen nicht.


40 3. Das Feststellungsverfahren ist nicht gemäß § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO wegen geringer Bedeutung entbehrlich.


41 Ein Fall von geringer Bedeutung liegt vor, wenn leicht überschaubare Verhältnisse zu beurteilen sind (BFH-Urteil vom
9. Juni 2015 X R 38/12, Rz 32). Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht der Finanzverwaltung bei einer
Wohnungseigentümergemeinschaft z.B. dann gegeben, wenn Zinsen aus der Anlage der Instandhaltungsrücklage
erzielt werden (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 20. Dezember 2012 IV C 1 - S 2401/08
/10001:008, BStBl I 2013, 36, Tz 18; vgl. auch Kahlen, ZMR 2006, 838, 840). Bei einem Fall von geringer Bedeutung
hat das Feststellungsverfahren zu unterbleiben (BFH-Urteil vom 12. April 2016 VIII R 24/13, Rz 15). Ein solcher Fall
ist hier aber schon deshalb nicht gegeben, weil die Kläger von vornherein bestritten haben, dass das FA das
Feststellungsverfahren für das zutreffende Gewinnermittlungssubjekt durchgeführt hat.


42 V. Auch wenn nach Auffassung des Senats die Abgabe der Feststellungserklärung 2009 durch eine unbefugte Person
keine Auswirkungen auf die inhaltliche Richtigkeit des angegriffenen Feststellungsbescheides 2009 hat, weist der
Senat darauf hin, dass die X-GmbH zur Abgabe dieser Erklärung befugt war.


43 1. Die X-GmbH gehört zu den nach § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4, § 34 Abs. 1 AO erklärungspflichtigen Personen. Sie hat
mit Abgabe der Feststellungserklärung 2009 keine fremde, sondern als Organ der WEG eine eigene Erklärungspflicht
erfüllt.
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44 a) Nach § 181 Abs. 2 Satz 2 AO sind in den Fällen des § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO erklärungspflichtig
jeder Feststellungsbeteiligte, dem ein Anteil an den einkommensteuerpflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen
Einkünften zuzurechnen ist (Nr. 1) und die in § 34 AO bezeichneten Personen (Nr. 4). Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 AO
haben die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen und die Geschäftsführer von nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen deren steuerliche Pflichten zu erfüllen.


45 Mit der Bezeichnung "nicht rechtsfähig" sind solche Personenvereinigungen und Vermögensmassen gemeint, die
keine juristischen Personen sind, aber Träger steuerrechtlicher Rechte und Pflichten (wie z.B. OHG, KG, GbR) sein
können (Boeker in HHSp, § 34 AO Rz 32; Loose in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 34 AO
Rz 10). Der Begriff "Geschäftsführer" ist nicht i.S. des BGB oder des Handelsgesetzbuchs (HGB) zu verstehen. Er
regelt das Verhältnis zur Finanzbehörde (Boeker in HHSp, § 34 AO Rz 35; Jatzke in Gosch, AO § 34 Rz 14). Gemeint
sind damit --unabhängig von der Bezeichnung-- alle Personen, die dazu berufen sind, die Geschäfte von nicht
rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen zu führen (Boeker in HHSp, § 34 AO Rz 35; Jatzke in
Gosch, AO § 34 Rz 14). Zu diesen Personen können auch die von der Wohnungseigentümergemeinschaft bestellten
Verwalter gehören (vgl. § 23, § 26 Abs. 1 Satz 1 WoEigG). Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Verwalter gegenüber
den Finanzbehörden in den Grenzen des § 10 Abs. 6 Satz 1, § 27 WoEigG als geschäftsführungs- und
vertretungsberechtigtes Organ auftritt.


46 b) So verhält es sich im Streitfall.


47 aa) Nach den für den Senat bindenden Feststellungen des FG wurde in der Wohnungseigentümerversammlung am
31. Juli 2009 die X-GmbH --wie es § 26 Abs. 1 Satz 1 WoEigG vorsieht-- mit Mehrheitsbeschluss zum Verwalter
bestellt. Einer einstimmigen Beschlussfassung bedurfte es --anders als bei einer GbR-- gerade nicht. § 27 Abs. 3
Satz 1 WoEigG normiert eine gesetzliche Vertretungsmacht des Verwalters als Organ der
Wohnungseigentümergemeinschaft, auch wenn diese Vorschrift dem Verwalter keine umfassende Vertretungsmacht
einräumt (Becker in Bärmann, a.a.O., § 27 Rz 187). Allerdings lässt sich nach § 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 WoEigG der
Umfang der Vertretungsmacht durch Vereinbarung oder Beschluss der Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit
erweitern. Auch hierbei handelt es sich um einen Fall der gesetzlichen Vertretungsmacht (Becker in Bärmann, a.a.O.,
§ 27 Rz 189, Rz 253). Zugleich steht dem Verwalter im Umfang der eingeräumten gesetzlichen Vertretungsmacht eine
entsprechende Geschäftsführungsbefugnis zu (Becker in Bärmann, a.a.O., § 27 Rz 1, m.w.N.).


48 bb) Die X-GmbH hat sich im Rahmen ihrer gesetzlichen Geschäftsführungs- und Vertretungsmacht bewegt.


49 Dabei kann dahinstehen, ob der Vortrag der Kläger zutrifft, wonach die der X-GmbH von den Mitgliedern des
Verwaltungsbeirats erteilte Ermächtigung --die Hausverwaltervollmacht vom 18. August 2009-- zunächst unwirksam
war, weil der Verwaltungsbeirat hierzu nicht durch Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigentümer nach § 27 Abs. 3
Satz 3 WoEigG ermächtigt war (vgl. Becker in Bärmann, a.a.O., § 29 Rz 90). Nach dieser Vollmacht wäre die X-GmbH
befugt gewesen, die WEG gegenüber den zuständigen Behörden, damit auch gegenüber den Finanzbehörden zu
vertreten (vgl. § 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 WoEigG).


50 Jedenfalls erfolgte eine ausreichende Ermächtigung der X-GmbH in der Eigentümerversammlung am 26. August 2010
und damit noch vor Abgabe der Feststellungserklärung 2009. Dort wurde mehrheitlich beschlossen, dass die
Umsatzsteuererklärungen von einem selbständigen Berater gefertigt und die Erträge aus der Einspeisung des Stroms
aus dem BHKW in die Rücklage eingestellt werden sollen. Hieraus ergibt sich, dass die Wohnungseigentümer die
steuerlichen Pflichten gegenüber den Finanzbehörden im Zusammenhang mit dem BHKW --auch wenn in dem
Beschluss ausdrücklich nur die Umsatzsteuererklärungen genannt sind-- nicht selbst erfüllen wollten. Eine andere
Auslegung erscheint dem Senat lebensfremd. In diesem Sinne hat auch die X-GmbH die Ermächtigung verstanden.
Sie hat dem FA im Juni 2011 mitgeteilt, dass die Steuererklärungen von E abgegeben werden. Zudem wird
(nochmals) deutlich, dass die Wohnungseigentümer den Betrieb des BHKW als eine in den Zuständigkeitsbereich der
X-GmbH fallende Verwaltungsangelegenheit betrachtet haben. So sollen die Erträge aus der Stromeinspeisung in die
"Rücklage" --damit ist offensichtlich die Instandhaltungsrückstellung nach § 21 Abs. 5 Nr. 4 WoEigG gemeint--
eingestellt werden. Diese "Rücklage" gehört zum Verwaltungsvermögen, das nach § 10 Abs. 7 Satz 1 WoEigG der
WEG zusteht (Merle in Bärmann, a.a.O., § 21 Rz 146).


51 2. Die X-GmbH hat im Übrigen --entgegen der Auffassung der Kläger-- mit der Abgabe der Feststellungserklärung
nicht gegen § 2 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) verstoßen.


52 Nach § 2 Satz 1 StBerG darf die Hilfeleistung in Steuersachen geschäftsmäßig nur von Personen und Vereinigungen
ausgeübt werden, die hierzu befugt sind. Die Erledigung eigener Steuerangelegenheiten stellt hingegen keine
Hilfeleistung in Steuersachen dar (BFH-Beschluss vom 8. Oktober 2010 II B 111/10, Rz 16, m.w.N.). Mit der Abgabe
einer Feststellungserklärung durch ein hierzu befugtes Organ des Gewinnermittlungssubjekts wird --so wie hier-- eine
eigene und keine fremde Steuerangelegenheit besorgt. Dem steht auch nicht das BFH-Urteil vom 10. März 2015
VII R 12/14 (BFHE 249, 572, BStBl II 2016, 246) entgegen. Diesem Urteil liegt offensichtlich ein anderer Sachverhalt
zugrunde. Dort war die Abgabe einer Feststellungserklärung durch einen von einer Grundstücksgemeinschaft (nicht
Wohnungseigentümergemeinschaft) rechtsgeschäftlich bestellten Hausverwalter zu beurteilen. Ein derartiger
Hausverwalter ist nicht Organ der Grundstücksgemeinschaft i.S. des § 34 Abs. 1 AO.
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53 VI. Gleichwohl ist die Vorentscheidung aufzuheben. Denn die Höhe der vom FA und FG als Betriebsausgaben
berücksichtigten Vorsteuern aus der Lieferung des BHKW hält einer revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand.


54 1. Nach § 9b Abs. 1 EStG gehört der Vorsteuerbetrag nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG), soweit er bei der
Umsatzsteuer abgezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf
dessen Anschaffung oder Herstellung er entfällt. Wird ein Gegenstand angeschafft, der zur Erzielung gewerblicher
Einkünfte genutzt werden soll, ist die dem Unternehmer in Rechnung gestellte abzugsfähige Umsatzsteuer
(Vorsteuer) bei der Einnahmen-Überschussrechnung im Jahr ihrer Zahlung als Betriebsausgabe gemäß § 4 Abs. 4
EStG abziehbar. Ob ein Vorsteuerbetrag abgezogen werden kann, richtet sich allein nach dem Umsatzsteuerrecht
(BFH-Urteil vom 25. Januar 1994 IX R 97, 98/90, BFHE 174, 386, BStBl II 1994, 738, unter 2.a), d.h. nach § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1, §§ 14, 14a UStG.


55 a) Bei gemischter Verwendung (zur Ausführung teils steuerpflichtiger, teils steuerfreier Umsätze ohne Vorsteuerabzug)
des gelieferten Gegenstandes im unternehmerischen (steuerbaren) Bereich sind die Vorsteuern nach § 15 Abs. 4
UStG aufzuteilen (Heidner in Bunjes, UStG, 17. Aufl., § 15 Rz 355). Nach § 15 Abs. 4 UStG ist eine wirtschaftliche
Zuordnung der Umsätze vorzunehmen (Satz 1). Der Unternehmer kann die nicht abziehbaren Teilbeträge im Wege
einer sachgerechten Schätzung ermitteln (Satz 2). Eine Aufteilung nach dem sog. Umsatzschlüssel ist nur zulässig,
wenn keine andere wirtschaftliche Zuordnung möglich ist (Satz 3).


56 b) Für den Streitfall bedeutet dies:


Soweit die WEG --was nahe liegt-- von vornherein beabsichtigt haben sollte, die Wärmelieferungen an die Wohnungs-
und Teileigentümer entgeltlich zu erbringen (z.B. gegen Selbstkosten), käme § 15 Abs. 4 UStG unmittelbar zur
Anwendung. Die Lieferung des Stroms an die M-GmbH stellt eine steuerbare und -pflichtige Lieferung nach § 1 Abs. 1
Nr. 1 UStG dar (vgl. BFH-Urteile vom 18. Dezember 2008 V R 80/07, BFHE 225, 163, BStBl II 2011, 292, Rz 24 ff.;
vom 12. Dezember 2012 XI R 3/10, BFHE 239, 377, BStBl II 2014, 809, Rz 16; s.a. Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Union Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr vom 20. Juni 2013 C-219/12, EU:C:2013:413, Rz 16 ff.),
während die steuerbare Lieferung der Wärme an die Wohnungs- und Teileigentümer nach § 4 Nr. 13 UStG steuerfrei
wäre und nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte.


57 Soweit die WEG von vornherein beabsichtigt haben sollte, das BHKW zu 70 % für unentgeltliche Wärmelieferungen
an die Wohnungs- und Teileigentümer zu verwenden, würde im Ergebnis für die Aufteilung Gleiches gelten.
Beabsichtigt nämlich der Unternehmer bereits bei Leistungsbezug, die bezogene Leistung nicht für seine
wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich für eine unentgeltliche Entnahme i.S. von § 3 Abs. 1b Satz 1 Nrn. 1
bis 3 UStG (vgl. BFH-Urteil vom 31. Mai 2017 XI R 2/14, BFHE 258, 191, BStBl II 2017, 1024) zu verwenden, ist er
insoweit nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. BFH-Urteil vom 13. Januar 2011 V R 12/08, BFHE 232, 261, BStBl
II 2012, 61, Rz 26).


58 2. a) Im Streitfall sind das FA und das FG zwar zu Recht davon ausgegangen, dass die WEG als Stromerzeugerin
Unternehmerin i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG ist. Weiter haben FA und FG (stillschweigend) unterstellt, dass die
WEG das BHKW, soweit Strom erzeugt und vermarktet wird, für ihr Unternehmen bezogen hat. Als Maßstab für die
Aufteilung der Vorsteuer haben sie --wie bei der Ermittlung des abzugsfähigen AfA-Betrags-- jedoch die
Leistungsdaten aus dem Datenblatt herangezogen und eine umsatzsteuerpflichtige Nutzung in Höhe von 25 %
zugrunde gelegt; danach hat die abzugsfähige Betriebsausgabe 812 EUR (= AK netto 17.096,64 EUR x 19 % x 25 %)
betragen.


59 b) Dieser Aufteilungsmaßstab hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.


60 Die im Streitfall erfolgte Aufteilung der Vorsteuer nach dem Verhältnis der auf dem Datenblatt angegebenen Strom-
und Wärmemengen in kWh verstößt gegen § 15 Abs. 4 UStG. Denn bei gebotener wirtschaftlicher Zuordnung der
Umsätze ist die Aufteilung nach dem Verhältnis der im Streitjahr bestehenden Marktpreise für Strom und Wärme
vorzunehmen (BFH-Urteil vom 16. November 2016 V R 1/15, BFHE 255, 354, Rz 23 ff.). Entscheidend hierfür ist,
dass sich die erzeugten Produkte Wärme und Strom erheblich voneinander unterscheiden. Zur weiteren Begründung
verweist der Senat auf das BFH-Urteil in BFHE 255, 354 (Rz 23 ff.).


61 VII. Die Sache ist nicht spruchreif. Das FG hat aus seiner Sicht zu Recht keine tatsächlichen Feststellungen dazu
getroffen, wie hoch die Marktpreise für eine kWh-Strom und eine kWh-Wärme im Streitjahr waren. Dem FG wird
Gelegenheit gegeben, die unter VI.1.b angesprochene umsatzsteuerrechtliche Einordnung vorzunehmen und die
dazu erforderlichen Feststellungen nunmehr nachzuholen.


62 VIII. Der Senat gibt für den nächsten Rechtsgang --ohne Bindungswirkung-- folgende Hinweise:


63 1. a) Das FG wird aufzuklären haben, ob der Vortrag der Kläger zutrifft, wonach mehrere Wohnungseigentümer
zwischenzeitlich aus der WEG ausgeschieden seien. Sollte dies der Fall sein, müssten diese Personen, sofern sie im
Streitjahr Mitglieder der WEG waren, notwendig zum Klageverfahren nach § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO beigeladen
werden. Denn diesen Personen steht nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO eine eigene Klagebefugnis zu. Dies gilt selbst dann,
wenn sie erst während des Revisionsverfahrens ausgeschieden sein sollten (vgl. BFH-Beschluss vom 1. Oktober
2010 IV R 32/07, Rz 23).


Bundesfinanzhof https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau...


7 von 8 11.01.2019, 16:20







64 b) Eine notwendige Beiladung der übrigen Wohnungseigentümer des Streitjahres ist nicht erforderlich.


65 Die X-GmbH hatte zwar mit Wirkung zum 31. Dezember 2011 --wie auch dem FA mitgeteilt-- die Verwaltertätigkeit
niedergelegt, so dass sie als Empfangsbevollmächtigte i.S. des § 183 Abs. 3 Satz 1 AO und damit zugleich als
Klagebevollmächtigte nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 FGO kurz nach Klageerhebung ausgeschieden war. Bei
Fehlen von Personen nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO ist zwar nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 FGO (wieder) jeder
Gesellschafter/Gemeinschafter klagebefugt. Hier ist aber die Y-GmbH zur neuen gemeinsamen
Empfangsbevollmächtigten bestellt worden. Das FG hat zu Recht diesen Verwalter und nicht die Mitglieder der WEG
notwendig zum Klageverfahren beigeladen. Denn klagebefugt ist derjenige Empfangsbevollmächtigte, der im
Zeitpunkt der Vornahme der maßgeblichen Handlung --hier der Beiladung-- nach § 183 Abs. 1 Satz 1 AO
empfangsbevollmächtigt ist. Dies muss nicht derjenige sein, dem der Feststellungsbescheid bekanntgegeben wurde
(von Beckerath in Gosch, FGO § 48 Rz 144; Heinke, Deutsche Steuer-Zeitung 1997, 558, 560). Die Situation ist
insoweit mit einem prozessvertretungsberechtigten Geschäftsführer bei Fortbestand des
Personenzusammenschlusses vergleichbar; dort ist stets der im Zeitpunkt der Vornahme der maßgeblichen
Prozesshandlung vorhandene Geschäftsführer vertretungsbefugt (vgl. Brandis in Tipke/Kruse, a.a.O., § 48 FGO
Rz 20; Steinhauff in HHSp, § 48 FGO Rz 166).


66 2. Betreffend die Gewinnermittlung weist der Senat auf Folgendes hin: Die WEG hat ihren Gewinn zutreffend nach § 4
Abs. 3 Satz 1 EStG ermittelt. Sie gehört zu dem in dieser Vorschrift genannten Personenkreis. Mangels
Kaufmannseigenschaft besteht keine Buchführungspflicht gemäß § 140 AO i.V.m. § 238 HGB. Offensichtlich ist auch
keine Buchführungspflicht gemäß § 140 AO i.V.m. § 6b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) n.F. (vormals § 10
EnWG a.F.) gegeben. Nach dieser Vorschrift müssen vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen i.S. des § 3
Nr. 38 EnWG, rechtlich selbständige Netzbetreiber (vgl. § 3 Nr. 27 EnWG) sowie Betreiber von Speicheranlagen (vgl.
§ 3 Nr. 9, Nr. 31 EnWG) einen Jahresabschluss aufstellen. Es fehlt jeglicher substantiierte Vortrag, weshalb eine
Wohnungseigentümergemeinschaft ein derartiges Unternehmen sein soll. Im Übrigen wurde das
Gewinnermittlungswahlrecht wirksam durch die X-GmbH und E zugunsten der Einnahmen-Überschussrechnung
ausgeübt. Sie haben in dieser Frage die WEG wirksam vertreten (s.o. V.1.b bb).


67 IX. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 1/19 vom 9.1.2019
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Pressemitteilung
Nr. 1 vom 09. Januar 2019


Betrieb eines Blockheizkraftwerks durch Wohnungseigentümergemeinschaft
Urteil vom 20.9.2018   IV R 6/16


Eine  Wohnungseigentümergemeinschaft  kann  beim  Betrieb  eines  Blockheizkraftwerks,  mit  dem  Strom  an  einen
außenstehenden Abnehmer geliefert wird, selbst gewerblich tätig sein. Daher begründet sie selbst ertragsteuerrechtlich eine
Mitunternehmerschaft, für die das erforderliche Feststellungsverfahren durchzuführen ist, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit
Urteil vom 20. September 2018 IV R 6/16 entschieden hat. Der Annahme einer von den Wohnungseigentümern zusätzlich
konkludent gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) bedarf es nicht.


Im vom BFH entschiedenen Fall war eine Wohnanlage errichtet worden, zu der ein Blockheizkraftwerk gehörte, mit dem der
eigene  Wärmeenergiebedarf  gedeckt  werden  sollte.  Der  außerdem erzeugte  und  nicht  von den Wohnungseigentümern
verbrauchte Strom wurde gegen Erhalt einer Vergütung in das Netz eines Energieversorgers eingespeist. Das Finanzamt
(FA) war der Meinung, die Wohnungseigentümergemeinschaft unterhalte mit der Stromeinspeisung einen Gewerbebetrieb,
und erließ gegenüber  der Gemeinschaft  einen Bescheid,  mit  dem gewerbliche Einkünfte  festgestellt  wurden.  Hiergegen
setzten sich die klagenden Eigentümer einer Wohnung zur Wehr. Sie meinten, der Bescheid sei rechtswidrig, weil nicht die
Wohnungseigentümergemeinschaft,  sondern  allenfalls  eine  zusätzlich  von  den  Eigentümern  gegründete  GbR  hätte
gewerblich tätig sein können. Im Übrigen sei der Gewinn auch zu hoch festgestellt worden, u.a. weil nicht die richtigen Folgen
aus der Nutzung der selbst erzeugten Energie durch die Wohnungseigentümer gezogen worden seien.


Der  nach  Klageabweisung  durch  das  Finanzgericht  (FG)  angerufene  BFH  bestätigte  das  FG  darin,  dass  die
Wohnungseigentümergemeinschaft  infolge  ihrer  zivilrechtlichen  Verselbständigung  ähnlich  einer  Personengesellschaft
steuerrechtlich als Mitunternehmerschaft anzusehen sein könne, soweit sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig werde. Die
Lieferung  von  Strom  halte  sich  jedenfalls  dann  innerhalb  dieses  Zwecks,  wenn  der  Strom  von  einem  eigenen
Blockheizkraftwerk erzeugt werde, das vornehmlich der Erzeugung von Wärme für das Wohnungseigentum diene. Damit
folgte der BFH nicht der zum Teil vertretenen Auffassung, eine Wohnungseigentümergemeinschaft könne nicht selbst eine
Mitunternehmerschaft sein, sondern nur eine von den Wohnungseigentümern zusätzlich gegründete (GbR). Daher sind die
gewerblichen  Einkünfte  aus  der  Stromlieferung  in  einem  eigenständigen  Verfahren  gegenüber  der
Wohnungseigentümergemeinschaft,  nicht  aber  gegenüber  einer  daneben  bestehen  GbR  gesondert  festzustellen.  Die
betreffende Steuererklärung habe der Hausverwalter abzugeben.


Ungeklärt blieb, von welchen Anschaffungskosten des Blockheizkraftwerks bei der Ermittlung des Gewinns Abschreibungen
vorzunehmen  waren.  Dies  hängt  u.a.  davon  ab,  in  welchem  Umfang  die  bei  der  Lieferung  in  Rechnung  gestellte
Umsatzsteuer als Vorsteuer vom FA erstattet werden konnte. Zur Ermittlung des richtigen Aufteilungsschlüssels verwies der
BFH deshalb das Verfahren an das FG zurück.


Bundesfinanzhof
Pressestelle      Tel. (089) 9231-400
Pressereferent  Tel. (089) 9231-300


Siehe auch:  Urteil des IV.  Senats vom 20.9.2018 - IV R 6/16 -
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 19.9.2018, II R 10/16


ECLI:DE:BFH:2018:U.190918.IIR10.16.0


Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs


Leitsätze


1. Die Anwendung des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ist ausgeschlossen, wenn der Ersterwerber eine ihm verbliebene
Rechtsposition aus dem ursprünglichen Kaufvertrag in seinem eigenen (wirtschaftlichen) Interesse verwertet hat.
2. Der Erwerber verwertet seine Rechtsposition aus dem ursprünglichen Kaufvertrag, wenn er durch seine Unterschrift unter
den Vertrag über die Aufhebung des Grundstückskaufvertrags mit einer grundbesitzenden Gesellschaft bestimmen kann, wer
die Anteile an dieser Gesellschaft erwerben darf. Der Anteilserwerb selbst muss nicht steuerbar sein.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 1. Februar 2016  3 K 130/15 aufgehoben.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die A-GmbH war Mieterin eines Grundstücks, das sie an ein Logistikunternehmen untervermietete. Die A-GmbH
errichtete auf dem Grundstück ein Gebäude. Sie war verpflichtet, dieses Gebäude bei Beendigung des Mietvertrags
zu beseitigen.


2 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine Kapitalgesellschaft niederländischen Rechts, deren Anteile zu
100 % von einer niederländischen Holding-BV gehalten werden. Diese ist wiederum eine 100 %ige Tochter einer
Holding S.à.r.l. Die S.à.r.l. gehört ihrerseits zu 100 % einem Fonds, an dem drei weitere Konzerngesellschaften sowie
mehrheitlich außenstehende Anleger beteiligt sind. Eine der beteiligten Gesellschaften ist zu 87,04 % unmittelbar und
zu 10,88 % mittelbar über eine 100 %ige Tochtergesellschaft an einer weiteren Gesellschaft, der Y-BV, beteiligt.


3 Mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 29. August 2013 erwarb die Klägerin von der A-GmbH das Eigentum an
dem Gebäude auf fremdem Boden sowie von einer Kommanditgesellschaft diverse auf dem Grundstück befindliche
Betriebsvorrichtungen (im Wesentlichen Gleisanlagen). Nach § 8 Ziff. 7 des Kaufvertrags sollte die Klägerin
vorbehaltlich der Zustimmung der Grundstückseigentümerin anstelle der A-GmbH in den bestehenden Mietvertrag
eintreten. Für den Fall, dass die Grundstückseigentümerin die Zustimmung zur Übertragung des mit der A-GmbH
geschlossenen Mietvertrags auf die Klägerin nicht erteilen und die Laufzeit des Mietvertrags nicht verlängern würde,
vereinbarten die Vertragsparteien ein Rücktrittsrecht bis zum 15. Dezember 2013.


4 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) setzte für den Erwerb des Gebäudes auf fremdem Boden
mit Bescheid vom 14. Oktober 2013 Grunderwerbsteuer fest.


5 In der Folgezeit lehnte die Grundstückseigentümerin die Verlängerung der Laufzeit des Mietvertrags zu unveränderten
Konditionen ab und forderte als Voraussetzung für die Zustimmung zur Vertragsübernahme eine höhere Miete. Durch
Vereinbarung vom 13. Dezember 2013 verlängerten die Klägerin und die A-GmbH die Frist für die Ausübung des
Rücktrittsrechts vom Kaufvertrag bis zum 23. Dezember 2013.


6 Mit notariell beurkundeter Vereinbarung vom 17. Dezember 2013 hoben die A-GmbH und die Klägerin den
Kaufvertrag auf. In derselben Urkunde veräußerten die Gesellschafter der A-GmbH 94 % der Geschäftsanteile an die
Holding-BV, die Muttergesellschaft der Klägerin, und 6 % an die Y-BV. Der Kaufvertrag über die Betriebsvorrichtungen
wurde in derselben Urkunde ebenfalls zunächst aufgehoben und zu einem etwas geringeren Kaufpreis erneut
abgeschlossen. Die Klägerin vermietete die Betriebsvorrichtungen anschließend an die A-GmbH, die diese an das
Logistikunternehmen weitervermietete.


7 Am 27. Januar 2014 beantragte die Klägerin beim FA die Aufhebung des Grunderwerbsteuerbescheids vom
14. Oktober 2013. Das FA lehnte die Aufhebung durch Bescheid vom 10. Februar 2014 ab.
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8 Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage hatte Erfolg. Nach Ansicht des Finanzgerichts (FG) wurde
der ursprüngliche Kaufvertrag über das Gebäude auf fremdem Boden gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 des
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) rückgängig gemacht. Die Klägerin habe ihre Rechtsposition nicht im Sinne der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zu den Weiterveräußerungsfällen "verwertet". Weder sei es zu einer
Weiterveräußerung des Gebäudes gekommen noch sei der Verkauf der Anteile an der A-GmbH einer
Weiterveräußerung des Gebäudes gleichzustellen. Bei einer Übertragung von weniger als 95 % der Anteile an der
grundbesitzenden Kapitalgesellschaft liege ungeachtet der gesellschaftsrechtlichen Möglichkeit eines Gesellschafters,
auf das weitere Schicksal des Grundstücks Einfluss zu nehmen, keine grunderwerbsteuerrechtlich relevante
Verwertung der Rechtsposition vor. Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2016, 743
veröffentlicht.


9 Dagegen richtet sich die Revision des FA. Werde im Zusammenhang mit der Aufhebung eines Kaufvertrags über ein
Grundstück dieses weiterveräußert, sei für die Anwendung des § 16 Abs. 1 GrEStG nach der Rechtsprechung des
BFH entscheidend, ob für den früheren Erwerber trotz der Vertragsaufhebung die Möglichkeit der Verwertung einer
aus dem "rückgängig gemachten" Erwerbsvorgang herzuleitenden Rechtsposition verblieben und der Verkäufer
demzufolge nicht aus seinen Bindungen entlassen worden sei. Nutze der Ersterwerber die Rechtsposition im eigenen
wirtschaftlichen Interesse im Zusammenhang mit einer Weiterveräußerung des Grundstücks oder um zu bestimmen,
wer die Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft, der Veräußerin, erwerben dürfe, sei § 16 Abs. 1 GrEStG nicht
anwendbar. Dabei sei nicht relevant, ob durch den zweiten Rechtsvorgang ein weiterer grunderwerbsteuerbarer
Tatbestand verwirklicht werde.


10 Das FA beantragt,


die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


11 Die Klägerin beantragt,


die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


12 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Abweisung der Klage (§ 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die Voraussetzungen für eine Rückgängigmachung des
Erwerbsvorgangs nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG sind nicht erfüllt.


13 1. Wird ein Erwerbsvorgang rückgängig gemacht, bevor das Eigentum am Grundstück auf den Erwerber
übergegangen ist, so wird auf Antrag die Steuer nicht festgesetzt oder die Steuerfestsetzung aufgehoben, wenn die
Rückgängigmachung durch Vereinbarung, durch Ausübung eines vorbehaltenen Rücktrittsrechts oder eines
Wiederkaufsrechts innerhalb von zwei Jahren seit der Entstehung der Steuer stattfindet (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG).


14 a) "Rückgängig gemacht" ist ein Erwerbsvorgang, wenn über die zivilrechtliche Aufhebung des den Steuertatbestand
erfüllenden Rechtsgeschäfts hinaus die Vertragspartner sich derart aus ihren vertraglichen Bindungen entlassen
haben, dass die Möglichkeit zur Verfügung über das Grundstück nicht beim Erwerber verbleibt, sondern der
Veräußerer seine ursprüngliche Rechtsstellung wiedererlangt (BFH-Urteil vom 5. September 2013 II R 9/12, BFHE
242, 177, BStBl II 2014, 588, Rz 11, m.w.N.).


15 b) Wird im Zusammenhang mit der Aufhebung eines Kaufvertrags über ein Grundstück dieses weiterveräußert, ist für
die Anwendung des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG entscheidend, ob für den früheren Erwerber trotz der
Vertragsaufhebung die Möglichkeit der Verwertung einer aus dem "rückgängig gemachten" Erwerbsvorgang
herzuleitenden Rechtsposition verblieben und der Verkäufer demzufolge nicht aus seinen Bindungen entlassen war
(BFH-Urteil in BFHE 242, 177, BStBl II 2014, 588, Rz 12).


16 c) Dem früheren Erwerber verbleibt die Möglichkeit der Verwertung einer aus dem "rückgängig gemachten"
Erwerbsvorgang herzuleitenden Rechtsposition jedenfalls dann, wenn z.B. der Aufhebungs- und der
Weiterveräußerungsvertrag in einer einzigen Urkunde zusammengefasst sind (BFH-Urteil in BFHE 242, 177, BStBl II
2014, 588, Rz 13). In diesem Fall hat er die rechtliche Möglichkeit, die Aufhebung des ursprünglichen Kaufvertrags
zum anschließenden Erwerb des Grundstücks durch eine von ihm ausgewählte dritte Person zu nutzen. Denn der
Veräußerer wird aus seiner Übereignungsverpflichtung gegenüber dem früheren Erwerber erst mit der Unterzeichnung
des Vertrags durch alle Vertragsbeteiligten und damit erst in dem Augenblick entlassen, in dem er bereits wieder
hinsichtlich der Übereignung des Grundstücks an den Zweiterwerber gebunden ist (BFH-Urteil in BFHE 242, 177,
BStBl II 2014, 588, Rz 13).


17 d) Die Anwendung des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ist in einem solchen Fall jedoch nur dann ausgeschlossen, wenn der
Ersterwerber eine ihm verbliebene Rechtsposition auch in seinem eigenen (wirtschaftlichen) Interesse verwertet hat.
Eine Verwertung in diesem Sinne liegt vor, wenn die Einflussnahme des Ersterwerbers auf die Weiterveräußerung
Ausfluss der ihm verbliebenen Rechtsposition ist (BFH-Urteil in BFHE 242, 177, BStBl II 2014, 588, Rz 14).
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18 e) Dieselben Grundsätze wie bei der Weiterveräußerung gelten, wenn die Verkäuferin eine Gesellschaft ist, der
Kaufvertrag rückgängig gemacht wird und in derselben Urkunde die Anteile an der Gesellschaft auf den Ersterwerber
oder einen bzw. mehrere von diesem bestimmte Dritte übertragen werden.


19 In diesem Fall behält der Ersterwerber --wirtschaftlich gesehen-- den durch den ursprünglichen Kaufvertrag
begründeten Zugriff auf das Grundstück, obwohl dieses nach der Rückgängigmachung des Kaufvertrags zivilrechtlich
bei der Gesellschaft verbleibt. Erfolgen die Rückgängigmachung des Kaufvertrags und die anschließende
Übertragung der Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft in einer Urkunde, nutzt der Ersterwerber seine
Rechtsposition aus dem ursprünglichen Kaufvertrag, um zu bestimmen, wer die Anteile an der grundbesitzenden
Gesellschaft erwerben darf. Stellt er damit sicher, dass er selbst oder ein von ihm bestimmter Dritter die Anteile
erwerben kann, liegt darin eine die Anwendung des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG ausschließende Verwertung der
Rechtsposition aus dem ursprünglichen Kaufvertrag im eigenen wirtschaftlichen Interesse (BFH-Urteil in BFHE 242,
177, BStBl II 2014, 588, Rz 15). Entsprechendes gilt, wenn die Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft durch
mehrere vom Ersterwerber des Grundstücks bestimmte Dritte erworben werden.


20 f) Der Erwerber verwertet seine Rechtsposition aus dem ursprünglichen Kaufvertrag nicht nur dann zu eigenen
wirtschaftlichen Zwecken, wenn er Einfluss auf den späteren Weiterverkauf des Grundstücks ausübt. Es reicht
vielmehr aus, wenn er durch seine Unterschrift unter den Vertrag über die Aufhebung des Grundstückskaufvertrags
mit einer grundbesitzenden Gesellschaft bestimmen kann, wer die Anteile an dieser Gesellschaft erwerben darf.
Entscheidend ist, ob der Erwerber sich oder einem oder mehreren Dritten einen maßgeblichen Einfluss auf die
grundbesitzende Gesellschaft verschafft. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn der Anteilserwerb nicht zu einem
(weiteren) grunderwerbsteuerbaren Vorgang führt.


21 g) Die vorstehende Auffassung steht nicht im Widerspruch zu der vom FG zitierten Rechtsprechung, wonach eine
nach § 1 Abs. 3 GrEStG steuerbare Anteilsvereinigung nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG in der Weise rückgängig
gemacht werden kann, dass das Quantum von 95 % der Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft nach dem
Rückerwerb unterschritten wird, und zwar auch dann, wenn nicht sämtliche zunächst übertragenen Anteile zurück
übertragen wurden (vgl. BFH-Urteil vom 11. Juni 2013 II R 52/12, BFHE 241, 419, BStBl II 2013, 752, und für den Fall
des § 1 Abs. 2a GrEStG BFH-Urteil vom 18. April 2012 II R 51/11, BFHE 236, 569, BStBl II 2013, 830). Auch in einem
solchen Fall ist stets zu prüfen, ob die Voraussetzungen an einen den Anforderungen des § 16 Abs. 2 Nr. 1 GrEStG
genügenden, rechtlich und tatsächlich vollständigen Rückerwerb erfüllt sind, wenn die zurückübertragenen Anteile an
Dritte weitergegeben werden (mangels Entscheidungserheblichkeit offen gelassen im BFH-Urteil in BFHE 241, 419,
BStBl II 2013, 752, Rz 21).


22 2. Da das FG von einer anderen Rechtsauffassung ausgegangen ist, war die Vorentscheidung aufzuheben. Die Sache
ist spruchreif. Die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG sind nicht erfüllt. Es fehlt an einer tatsächlichen
Rückgängigmachung des steuerbaren Erwerbsvorgangs.


23 Die Vertragsparteien haben den Kaufvertrag vom 29. August 2013 mit notariell beurkundetem Vertrag vom
17. Dezember 2013 rückwirkend aufgehoben. Zugleich haben die Muttergesellschaft der Klägerin zu 94 % und die im
Konzern eingebundene Y-BV zu 6 % die Anteile an der A-GmbH erworben. Dabei hat die Klägerin ihre Rechtsposition
aus dem Kaufvertrag dahingehend verwertet, dass sie mit ihrer Unterschrift unter den Vertrag den Erwerb von 100 %
der Anteile durch die mit ihr im Konzern verbundenen Gesellschaften sicherstellte. Ihr Interesse ging nicht allein
dahin, sich vom Vertrag vollständig zu lösen. Sie wollte das Gebäude auf fremdem Boden wirtschaftlich für ihre
Muttergesellschaft sichern, und hat zugleich die auf dem Grundstück befindlichen Betriebsvorrichtungen erworben.
Damit war sichergestellt, dass die Betriebsvorrichtungen weiter zusammen mit dem Gebäude an das
Logistikunternehmen vermietet werden konnten. Unerheblich ist im Zusammenhang mit der Aufhebung des
Kaufvertrags über das Gebäude auf fremdem Boden, dass der Erwerb der Anteile an der A-GmbH nicht zu einem
grunderwerbsteuerbaren Erwerbsvorgang geführt hat.


24 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.
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FINANZGERICHT HAMBURG 
 
Az.: 6 K 77/16 
Urteil des Senats vom 18.09.2018 
 
Rechtskraft: Revision eingelegt, Az. BFH I R 39/18 
Normen: UmwStG § 11, UmwStG § 15 
 
Leitsatz: 1. § 15 Abs. 2 S. 3 UmwStG hat einen eigenständigen Anwendungs-
bereich unabhängig vom § 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG.  
2. Wenn durch die Spaltung nachweislich die Voraussetzungen für eine Veräu-
ßerung geschaffen werden, ist eine Spaltung zu Buchwerten auch dann nicht 
möglich, wenn die schädliche Veräußerung tatsächlich erst nach Ablauf der 
Fünfjahresfrist erfolgt oder die 20%-Grenze nicht überschritten wird. § 15 Abs. 2 
S. 3 UmwStG betrifft insbesondere solche Fallkonstellationen, in denen bereits 
im Zeitpunkt der Spaltung durch vertragliche Vereinbarung zwischen den späte-
ren Vertragsparteien sichergestellt worden ist, dass die geplante Veräußerung 
abgewickelt werden soll. 
Überschrift: Umwandlungssteuerrecht: Buchwertfortführung bei Abspaltung 
 
 
Tatbestand: 
 
Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob die zum 31. Dezember 2007 durchge-
führte Abspaltung einer 100%igen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft ge-
gen Gewährung von Anteilen zur Realisierung stiller Reserven führte. 
 
Die Klägerin, eine GmbH & Co KG, ist nach Umwandlung durch Formwechsel 
im Jahr 2012 Rechtsnachfolgerin der A GmbH geworden. Sie ist tätig im Be-
reich der … aller Art durch eigenen Betrieb, durch Teilnahme an Geschäften 
und durch Beteiligung an gleichartigen Unternehmen. Die Klägerin hat ihren 
statuarischen Sitz in B. Die Komplementär-GmbH, der die Vertretung und die 
Geschäftsführung der Klägerin obliegt, hat ihren Sitz in Hamburg. Kommanditis-
ten sind je zur Hälfte die C Beteiligungs GmbH und die D … mbH. Beide Ge-
sellschaften haben ihren Sitz in Hamburg. 
 
Durch notariellen Vertrag vom … 2004 gliederte die Rechtsvorgängerin der 
Klägerin zum 1. Januar 2004 den Geschäftsbetrieb „XX“ in die E GmbH & Co 
KG, deren Kommanditistin sie war, gegen Gewährung von Anteilen aus. Paral-
lel dazu gründete sie die F Beteiligungsgesellschaft mbH und legte die Anteile 
an der E GmbH & Co KG gegen Gewährung von Anteilen in die F Beteiligungs-
gesellschaft mbH mit Vertrag vom … 2004 ein. Dies erfolgte steuerlich zu 
Buchwerten.  
 
Die Rechtsvorgängerin der Klägerin beschloss am ... 2006 die Kapitalrücklage 
ihrer 100 %-igen Tochtergesellschaft, der F Beteiligungsgesellschaft mbH, in 
Höhe von … € aufzulösen und an sich auszuschütten. Zu diesem Zweck 
schloss die F Beteiligungsgesellschaft mbH am … 2007 je einen Darlehensver-
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trag mit der G Holding GmbH und der H Holding GmbH in Höhe von jeweils … 
€. Am 31. Januar 2007 schüttete die F Beteiligungsgesellschaft mbH … € als 
Vorabdividende an die Rechtsvorgängerin der Klägerin aus. 
 
Mit Vertrag vom … 2007 verschmolz die J mbH, die Komplementärin der E 
GmbH & Co KG, zum 1. Januar 2007 auf die F Beteiligungsgesellschaft mbH. 
Steuerlich wurde Buchwertfortführung beantragt. Das Vermögen der E GmbH & 
Co KG wuchs gleichzeitig der F Beteiligungsgesellschaft GmbH im Wege der 
Anwachsung zu. Dies erfolgte ebenfalls steuerlich zu Buchwerten. Anschlie-
ßend wurde die Gesellschaft umbenannt in E GmbH. 
 
Seit August 2007 verhandelten die Rechtsvorgängerin der Klägerin und ihre 
Anteilseigner mit potenziellen Erwerbern des XX-Geschäfts.  
 
Am … 2007 kündigte die Rechtsvorgängerin der Klägerin den Ergebnisabfüh-
rungsvertrag mit der E GmbH zum 30. Dezember 2007. 
 
Am 9. November 2007 gab die K …, ein „irrevocabel and binding offer" für den 
Erwerb sämtlicher Anteile an der E GmbH ab. Nach dem Angebot war die K … 
bereit, für den Erwerb der Anteile an der E GmbH, auf Basis eines Unterneh-
menswertes zum 30. Juni 2007 von … €, einen Kaufpreis von … € zu entrich-
ten. 
 
Mit SPA (Kaufvertrag) vom … 2007 und 5 Änderungen, die bis Mitte 2008 er-
folgten, vereinbarten eine KG, die anschließend in K-2 GmbH & Co. KG und in 
2008 in K-3 GmbH & Co. KG umbenannt wurde (im Folgenden: K-3), als Käufe-
rin einerseits und die Muttergesellschaften der Rechtsvorgängerin der Klägerin 
andererseits den Kauf von Anteilen an einer noch zu gründenden Gesellschaft - 
der späteren L GmbH -, in die die Rechtsvorgängerin der Klägerin auf Geheiß 
ihrer Muttergesellschaften das XX-Geschäft in Form sämtlicher Anteile an der E 
GmbH bis zum „closing date“ einzubringen hatte. Grundlage dieses Vertrags 
war nach einer (Käufer-) Due-Diligence der Erwerberin die Annahme eines Un-
ternehmenswerts von … €. Der Kaufpreis belief sich daher, unter Berücksichti-
gung von Verbindlichkeiten i. H. v. … € zum 30. Juni 2007, auf … € (Art. 3 des 
Vertrags). Gegenstand des SPA waren unter anderem in Art. 9.2 (i) und (k), 
dass die E GmbH im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt 
sein sollte, Darlehen bis zu … € in Ansehung des parallel abgeschlossenen 
Darlehensübernahmevertrags („Loan Acquisition and Assumption Agreement“) 
aufzunehmen und in gleicher Höhe an die Klägerin auszuschütten. Der Betrag 
sollte gemäß Art. 9.6 bis zum „closing date“ adjustiert werden. Dies geschah 
durch das Fourth Addendum vom … 2008, in dem der Betrag der Reference 
Net Debt auf … € festgelegt wurde. 
 
Ebenfalls mit Vertrag vom … 2007 erwarb die K-3 von der G Holding GmbH 
und der H Holding GmbH Darlehensforderungen gegenüber der E GmbH. Der 
Darlehenskaufvertrag umfasste sämtliche bestehende Darlehen. Dazu gehörten 
die Darlehensforderungen in Höhe von jeweils … € vom 25. Januar 2007 und 
bis zu jeweils … €, die zum Zeitpunkt der Vertragsschlusses noch nicht verein-
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bart waren, und einer Ausschüttung in Höhe von … € von der E GmbH an die 
Rechtsvorgängerin der Klägerin dienen sollte. Sollte eines der Vertragsverhält-
nisse nicht durchgeführt werden, so ermöglichte dies die Beendigung des je-
weils anderen Vertragsverhältnisses. Auf Art. 4.2 und 4.3 des Darlehenskauf-
vertrages und Art. 8.1 des Kaufvertrages wird in diesem Zusammenhang ver-
wiesen. 
 
Mit Datum vom … 2007 vereinbarte die E GmbH mit der G Holding GmbH und 
der H Holding GmbH einen Darlehensvertrag, wonach die E GmbH von den 
beiden mittelbaren Anteilseignern ein Darlehen von jeweils bis zu … € erhalten 
sollte. Hierauf wurden am 18. Dezember 2007 jeweils … € an die Darlehens-
nehmerin ausgezahlt, weitere jeweils … € am 18. Juni 2008. 
 
Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses vom … 2007 wurden bei der E 
GmbH … € in Ansehung des bis zum 30. Dezember 2007 bestehenden Ergeb-
nisabführungsvertrags als Gewinnabschlag am 18. Dezember 2007 an die 
Rechtsvorgängerin der Klägerin ausgezahlt. Der Buchgewinn war durch die 
Anwachsung der E GmbH & Co KG auf die E GmbH entstanden. Die Zahlung 
wurde wegen des gekündigten Ergebnisabführungsvertrages als verdeckte 
Gewinnausschüttung behandelt. 
 
Zum 31. Dezember 2007 betrug der Gesamtwert der Rechtsvorgängerin der 
Klägerin nach einem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft M GmbH 
vom 30. März 2009 … €. Davon entfielen nach der Ausschüttung am 18. De-
zember 2007 noch … € auf die Beteiligung an der E GmbH. Das Gutachten 
kommt weiterhin zu dem Schluss, dass das nicht betriebsnotwendige Vermögen 
der Rechtsvorgängerin der Klägerin, das überwiegend aus der Beteiligung an 
der E GmbH und den auf der als verdeckte Gewinnausschüttung gewerteten 
Ausschüttung beruhenden Finanzanlagen bei den Finanzierungsgesellschaften 
der mittelbaren Muttergesellschaften besteht, einen Gesamtwert von … € auf-
weise. 
 
Mit Vertrag vom … 2008 und steuerlicher Wirkung zum 31. Dezember 2007 
spaltete die Rechtsvorgängerin der Klägerin ihre 100 %ige Beteiligung an der E 
GmbH auf die am … 2008 neu gegründete L Deutschland GmbH ab, deren An-
teilseigner dieselben waren wie bei der Klägerin, gegen Gewährung von Antei-
len an der L Deutschland GmbH zu Gunsten dieser Anteilseigner ab. Die L 
Deutschland GmbH war damit eine Schwestergesellschaft der Rechtsvorgänge-
rin der Klägerin. Die Eintragung der L Deutschland GmbH im Handelsregister 
erfolgte am … 2008. Die Klägerin beantragte am 2. März 2009 für die Abspal-
tung die Buchwertfortführung. Am 1. Juli 2008 erfolgte die Kaufpreiszahlung für 
die Geschäftsanteile der L Deutschland GmbH. 
 
Mit Schreiben vom 4. August 2008 bat der Beklagte das Finanzamt für Großbe-
triebsprüfung in B um Prüfung unter anderem der Rechtsvorgängerin der Kläge-
rin ab dem Jahr 2002. Mit Bescheid vom 27. Oktober 2009 ordnete das Finanz-
amt für Großbetriebsprüfung B eine Außenprüfung bei der A GmbH für die Jah-
re 2003 bis 2007 an und begann diese am 23. November 2009. Mit Schreiben 
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vom 17. Dezember 2012 beauftragte der Beklagte das Finanzamt für Großbe-
triebsprüfung B, die begonnene Prüfung nach dem Formwechsel beim Rechts-
nachfolger fortzusetzen und erweiterte den Prüfungsauftrag um die Prüfung von 
§ 50a EStG in den Jahren 2005 bis 2008. Diesen Auftrag setzte das Finanzamt 
für Großbetriebsprüfung B mit ergänzender Prüfungsanordnung vom 13. De-
zember 2012 um.  
 
Das Finanzamt für Großbetriebsprüfung B übersandte am 27. Oktober 2015 
dem Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg einen (geänderten) Prü-
fungsbericht. Durch die Abspaltung des Teilbetriebs E GmbH auf die L Deutsch-
land GmbH gegen Gewährung von Anteilen seien die Voraussetzungen für eine 
Veräußerung geschaffen worden. Daher greife § 15 Abs. 2 Satz 3 des Um-
wandlungssteuergesetzes (UmwStG), die sog. Nachspaltungsveräußerungs-
sperre. Die beantragte Fortführung zu Buchwerten sei zu versagen und statt-
dessen der gemeine Wert anzusetzen. Der Übertragungsgewinn in Höhe von … 
€, der sich aus der Differenz zwischen Buchwert (… €) und gemeinem Wert (… 
€) der Beteiligung zum 31. Dezember 2007 ergebe, sei von der Klägerin als 
Rechtsnachfolgerin der übertragenden Rechtsträgerin im Kalenderjahr 2007 zu 
versteuern.  
 
Am 17. November 2015 erließ der Beklagte basierend auf dem Prüfungsbericht 
vom 27. Oktober 2015 u. a. den Körperschaftsteuerbescheid 2007 und den Be-
scheid über den Gewerbesteuermessbetrag 2007. Mit diesen Bescheiden än-
derte der Beklagte die noch gegenüber der Rechtsvorgängerin der Klägerin er-
lassenen Bescheide vom 20. Juli 2009, die jeweils gemäß § 164 Abs. 1 der Ab-
gabenordnung (AO) unter dem Vorbehalt der Nachprüfung standen. Die Kör-
perschaftsteuer wurde auf … € und der Gewerbesteuermessbetrag auf … € 
festgesetzt. 
 
Gegen diese geänderten Bescheide richten sich die Einsprüche vom 30. No-
vember 2015, welche mit Entscheidung des Beklagten vom 29. April 2016 als 
unbegründet zurückgewiesen wurden. 
 
Hiergegen hat die Klägerin am 24. Mai 2016 Klage erhoben. Der Beklagte habe 
zu Unrecht die Buchwertfortführung versagt. Die Voraussetzungen von § 15 
Abs. 2 Satz 3 und 4 UmwStG lägen nicht vor. Auch sei kein Missbrauch im Sin-
ne von § 42 AO gegeben. 
 
Der Beklagte gehe unzutreffend davon aus, dass § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 
einen eigenständigen Regelungsbereich habe und isoliert von § 15 Abs. 2 Satz 
4 UmwStG zur Anwendung gebracht werden könne. Die Auffassung des Be-
klagten stehe nicht im Einklang mit dem Gesetzeswortlaut und dem unter ande-
rem in den Gesetzesmaterialien zu § 15 Abs. 3 UmwStG a. F. zum Ausdruck 
kommenden Zweck der Sätze 3 und 4. Die Gesetzesbegründung lasse den mit 
§ 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG verfolgten Zweck zweifelsfrei erkennen. § 15 Abs. 
2 Sätze 3 und 4 UmwStG seien eine einheitliche Missbrauchsverhütungsrege-
lung, die nur dann zur Anwendung gelangen könne, wenn die in Satz 4 der Vor-
schrift genannten Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt seien. In diesem Zu-
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sammenhang werde insbesondere auf die Begründung des von den Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP vorgelegten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Umwandlungssteuerrechts vom 24. Februar 1994 (BT-Drucks. 12/6885 S. 
23) hingewiesen. Aus der Begründung ergebe sich eindeutig, dass diese Miss-
brauchsregelung erst greifen solle, wenn im Falle einer Anteilsveräußerung die 
in Satz 4 der Vorschrift geregelte Beteiligungsgrenze überschritten werde. Mit 
dieser Grenze habe eine faktische Spaltungssperre für Gesellschaften mit ge-
streutem Anteilsbesitz verhindert werden sollen. In diesem Zusammenhang 
werde auf die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 16. Juni 
1994 verwiesen, auf deren Grundlage die ursprünglich geplante 10 % Grenze 
auf 20 % angehoben worden sei (BT-Drucks. 12/7945, S. 64). Auf Seite 61 der 
Beschlussempfehlung werde sogar ausdrücklich von einer „Unschädlichkeits-
grenze“ gesprochen. Veräußerungen unterhalb der 20 %-Wertgrenze oder au-
ßerhalb der Fünfjahresfrist sollten somit nach dem Willen des Gesetzgebers 
auch bei Vorliegen einer anfänglichen Veräußerungsabsicht unschädlich sein.  
 
Es bestehe auch kein Anlass zu der Annahme, dass der Gesetzgeber unter der 
Geltung des Halbeinkünfteverfahrens mit der 20%-Regelung in § 15 Abs. 2 Satz 
4 UmwStG eine andere, von der ursprünglichen Gesetzesbegründung abwei-
chende Zielsetzung verbinde. Durch den Übergang vom Anrechnungs- auf das 
Halb- bzw. Teileinkünfteverfahren seien weder § 15 Abs. 2 UmwStG noch das 
Umwandlungssteuergesetz insgesamt grundlegend geändert worden. Im Rah-
men der historischen Auslegung könne es nur auf den Willen des Gesetzgebers 
bei Erlass des Gesetzes ankommen und nicht auf spätere Entwicklungen.  
 
Der Wortlaut von § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG lasse nur die Auslegung zu, dass 
die Regelung im Zusammenhang mit Satz 3 abschließend zu sehen sei. Die 
Gesetzesfassung lasse nicht erkennen, dass es sich bei Satz 4 um ein Regel-
beispiel handele; andernfalls habe dies durch die Wörter „insbesondere“ oder 
„etwa“ zum Ausdruck gebracht werden müssen. Die andere Interpretation des 
Beklagten sei deshalb abzulehnen. 
 
Systematische Gründe sprächen ebenfalls für diese Auslegung, denn § 15 Abs. 
2 Satz 3 UmwStG habe bei isolierter Betrachtung keinen erkennbaren Sinn. 
Dies schon deshalb, weil eine Anteilsveräußerung grundsätzlich sowohl vor als 
auch nach der Spaltung möglich sei, weshalb „durch“ eine Spaltung im Sinne 
des Wortlauts der Norm nie die Voraussetzungen für eine Veräußerung ge-
schaffen werden könnten. Vor diesem Hintergrund werde Satz 3 von einem 
Großteil der Literatur in Erweiterung des Wortlauts und unter Berücksichtigung 
der mit § 15 Abs. 2 UmwStG allgemein intendierten Missbrauchsverhinderung 
dahingehend ausgelegt, dass dieser jedenfalls eine im Zeitpunkt der Spaltung 
vorhandene Veräußerungsabsicht voraussetze. Hinzukommen müsse aber eine 
nachfolgende Anteilsveräußerung. Systematisch erhellten sich Sinn und Zweck 
der Norm deshalb erst im Zusammenhang mit Satz 4, der die Anteilsveräuße-
rung im Nachgang der Spaltung als schädliches Ereignis normiere. 
 
Im Übrigen läge bei einer Versagung der Buchwertfortführung eine Verletzung 
der unionsrechtlichen Fusionsrichtlinie vor. Zwar gelte diese erst seit 2009, al-
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lerdings habe auch bereits die Vorgängerregelung bestimmt, dass Fusionen 
grundsätzlich nur eingeschränkt werden dürften, um Steuerhinterziehungen zu 
verhindern. Eine solche Fallgestaltung liege nicht vor.  
 
Auch die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG seien nicht gege-
ben. Die Vorschrift beziehe sich nach ihrem eindeutigen Wortlaut bei der 20%-
Grenze ausschließlich auf den Wert der „Anteile einer an der Spaltung beteilig-
ten Körperschaft“. Der Wert der nachfolgend veräußerten Anteile an der über-
nehmenden L Deutschland GmbH leite sich ausschließlich aus dem Wert dieser 
Beteiligung ab und betrage deshalb … €. Die daneben von der K-3 übernom-
menen Darlehensforderungen bildeten eigenständige Wirtschaftsgüter und sei-
en nicht werterhöhend zu berücksichtigen. Ausschüttungen und Gewinnabfüh-
rungen minderten – wie auch vorliegend - stets und offensichtlich den Wert ei-
ner Beteiligung. Entscheidend sei, dass auf Grund des vorher bestehenden Er-
gebnisabführungsvertrages für die E GmbH eine Verpflichtung zur Gewinnab-
führung bestanden habe. 
 
Selbst wenn der Wert, den der Beklagte in Höhe von … € berechnet habe, 
maßgeblich sein solle, wäre die 20%-Grenze nicht überschritten. Für diese 
Grenze sei ein Unternehmenswert der Rechtsvorgängerin der Klägerin in Höhe 
von … € maßgeblich. Es sei der Wert zu Grunde zu legen, der sich für die Ge-
sellschafter der Rechtsvorgängerin der Klägerin ergeben habe. Bei dieser Be-
wertung seien werterhöhende Synergieeffekte im Konzernzusammenhang zu 
berücksichtigen. Auf die Anlagen 16a und 16b zur Klage werde in diesem Zu-
sammenhang verwiesen. 
 
Die Voraussetzungen des § 42 AO lägen ebenfalls nicht vor. Die Abspaltung 
der Geschäftsanteile an der E GmbH von der Klägerin auf die L Deutschland 
GmbH sei aus beachtlichen außersteuerlichen Gründen erfolgt. Eine unmittel-
bare Veräußerung der Anteile an der E GmbH habe die Entstehung eines Vor-
kaufsrechts zu Gunsten der N AG bezüglich der von der E GmbH gehaltenen 
Beteiligung an der O … GmbH & Co KG sowie der O-2 … GmbH zur Folge ge-
habt. Durch die Abspaltung habe ein solches Vorkaufsrecht formal vermieden 
werden können. Der Beklagte gehe zu Unrecht von einer Missbrauchsabsicht 
aus. Selbst bei unterstellter Veräußerungsabsicht sei nicht anzunehmen und 
bestehe insbesondere keine Vermutung dahingehend, dass sämtliche unter-
nehmerischen Maßnahmen allein der steuerlichen Optimierung der Veräuße-
rung gedient hätten. Außersteuerlich habe die Anwachsung der E GmbH & Co. 
KG zu einer dauerhaften Vereinfachung der Konzernstruktur geführt und habe 
im Übrigen eine mit der Aufdeckung der handelsrechtlichen stillen Reserven 
einhergehende Darstellung der aktuellen Vermögenswerte ermöglicht. Ent-
scheidend sei, dass die steuerrechtliche Beurteilung zivilrechtlicher Strukturen, 
die auf Dauer angelegt seien, grundsätzlich nicht unter dem Gesichtspunkt des 
§ 42 AO erfolgen könne. Dies gelte insbesondere, weil die Reorganisations-
maßnahmen bereits vorher verbindlich beschlossen gewesen seien.  
 
Die Klägerin beantragt,  
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den Körperschaftsteuerbescheid 2007 vom 17. November 2015 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 29. April 2016 dahingehend zu ändern, dass bei 
der Festsetzung der Körperschaftsteuer ein um … € verminderter Gewinn zu-
grunde gelegt und damit die festgesetzte Körperschaftsteuer um … € niedriger 
festgesetzt wird. 
 
den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag 2007 vom 17. November 
2015 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 29. April 2016 dahingehend 
zu ändern, dass bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags ein um 
… € verminderter Gewerbeertrag zugrunde gelegt und der festgesetzte Gewer-
besteuermessbetrag damit um … € reduziert wird. 
 
Der Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
 
Die angefochtenen Bescheide seien rechtmäßig. Die von der Klägerin begehrte 
Buchwertfortführung sei nicht möglich, dem stünden § 15 Abs. 2 Sätze 3 und 4 
UmwStG sowie § 42 AO entgegen. 
 
Die Auslegung der Klägerin führe dazu, dass die Regelung in § 15 Abs. 2 Satz 
3 UmwStG keine eigenständige Bedeutung habe. Die Bestimmungen in Satz 2 
und Satz 3 der Vorschrift seien dann überflüssig. § 15 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 
UmwStG könnten danach in einem Satz zusammengefasst werden. Dies habe 
der Gesetzgeber aber nicht getan. Die grammatikalische Auslegung spreche 
somit für eine eigenständige Bedeutung des Satzes 3 der Bestimmung. § 15 
Abs. 2 Satz 4 UmwStG stelle somit lediglich einen typisierten Tatbestand der in 
Satz 3 allgemein formulierten Veräußerungsabsicht dar und drehe die Beweis-
last zu Lasten des Steuerpflichtigen um. Satz 3 der Bestimmung stelle den 
übergeordneten Grundsatz auf, der einen eigenständigen Anwendungsbereich 
habe, wobei allerdings die Feststellungslast anders verteilt sei. 
 
Dem Gesetzgeber sei es bei der Neustrukturierung des UmwStG ein Anliegen 
gewesen, Missbräuche durch Umwandlungen zu vermeiden. Nur betriebswirt-
schaftlich begründete Spaltungsvorgänge sollten steuerneutral ermöglicht wer-
den. Insofern differenziere der Gesetzgeber zwischen konzerninterner und kon-
zernexterner Veräußerung. Der Wille des Gesetzgebers sei mit umso größerer 
Vorsicht zu betrachten, je größer das zeitliche Moment zwischen der aktuellen 
Auslegung und der parlamentarischen Beratung zur Einführung des Gesetzes 
sei. Für den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt sei in diesem Zusammen-
hang einzubeziehen, dass die ursprünglich in § 15 Abs. 3 UmwStG geregelte 
Missbrauchsklausel durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur 
Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuer-
rechtlicher Vorschriften (SEStEG) vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 2006, 2782) 
wortgleich in Abs. 2 dieser Vorschrift verlagert worden sei. 
 
In systematischer Hinsicht überzeuge die Auslegung der Klägerin ebenfalls 
nicht. § 15 Abs. 2 Satz 2 UmwStG sei ein eigenständiges über § 42 AO hinaus-
gehendes Institut. In Satz 3 dieser Bestimmung werde ein subjektives Element 
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normiert, welches auch eine Kernaussage für den nachfolgenden Satz 4 dar-
stelle. Dies gelte insbesondere, weil sich die Feststellung einer Veräußerungs-
absicht oftmals nur unter erschwerten Bedingungen belegen lasse. Satz 4 stelle 
eine objektive unwiderlegliche Vermutung dar. Die Auslegung, die die Klägerin 
vornehme, führe dazu, dass rückwirkend auch konzerninterne Abspaltungen, 
die unter die übrigen Voraussetzungen des Satz 4 fielen, steuerpflichtig seien.  
 
Hinzu komme, dass nach der Systematik des UmwStG eine Abspaltung grund-
sätzlich zum gemeinen Wert erfolge. Dies ergebe sich aus § 15 Abs. 1 Satz 1 i. 
V. m. § 11 Abs. 1 Satz 1 UmwStG. Sofern ein Abweichen von dieser Grundform 
der Übertragung zum gemeinen Wert beabsichtigt sei, müsse dies eindeutig 
dem Gesetz zu entnehmen sein. Nach § 15 Abs. 2 Satz 2 UmwStG komme ei-
ne Steuerfreiheit nach § 11 Abs. 2 UmwStG nicht im Betracht, wenn durch die 
Spaltung die Veräußerung an eine außenstehende Person vollzogen werde. 
Die Steuerfreiheit ende letztendlich am „Werkstor“. 
 
Vor diesem Hintergrund müsse eine Bewertung des § 15 Abs. 2 Satz 3 Um-
wStG erfolgen: Es könne beim Wertansatz der abgespaltenen Anteile keinen 
Unterschied machen, ob diese direkt an einen Dritten veräußert würden, oder 
ob diese zunächst gegen Gewährung von Anteilen in eine Schwestergesell-
schaft eingelegt würden, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits eine Veräußerungs-
absicht bestehe und die Anteile anschließend unmittelbar veräußert würden. Mit 
dem von der Klägerin gewählten Modell habe sie von Anfang an eine Veräuße-
rungsabsicht gehegt und diese umgesetzt.  
 
Die von ihm, dem Beklagten, durchgeführte Auslegung verletze auch nicht die 
unionsrechtliche Fusionsrichtlinie. Diese gelte erst seit 2009 und noch nicht für 
das Streitjahr. Zudem liege der Gesamtgestaltung der Klägerin auch eine Steu-
ervermeidungsabsicht zu Grunde. Das Vorliegen einer Steuerhinterziehungsab-
sicht sei nicht erforderlich. 
 
Auch die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG seien erfüllt, denn 
die Anteile am XX-Geschäft machten mehr als 20 % der vor Wirksamwerden 
der Spaltung bestehenden Anteile an der Rechtsvorgängerin der Klägerin aus. 
Bei der Ermittlung der 20%-Grenze komme es nicht nur auf den zivilrechtlichen 
Kaufpreis an, sondern es müsse auf alle Kosten abgestellt werden, die für den 
Erwerb des abgespaltenen Teilbetriebs aufzubringen gewesen seien. Zu diesen 
Kosten zählten auch verdeckte zivilrechtlich anderweitig gestaltete Kosten. Ent-
scheidend sei, dass zum Zeitpunkt der Abgabe des verbindlichen und unwider-
ruflichen Angebots der K-3 vom 9. November 2007 der Wert des letztlich mittel-
bar veräußerten XX-Geschäfts im Ergebnis mehr als 20% des Gesamtwertes 
vor der Veräußerung ausgemacht habe.  
 
Maßstab für die Bemessung der 20%-Grenze sei der tatsächliche Wert im Zeit-
punkt der Spaltung bzw. nach anderer Auffassung zum steuerlichen Übertra-
gungsstichtag. Die Beteiligten des Kaufvertrags seien von einem Wert des XX-
Geschäfts in Höhe von … € ausgegangen. Das Unternehmenswertgutachten 
von M habe einen Unternehmenswert der Klägerin zum 31. Dezember 2007 i. 
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H. v. … € ermittelt. Der Betrag von … € übersteige folglich die 20%-Grenze. 
Das andere von der Klägerin vorgelegte Gutachten könne nicht überzeugen. 
Die dort ermittelte Höhe werde bestritten. Zudem sei maßgeblich auf die Per-
spektive der Gesellschaft und nicht auf die der Gesellschafter abzustellen. 
 
Durch die gewählte Gestaltung habe der Grenzwert von 20 % unterschritten 
werden sollen. Nach dem Angebot vom 9. November 2007 habe sich die Kläge-
rin entschlossen, eine Gestaltung vorzunehmen, die zu einem Auseinanderfal-
len von Kaufpreis für die Anteile an der späteren L GmbH und dem der E GmbH 
für eine Ausschüttung gewährten Darlehen geführt habe. Diese von der Erwer-
berin nicht verlangte und nicht als Kaufbedingung formulierte Umgestaltung ha-
be allein dem Interesse der Klägerin, bzw. ihrer Muttergesellschaften, gedient.  
 
Zwischen dem Darlehenskaufvertrag vom … 2007 und dem Kaufvertrag über 
die Anteile an der L GmbH habe eine enge wirtschaftliche und rechtliche Ver-
knüpfung bestanden, so dass der von der Rechtsvorgängerin für die Darlehen 
gezahlte Kaufpreis einzubeziehen sei. 
 
Selbst wenn die Ansicht vertreten würde, dass weder die Voraussetzungen des 
§ 15 Abs. 2 Satz 3 noch der des Satz 4 UmwStG vorlägen, scheitere eine 
Buchwertfortführung im Streitfall an § 42 AO a. F. § 42 AO a. F. werde auch 
nicht durch eine Spezialvorschrift verdrängt. Eine entsprechende Missbrauchs-
absicht habe bereits vor dem Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
aus dem Februar 2007 bestanden. Dies ergebe sich aus den Vorgesprächen zu 
einer verbindlichen Auskunft im Jahre 2006, womit eine steuerfreie Veräuße-
rung aufgrund von § 6 des Energiewirtschaftsgesetzes habe bewirkt werden 
sollen. Das wirtschaftliche Ziel der Veräußerung des XX-Geschäfts sei auf ei-
nem umständlicheren Weg erreicht worden, der dem tatsächlich gewollten zwar 
wirtschaftlich, aber nicht rechtlich entspreche.  
 
Soweit sich die Klägerin im Zusammenhang mit § 42 AO auf den Vorgang „O“ 
berufe und meine, dass hieraus ein außersteuerrechtliches Motiv abgeleitet 
werden könne, könne sie hiermit nicht überzeugen. Zum Zeitpunkt der Abspal-
tung und auch zum Zeitpunkt des Abschlusses des SPA am … 2007 sei bereits 
klar gewesen, dass diese in Hinblick auf das Vorkaufsrecht nicht erforderlich 
gewesen sei, denn unbeschadet der rechtlichen Einordnung sei auf die Aus-
übung dieses Rechts jedenfalls verzichtet worden. 
 
Auf die Protokolle des Erörterungstermins vom 23. Februar 2017 und der münd-
lichen Verhandlung vom 18. September 2018 wird verwiesen. 
 
Ergänzend wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und den der beigezogenen 
Körperschaftsteuerakten, der Akten über die Feststellungen gemäß §§ 27, 28, 
36, 37 und 38 KStG, der Gewerbesteuerakten, der BP-Akten und der Rechts-
behelfsakten zu der Steuernummer … Bezug genommen. 
 
 
Entscheidungsgründe: 
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A. 


 
Die zulässige Klage ist unbegründet. Der angefochtene Körperschaftsteuerbe-
scheid 2007 und der angefochtene Bescheid über den Gewerbesteuermessbe-
trag 2007, jeweils vom 17. November 2017 und in Gestalt der Einspruchsent-
scheidung vom 29. April 2016, sind rechtmäßig und verletzen die Klägerin des-
halb nicht in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung 
(FGO)). Die Bescheide sind formell- (I.) und materiellrechtlich (II.) nicht zu be-
anstanden. 
 
I. 
 
Die Zuständigkeit des Beklagten für die angefochtenen Bescheide ergibt sich 
aus § 20 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO). Danach 
richtet sich die Zuständigkeit des Finanzamtes für die Besteuerung von Körper-
schaften und Personenvereinigungen nach dem Einkommen und für die Fest-
setzung des Gewerbesteuermessbetrags nach dem Ort der Geschäftsleitung. 
Der Ort der Geschäftsleitung der Klägerin befindet sich in Hamburg. Die Vertre-
tung und Geschäftsführung der Klägerin wird durch deren Komplementärin, der 
F Beteiligungs GmbH, wahrgenommen, die in Hamburg ansässig ist.  
 


II. 
 
Der Beklagte geht in den angefochtenen Änderungsbescheiden zu Recht davon 
aus, dass die Voraussetzungen für eine Buchwertfortführung nicht vorgelegen 
haben. Der angesetzte Übertragungsgewinn in Höhe von … € ist von der Kläge-
rin als Rechtsnachfolgerin der A GmbH als übertragende Rechtsträgerin im 
Jahr 2007 zu versteuern.  
 
1. Die Gewinnerhöhung ist zutreffend im Jahr 2007 vorgenommen worden, ob-
wohl der maßgebliche Vertrag, durch den die Rechtsgrundlagen für die Abspal-
tung geschaffen wurden, erst am … 2008 geschlossen wurde. Dies ergibt sich 
aus § 2 Abs. 1 UmwStG. Danach ist das Einkommen und das Vermögen der 
übertragenden Körperschaft – der Rechtsvorgängerin der Klägerin – sowie des 
übernehmenden Rechtsträgers – der L Deutschland GmbH – so zu ermitteln, 
als ob das Vermögen der Körperschaft mit Ablauf des Stichtags der Bilanz, die 
dem Vermögensübergang zu Grunde liegt (steuerlicher Übertragungsstichtag) 
ganz oder teilweise auf den übernehmenden Rechtsträger übergegangen wäre. 
Das Gleiche gilt für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Gewerbe-
steuer (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UmwStG). Für steuerliche Zwecke wird durch § 2 Abs. 
1 UmwStG ein Übertragungsstichtag fingiert, der von der zivilrechtlichen Rege-
lung über die Wirksamkeit des Übertragungsvorgangs abweicht und sich statt-
dessen am Stichtag der handelsrechtlichen Schlussbilanz orientiert (vgl. Bun-
desfinanzhof (BFH)-Urteil vom 17. Januar 2018 I R 27/16, BStBl II 2018, 449). 
Steuerlicher Übertragungsstichtag ist hier nach § 3 des Abspaltungsvertrags 
vom … 2008 der 31. Dezember 2007, so dass die streitgegenständliche Ge-
winnerhöhung zu diesem Zeitpunkt eingetreten ist. Die steuerliche Rückwir-
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kungsfiktion setzt nicht voraus, dass der übernehmende Rechtsträger zum 
steuerlichen Übertragungsstichtag bereits zivilrechtlich besteht (vgl. BMF-
Schreiben vom 11. November 2011, BStBl I 2011, 1314, Tz. 02.11). Deshalb 
kommt es nicht darauf an, dass die L Deutschland GmbH ebenfalls erst mit Ver-
trag vom … 2008 gegründet wurde. 
 
2. Die Voraussetzungen für eine Buchwertfortführung liegen nicht vor. Für den 
streitgegenständlichen Abspaltungsvorgang sind zwar die Tatbestandsmerkma-
le von § 15 Abs. 1 i. V. m. § 11 Abs. 2 UmwStG erfüllt (a). Eine Buchwertfortfüh-
rung scheitert aber an der sogenannten Nachspaltungsveräußerungssperre des 
§ 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG (b.) 
 
a) Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 UmwStG gelten die §§ 11 bis 13 UmwStG entspre-
chend, wenn Vermögen einer Körperschaft durch Aufspaltung oder Abspaltung 
oder durch Teilübertragung auf andere Körperschaften übergeht. § 11 Abs. 2 
und § 13 UmwStG sind in diesem Zusammenhang aber nur anzuwenden, wenn 
auf die Übernehmerin ein Teilbetrieb übertragen wird und im Fall der Abspal-
tung oder Teilübertragung bei der übertragenden Körperschaft ein Teilbetrieb 
verbleibt (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UmwStG). Als Teilbetrieb gilt gemäß § 15 Abs. 1 
Satz 3 UmwStG auch ein Mitunternehmeranteil oder die Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft, die das gesamte Nennkapital der Gesellschaft umfasst.  
 
aa) Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 UmwStG sind vorliegend erfüllt. Die 
Rechtsvorgängerin der Klägerin spaltete mit der 100 %igen Beteiligung an der 
E GmbH einen Teilbetrieb im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 3 UmwStG ab. Ihr 
verblieben anschließend zumindest Teilbetriebe. Dies ist zwischen den Beteilig-
ten auch unstreitig. Die Rechtsvorgängerin hat ihren Geschäftsbetrieb ausweis-
lich des Berichtes der M GmbH über die Ermittlung des Unternehmenswertes 
zum 31. Dezember 2017 nach der Abspaltung der streitgegenständlichen Betei-
ligung fortgesetzt. Ihre eigenen geschäftlichen Aktivitäten bestanden nach der 
Abspaltung im Wesentlichen aus der ... Daneben hatte sie 100%ige Tochterge-
sellschaften in Form von Kapitalgesellschaften, die als solche schon gemäß § 
15 Abs. 1 Satz 3 UmwStG als Teilbetriebe anzusehen sind. Es kann dahinge-
stellt bleiben, ob die weiteren geschäftlichen Aktivitäten als Teilbetriebe oder als 
ein einheitlicher Betrieb anzusehen sind. 
 
bb) Durch § 11 Abs. 2 UmwStG wird dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit ein-
geräumt, bei Vorliegen von bestimmten Voraussetzungen statt des gemeinen 
Wertes auf Antrag die Buchwerte fortzuführen:  
„Auf Antrag können die übergehenden Wirtschaftsgüter abweichend von Absatz 
1 einheitlich mit dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit 
dem Wert nach Absatz 1, angesetzt werden, soweit  
1. sichergestellt ist, dass sie später bei der übernehmenden Körperschaft der 
Besteuerung mit Körperschaftsteuer unterliegen und 
2. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des 
Gewinns aus der Veräußerung der übertragenen Wirtschaftsgüter bei der über-
nehmenden Körperschaft nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird und 
3. eine Gegenleistung nicht gewährt wird oder in Gesellschaftsrechten besteht. 
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Anteile an der übernehmenden Körperschaft sind mindestens mit dem Buch-
wert, erhöht um Abschreibungen sowie um Abzüge nach § 6b des Einkommen-
steuergesetzes und ähnliche Abzüge, die in früheren Jahren steuerwirksam 
vorgenommen worden sind, höchstens mit dem gemeinen Wert, anzusetzen. 
Auf einen sich daraus ergebenden Gewinn findet § 8b Abs. 2 Satz 4 und 5 des 
Körperschaftsteuergesetzes Anwendung.“ 
 
Übertragen auf den Streitfall folgt hieraus, dass die Voraussetzungen für eine 
Buchwertfortführung gemäß § 11 Abs. 2 UmwStG erfüllt sind. Die Rechtsvor-
gängerin der Klägerin hat am 2. März 2009 einen Antrag auf Buchwertfortfüh-
rung gestellt. Sie spaltete ihre 100%ige Beteiligung an der E GmbH auf die am 
… 2008 neu gegründete L Deutschland GmbH (eine deutsche Kapitalgesell-
schaft), deren Anteilseigner dieselben waren, wie bei der Rechtsvorgängerin 
der Klägerin, gegen Gewährung von Anteilen an der L Deutschland GmbH zu 
Gunsten dieser Anteilseigner ab. Hierbei handelte es sich um eine Spaltung im 
Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 2 des Umwandlungsgesetzes (UmwG). Durch die 
Spaltung wurde bewirkt, dass das abgespaltene Vermögen entsprechend der 
im Spaltungsvertrag vorgesehenen Aufteilung auf den übernehmenden Rechts-
träger übergeht. Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 
… 2008.  
 
b) Die Buchwertfortführung scheitert im Streitfall an § 15 Abs. 2 UmwStG. In § 
15 Abs. 2 Satz 1 bis 5 UmwStG werden Ausnahmen von § 11 UmwStG nor-
miert. Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 bis 4 UmwStG gilt: 
 
„§ 11 Abs. 2 ist auf Mitunternehmeranteile und Beteiligungen im Sinne des Ab-
satzes 1 nicht anzuwenden, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von drei Jah-
ren vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag durch Übertragung von Wirt-
schaftsgütern, die kein Teilbetrieb sind, erworben oder aufgestockt worden sind. 
§ 11 Abs. 2 ist ebenfalls nicht anzuwenden, wenn durch die Spaltung die Ver-
äußerung an außenstehende Personen vollzogen wird. Das Gleiche gilt, wenn 
durch die Spaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaffen wer-
den. Davon ist auszugehen, wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerli-
chen Übertragungsstichtag Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körper-
schaft, die mehr als 20 Prozent der vor Wirksamwerden der Spaltung an der 
Körperschaft bestehenden Anteile ausmachen, veräußert werden.“ 
 
aa) Der Buchwertfortführung steht § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG entgegen, denn 
durch die Spaltung wurden die Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaf-
fen.  
 
aaa) § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG hat einen eigenständigen Anwendungsbe-
reich, der unabhängig von § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG ist. § 15 Abs. 2 Satz 4 
UmwStG beinhaltet entgegen der Ansicht der Klägerin keine abschließende 
enumerative Aufzählung der Fallkonstellationen des Satzes 3 der Vorschrift. 
Wenn durch die Spaltung nachweislich die Voraussetzungen für eine Veräuße-
rung geschaffen werden, ist eine Spaltung zu Buchwerten auch dann nicht 
möglich, wenn die schädliche Veräußerung tatsächlich erst nach Ablauf der 
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Fünfjahresfrist erfolgt oder die 20%-Grenze nicht überschritten wird. § 15 Abs. 2 
Satz 3 UmwStG betrifft insbesondere solche Fallkonstellationen, in denen be-
reits im Zeitpunkt der Spaltung durch vertragliche Vereinbarung zwischen den 
späteren Vertragsparteien sichergestellt worden ist, dass die geplante Veräuße-
rung abgewickelt werden soll. Ein solcher Fall liegt im Streitfall vor. 
 
Die Gesellschaftsanteile der übertragenden Körperschaft sind durch deren je-
weilige Gesellschafter grundsätzlich jederzeit veräußerbar. Für eine Veräuße-
rung brauchen demnach keine objektiven Voraussetzungen geschaffen zu wer-
den. Deshalb bezieht sich § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG auf die subjektive Ab-
sicht der Gesellschafter, durch die Spaltung eine Möglichkeit der Veräußerung 
der Gesellschaftsanteile herbeizuführen. Die subjektive Veräußerungsabsicht 
muss zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Zeitraum von der Planung und Vorberei-
tung der Spaltung bis zu der Anmeldung der Spaltung zum Handelsregister ge-
geben sein (vgl. Asmus in Haritz/Menner, UmwStG, 4. Aufl., 2015, § 15 Um-
wStG Rn. 160).  
 
bbb) Die Bedeutung von § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG im Kontext der Sätze 2 
und 4 dieser Bestimmung ist auslegungsbedürftig und dementsprechend strittig. 
 
In der Rechtsprechung ist die Frage, ob § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG eine eige-
ständige Bedeutung hat, noch nicht höchstrichterlich geklärt. Der BFH hatte 
sich in einer Entscheidung vom 3. August 2005 (I R 62/04, BStBl II 2006, 391) 
vornehmlich mit der Frage zu befassen, ob § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG eine 
unwiderlegbare Vermutung beinhaltet und dies bejaht. Dabei führt der BFH 
zwar auch aus, dass die von ihm vorgenommene Auslegung als unwiderlegbare 
Vermutung nicht dazu führe, dass die Regelung in § 15 Abs. 3 Satz 3 UmwStG 
a. F. leer laufe. Dies folge schon daraus, dass Satz 4 an den vorgehenden Satz 
anknüpfe und nur zusammen mit diesem einen Sinn erhalte. Der Gesetzgeber 
habe zwar Satz 3 und 4 auch in einem Satz zusammenfassen können. Die Auf-
teilung in zwei Sätze indiziere aber nicht, dass Satz 3 und 4 unterschiedliche 
Anwendungsbereiche hätten und daher Satz 4 nur eine Beweislastregel enthal-
ten könne. Ob durch die Spaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung 
geschaffen oder damit andere Ziele verfolgt würden, lasse sich nur anhand ob-
jektiver Umstände im Wege des Rückschlusses ermitteln. Mit der Regelung in 
§ 15 Abs. 3 Satz 4 UmwStG a. F. habe der Gesetzgeber eine Abgrenzung vor-
nehmen wollen, die an einfach zu ermittelnde und objektive Umstände anknüp-
fe, ohne dass im Einzelfall nachgeprüft werden müsse, ob die Voraussetzungen 
des § 15 Abs. 3 Satz 3 UmwStG a. F. tatsächlich vorlägen. Eine ausdrückliche 
Stellungnahme zu der Frage, ob § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG auch einen eigen-
ständigen Anwendungsbereich haben kann, enthält das Urteil allerdings nicht. 
Weitere Entscheidungen des BFH zu dieser Frage liegen – soweit ersichtlich – 
nicht vor. 
 
Das Hessische Finanzgericht (FG) ging in einer Entscheidung vom November 
2017 davon aus, dass wegen einer bereits vor der Spaltung geplanten Veräu-
ßerung der Anteile an einer neuen GmbH § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG unab-
hängig von der 20%-Grenze des Satzes 4 dieser Bestimmung vorliege. Man-
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gels Entscheidungserheblichkeit ging das Gericht darauf allerdings nicht näher 
ein. Das FG, welches über das Streitjahr 2010 zu entscheiden hatte, problema-
tisierte zudem, ob die Regelungen des § 15 Abs. 2 UmwStG mit der unions-
rechtlichen Fusionsrichtlinie übereinstimmten (vgl. Hessisches FG, Urteil vom 
10. November 2017 4 K 2005/16, DStRK 2018, 130). 
 
Die Finanzverwaltung misst § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG eine eigenständige 
Bedeutung zu. Der sogenannte UmwSt-Erlass aus 2011 ist, entgegen der An-
sicht der Klägerin, insoweit allerdings nicht eindeutig, denn er trifft keine aus-
drückliche Aussage über die Frage, ob Satz 3 auch einen eigenständigen An-
wendungsbereich haben kann (vgl. BMF-Schreiben vom 11. November 2011, 
BStBl I 2011, 1314, Tz. 15.27). Nach dem BMF-Schreiben vom 18. Dezember 
2013 (IV C 2 – S 1978-b/0-01, 2013/1090738) vertritt das BMF nunmehr die 
ausdrückliche Auffassung, dass aus der Rn. 15.30 des UmwSt-Erlasses 2011 
nicht hergeleitet werden könne, dass § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG keinen ei-
genständigen Anwendungsbereich habe. Das BMF bittet in diesem Schreiben 
sicherzustellen, dass § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG eigenständig von § 15 Abs. 2 
Satz 4 UmwStG geprüft und angewandt wird. Auch nach dem Erlass der Fi-
nanzbehörde Hamburg vom 13. April 2015 (DStR 2015, 1871) ist § 15 UmwStG 
eigenständig anzuwenden und greift über die Regelung des § 15 Absatz 2 Satz 
4 UmwStG hinaus.  
 
Im Schrifttum ist umstritten, ob § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG einen eigenständi-
gen Regelungsbereich beinhaltet oder nur im Zusammenhang mit § 15 Abs. 2 
S. 4 UmwStG betrachtet werden kann (vgl. für einen eigenständigen Anwen-
dungsbereich: Schießl in Widmann/Meyer, Umwandlungsrecht, § 15 UmwStG 
Rn. 294; wohl auch Dieterlen/Golücke, GmbHR 2006, 1264; unklar Hörtnagl in 
Schmitt/Hörtnagl/Stratz § 15 UmwStG 6. Aufl., 2012, § 15 Rn. 149 f.; gegen 
eine eigenständige Bedeutung: Frotscher in Frotscher/Druen, Kommentar zum 
KStG/GewStG/UmwStG, § 15 UmStG Rn. 200; Schumacher in Röd-
der/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 2. Aufl., 2013, § 15 UmwStG Rn. 221; 
Vogt in Eisgruber, UmwStG § 15 Rn. 284; Klingberg in Blümich, § 15 UmwStG 
Rn. 106; Breuninger/Schade, GmbHR 2006, 219).  
 
ccc) Nach Ansicht des erkennenden Senats hat § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 
einen eigenständigen Anwendungsbereich.  
 
Der Wortlaut von § 15 Abs. 2 Satz 3 und 4 UmwStG ist allerdings nicht eindeu-
tig. Die Formulierung „Davon ist auszugehen, wenn …“ zu Beginn des Satzes 4 
lässt sowohl die Auslegung zu, dass dieser Satz (nur) ein Regelbeispiel des 
Satzes 3 in Form einer unwiderlegbaren Vermutung normiert, als auch die In-
terpretation, dass dieser Satz die Voraussetzungen des Satzes 3 abschließend 
bestimmt.  
 
Auch bei systematischer Auslegung ergibt sich nicht zwingend nur ein Ergebnis, 
allerdings spricht nach Auffassung des Gerichts insoweit mehr für die Ansicht 
des Beklagten, dass § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG einen eigenständigen Anwen-
dungsbereich hat. Wenn nämlich die in § 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG in diesem 
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Zusammenhang angesprochene Konstellation die einzige sein sollte, in der die 
Vorschrift greifen kann, wäre § 15 Abs. 2 S. 2 und 3 UmwStG überflüssig (so 
auch Schießl in Widmann/Mayer Kommentar Umwandlungssteuerrecht 
(3/2016), Rn. 294). 
 
Die Sätze 2 bis 4 knüpfen aneinander an. § 15 Abs. 2 Satz 2 UmwStG regelt, 
dass § 11 Abs. 2 UmwStG ebenfalls nicht anzuwenden ist, wenn durch die 
Spaltung die Veräußerung an außenstehende Personen vollzogen wird. Dies 
kann etwa dann der Fall sein, wenn mit dem Vertrag über die Abspaltung zu-
gleich aufschiebend bedingt auf die Wirksamkeit der Abspaltung (§ 158 Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB -) die Anteile an der übernehmenden 
Gesellschaft an eine außenstehende Person abgetreten werden (vgl. Schießl in 
Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 15 UmwStG Rn. 226, mit weiteren Bei-
spielen in Rn. 224 ff.). § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG bestimmt, dass das Gleiche 
gilt (Nichtanwendung des § 11 Abs. 2 UmwStG), wenn durch die Spaltung die 
Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaffen werden. Damit wird der 
Tatbestand des Satzes 2 gleichsam auf das Vorliegen einer Veräußerungsab-
sicht zum Zeitpunkt der Spaltung vorverlagert (vgl. oben unter A II 2 b aaa), 
wobei allerdings zur Erfüllung des Tatbestandes noch eine nachfolgende Ver-
äußerung der Anteile an der übernehmenden Gesellschaft an eine außenste-
hende Person (entsprechend Satz 2) erforderlich ist. Die reine Absicht einer 
späteren Veräußerung, die möglicherweise später wieder fallen gelassen wird, 
erfüllt noch nicht die vom Gesetzgeber – ausweislich des Satzes 2 – mit der 
Aufdeckung der stillen Reserven sanktionierte Veräußerung der Anteile an au-
ßenstehende Personen. 
 
§ 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG bezieht sich nur auf den Satz 3, in dem dort gere-
gelt wird („Davon ist auszugehen, wenn ...) in welcher Fallgestaltung unwider-
legbar von der Veräußerungsabsicht auszugehen ist. Satz 3 und 4 hätten zwar 
auch als einheitlicher Satz formuliert werden können (vgl. BFH-Urteil vom 3. 
August 2005 I R 62/04, BStBl II 2006, 39). Der Satz 4 enthält aber keine inhalt-
liche Verknüpfung zu § 15 Abs. 2 Satz 2 UmwStG, so dass diese Vorschrift un-
abhängig vom Eingreifen der 20 % - Wertgrenze und der Einhaltung der 5-
Jahresfrist anzuwenden ist. Dies spricht in systematischer Hinsicht dafür, dass 
auch der Satz 3, der sich auf den Satz 2 bezieht, unabhängig von den Voraus-
setzungen des Satzes 4 eingreifen kann und Satz 4 deshalb nur ein unwider-
legbares Regelbeispiel enthält, um Beweiserleichterungen für das Vorliegen 
einer Veräußerungsabsicht zu verschaffen (vgl. BFH-Urteil vom 3. August 2005 
I R 62/04, BStBl II 2006, 391).  
 
Eine historische Auslegung führt nur eingeschränkt weiter. Zwar beruft sich die 
Klägerin zu Recht auf Dokumente der Gesetzeshistorie, die für ihre Auffassung 
sprechen, allerdings wird im Gesetzentwurf zu den Sätzen 2 und 3 des § 15 
Abs. 3 UmwStG a. F. jeweils mindestens ein Anwendungsbeispiel aufgeführt, 
ohne dass das Verhältnis zum Satz 4 dabei ausdrücklich klargestellt wird (vgl 
BT-Drucks. 12/6885, S. 23 ff.). Erschwerend kommt hinzu, dass sich erst durch 
die Entwicklung seit der Einführung des § 15 UmwStG und der nicht erfolgten 
Änderung durch das SEStEG eine andere Situation ergeben hat. Insbesondere 
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ist der mögliche Anwendungsbereich deutlich größer geworden. Bei Inkrafttre-
ten von § 15 UmwStG dachte der Gesetzgeber insbesondere an Anteilsveräu-
ßerung durch Steuerausländer, bei denen der Veräußerungsgewinn durch 
DBA-Bestimmungen nicht der deutschen Besteuerung unterliegt, und durch 
steuerbefreite Körperschaften (vgl. BT-Drucks. 12/6885, S. 22 ff.). Die damalige 
Erstreckung auf alle Veräußerungsfälle wurde zum Teil als bedenklich angese-
hen. Die zwischenzeitliche Privilegierung von Anteilsveräußerungen durch 
Steuerinländer nach § 3 Nr. 40 EStG und § 8b Abs. 2 KStG hat indes entspre-
chende Gestaltungen attraktiver gemacht und damit nachträglich zur grundsätz-
lichen Rechtfertigung der Missbrauchsregelung beigetragen (vgl. Hörtnagl in 
Schmitt/Hörtnagl/Stratz § 15 UmwStG 6. Aufl., 2012, Rn. 149). Im Rahmen der 
historischen Auslegung kann daher nicht nur der Gesetzgeber bei Einführung 
der Regelung in 1995 betrachtet werden, sondern es müssen auch die Motive 
des Gesetzgebers von 2006 bei Einführung des SEStEG einbezogen werden, 
der es unterlassen hat, die Regelung zu ändern, obwohl dies in diesem Zu-
sammenhang vom Bundesrat angeregt worden war (BR-Drucks. 542/06 -
Beschluss). Diese Motive sind nicht offen gelegt worden, so dass der histori-
sche Wille des Gesetzgebers insgesamt nicht eindeutig ist. 
 
Entscheidend sind nach Ansicht des Gerichts deshalb teleologische Erwägun-
gen: 
 
Die Veräußerung von Gegenständen des Betriebsvermögens führt grundsätz-
lich zur Aufdeckung der in den Gegenständen enthaltenen stillen Reserven und 
damit zur Besteuerung (BT-Drucks. 12/6885, S. 22). Der Zweck der Regelung 
von § 15 Abs. 2 UmwStG insgesamt ist die Verhinderung einer missbräuchli-
chen Nutzung der Buchwertfortführung. Eine steuerneutrale Spaltung und an-
schließende Veräußerung der Anteile soll hierdurch verhindert werden. Durch 
die Möglichkeit der Buchwertfortführung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 1995 
sollen steuerliche Hemmnisse bei der Umstrukturierung von Unternehmen be-
seitigt werden (BT-Drucks. 12/7945, S. 60 f.). Die Regelungen in § 15 Abs. 3 
UmwStG 1995 dienen dazu, missbräuchliche Gestaltungen, die sich aufgrund 
der Möglichkeit zur Buchwertfortführung ergeben können, zu unterbinden (BT-
Drucks. 12/6885, S. 23). Die Buchwertfortführung soll in den Fällen ausge-
schlossen werden, in denen die Steuerpflicht der Veräußerung eines Teilbetrie-
bes, eines Mitunternehmeranteils oder einer 100%igen Beteiligung dadurch 
umgangen wird, dass die Anteile der verbleibenden oder der aufnehmenden 
Körperschaft nach Abspaltung veräußert werden (BT-Drucks. 12/6885, S. 23).  
 
Nur bei Umstrukturierungen innerhalb eines Konzerns sollen Gewinnrealisie-
rungen vermieden werden können. Hingegen soll durch das UmwStG nicht die 
Möglichkeit geschaffen werden, stille Reserven über Konzerngrenzen hinaus zu 
verschieben. 
 
Ob durch die Spaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung geschaffen 
(§ 15 Abs. 3 Satz 3 UmwStG 1995) oder hiermit andere Ziele verfolgt werden, 
lässt sich nur anhand objektiver Umstände im Wege des Rückschlusses ermit-
teln. Mit der Regelung in § 15 Abs. 3 Satz 4 UmwStG 1995 wollte der Gesetz-
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geber eine Abgrenzung vornehmen, die an einfach zu ermittelnde und objektive 
Umstände anknüpft, ohne dass im Einzelfall nachgeprüft werden muss, ob die 
Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Satz 3 UmwStG 1995 tatsächlich vorliegen 
(vgl. BFH-Urteil vom 3. August 2005 I R 62/04, BStBl II 2006, 391).  
 
Die Regelung in § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG ist vor diesem Hintergrund jedoch 
nicht abschließend in der Weise zu verstehen, dass nur in diesen Fällen ein 
Missbrauchsfall bestehen kann und nur dann die Buchwertfortführung zu versa-
gen ist. In anderen Fällen des § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob durch die Abspaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung 
geschaffen werden. Dies ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles 
zu beurteilen. Anhaltspunkte können sich insbesondere ergeben aus den An-
gaben der Steuerpflichtigen im Rahmen eines Antrags auf Erteilung einer ver-
bindlichen Auskunft oder aus Unterlagen wie etwa Bilanzerläuterungen oder 
anderen Dokumenten, die auf eine Veräußerungsabsicht bereits zum Zeitpunkt 
der steuerlichen Übertragungsstichtag schließen lassen (vgl. Schießl in Wid-
mann/Mayer Umwandlungsrecht, § 15 UmwStG Rn. 294). 
 
ddd) Anders als in dem vom Hessischen FG entschiedenen Fall (vgl. Hessi-
sches FG, Urteil vom 10. November 2017 4 K 2005/16, DStRK 2018, 130) hat 
die unionsrechtliche Fusionsrichtlinie (Richtlinie 2009/133/EG) im Streitjahr 
2007 noch keine Auswirkung auf die Anwendung von § 15 Abs. 2 UmwStG, 
denn diese trat erst 2009 (Art. 18 Richtlinie 2009/133/EG) und nicht schon im 
Streitjahr 2007 in Kraft. Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich eine 
der Fusionsrichtlinie vergleichbare Rechtslage nicht bereits aus der Richtlinie 
90/434/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem 
für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den 
Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten be-
treffen. Dies folgt schon daraus, dass die Richtlinie 90/434/EWG – anders als 
die Fusionsrichtlinie – nicht für Abspaltungen gilt (Titel I Buchst. b, Titel II Abs. 1 
Richtlinie 90/434/EWG). 
 
eee) Die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG liegen im Streitfall 
vor. Insbesondere lag die für die Verwirklichung des Tatbestands erforderliche 
Veräußerungsabsicht bei der Rechtsvorgängerin der Klägerin am Abspaltungs-
stichtag vor. Der Spaltungsvertrag datiert vom … 2008 und sollte rückwirkend 
zum 31. Dezember 2007 Wirksamkeit entfalten. Die Kaufpreisverhandlung be-
gann jedoch bereits im August 2007 und mündete in ein verbindliches Kaufan-
gebot der K-3 vom 9. November 2007, das in den Kaufvertrag (SPA) vom … 
2007 einfloss und am 30. Juni 2008 dinglich vollzogen wurde. Darin war gere-
gelt, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin ihre Anteile an der E GmbH in 
eine neu zu gründende Gesellschaft – die spätere L Deutschland GmbH – ein-
zubringen hatte und die K-3 die Anteile an dieser Gesellschaft von den Mutter-
gesellschaften der Rechtsvorgängerin der Klägerin erwerben sollte. Die Ziel-
struktur mit der Abspaltung und der späteren Anteilsveräußerung an eine au-
ßenstehende Person (die K-3) war damit vertraglich geregelt. Die Abspaltung in 
die L Deutschland GmbH diente damit allein der Vorbereitung für eine Veräuße-
rung an eine außenstehende Person. 
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bb) Ob auch die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG vorliegen, 
muss im Streitfall ebenso wenig entschieden werden, wie die Frage, ob die 
20%-Grenze des § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG im vorliegenden Fall unter dem 
Aspekt des § 42 AO weit ausgelegt werden muss (vgl. in diesem Zusammen-
hang etwa FG Baden-Württemberg Urteil vom 20. Juni 2017 6 K 2976/13, juris). 
oder § 42 AO als solcher der beantragten Buchwertfortführung entgegensteht.  
 
3. Die angefochtenen Bescheide sind auch im Übrigen nicht zu beanstanden. 
Die Höhe des jeweils berücksichtigten Übertragungsgewinnes von … € begeg-
net keinen Bedenken. Der Buchwert der Beteiligung an der E GmbH beträgt 
unstreitig … €. Zwar bemisst sich der gemeine Wert nicht zwingend nur auf … 
€. Möglicherweise müsste der Wert der von der K-3 übernommenen Darlehens-
forderungen erhöhend einbezogen werden. Dies kann jedoch dahingestellt blei-
ben, denn das Gericht darf die angefochtenen Bescheide nicht verbösern. Ein 
niedrigerer gemeiner Wert der abgespaltenen Anteile als … € wird von den Be-
teiligten weder behauptet noch ist er ansonsten für das Gericht feststellbar. Der 
Wert ist im Außenprüfungsverfahren auf der Grundlage des Gutachtens der M 
GmbH ermittelt worden und ist dort zwischen den Beteiligten unstreitig gestellt 
worden, wobei hier dahingestellt bleiben kann, ob es sich dabei um eine tat-
sächliche Verständigung handelt. 
 


B. 
 
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 135 Abs. 1 FGO. 
 
Die Revision wird gem. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO wegen grundsätzlicher Bedeu-
tung der Rechtssache zugelassen. 







